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Teil D:	 Allgemeine Bedingungen für die Leitungswasserversicherung (AWB 2021)
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		  (AStB 2021)
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Teil A:	 Allgemeine Bestimmungen für alle 
genannten Versicherungsarten

1	 Anzeigepflicht des Versicherungsnehmers oder seines Vertreters bis zum 
Vertragsschluss

2	 Beginn des Versicherungsschutzes; Dauer und Ende des Vertrages

3	 Prämien, Versicherungsperiode

4	 Fälligkeit der Erst- oder Einmalprämie; Folgen verspäteter Zahlung oder 
Nichtzahlung

5	 Folgeprämie

6	 Lastschriftverfahren

7	 Prämie bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

8	 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

9	 Gefahrerhöhung

10	 Überversicherung

11	 Mehrere Versicherer

12	 Versicherung für fremde Rechnung

13	 Aufwendungsersatz

14	 Übergang von Ersatzansprüchen

15	 Kündigung nach dem Versicherungsfall

16	 Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen

17	 Anzeigen; Willenserklärungen; Anschriftenänderung

18	 Vollmacht des Versicherungsvertreters

19	 Repräsentanten

20	 Verjährung

21	 Zuständiges Gericht

22	 Anzuwendendes Recht

23	 Sanktionsklausel

1 	 Anzeigepflicht des Versicherungsnehmers oder seines Vertreters bis 
zum Vertragsschluss

1.1 	 Wahrheitsgemäße und vollständige Anzeigepflicht von Gefahrum-
ständen

	 Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung 
dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahrumstände anzuzeigen, 
nach denen der Versicherer in Textform gefragt hat und die für dessen 
Entschluss erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu 
schließen.

	 Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, 
als nach seiner Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme der Ver-
sicherer in Textform Fragen im Sinne des Satzes 1 stellt.

1.2 	 Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht
a)	Vertragsänderung
	 Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nicht vorsätz-

lich verletzt und hätte der Versicherer bei Kenntnis der nicht 
angezeigten Gefahrumstände den Vertrag auch zu anderen Be-
dingungen geschlossen, so werden die anderen Bedingungen auf 
Verlangen des Versicherers rückwirkend Vertragsbestandteil. Bei 
einer vom Versicherungsnehmer unverschuldeten Pflichtverlet-
zung werden die anderen Bedingungen ab der laufenden Versiche-
rungsperiode Vertragsbestandteil.

	 Erhöht sich durch eine Vertragsänderung die Prämie um mehr als 

10 Prozent oder schließt der Versicherer die Gefahrabsicherung für 
den nicht angezeigten Umstand aus, so kann der Versicherungs-
nehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der 
Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. 
In dieser Mitteilung der Vertragsänderung hat der Versicherer den 
Versicherungsnehmer auf dessen Kündigungsrecht hinzuweisen.

b)	Rücktritt und Leistungsfreiheit
	 Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Nr. 

1.1, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, es sei denn, 
der Versicherungsnehmer hat die Anzeigepflicht weder vorsätzlich 
noch grob fahrlässig verletzt.

	 Bei grober Fahrlässigkeit des Versicherungsnehmers ist das Rück-
trittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, wenn der Versiche-
rungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag bei 
Kenntnis der nicht angezeigten Umstände zu gleichen oder ande-
ren Bedingungen abgeschlossen hätte.

	 Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalles zurück, 
so ist er nicht zur Leistung verpflichtet, es sei denn, der Versiche-
rungsnehmer weist nach, dass die Verletzung der Anzeigepflicht 
sich auf einen Umstand bezieht, der weder für den Eintritt oder die 
Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder 
den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. 
Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt, 
ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet.

c)	 Kündigung
	 Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Nr. 

1.1 leicht fahrlässig oder schuldlos, kann der Versicherer den Ver-
trag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen, es 
sei denn, der Versicherer hätte den Vertrag bei Kenntnis der nicht 
angezeigten Umständen zu gleichen oder anderen Bedingungen 
abgeschlossen.

d) Ausschluss von Rechten des Versicherers
	 Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (a), zum Rück-

tritt (b) und zur Kündigung (c) sind jeweils ausgeschlossen, wenn 
der Versicherer den nicht angezeigten Gefahrenumstand oder die 
unrichtige Anzeige kannte.

e)	Anfechtung
	 Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täu-

schung anzufechten, bleibt unberührt.

1.3 	 Frist für die Ausübung der Rechte des Versicherers
	 Die Rechte zur Vertragsänderung (Nr. 1.2 a), zum Rücktritt (Nr. 1.2 b) 

oder zur Kündigung (Nr. 1.2 c) muss der Versicherer innerhalb eines 
Monats schriftlich geltend machen und dabei die Umstände angeben, 
auf die er seine Erklärung stützt; zur Begründung kann er nachträglich 
weitere Umstände innerhalb eines Monats nach deren Kenntniserlan-
gung angeben.

	 Die Monatsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer von 
der Verletzung der Anzeigepflicht und der Umstände Kenntnis erlangt, 
die das von ihm jeweils geltend gemachte Recht begründen.

1.4 	 Rechtsfolgenhinweis
	 Die Rechte zur Vertragsänderung (Nr. 1.2 a), zum Rücktritt (Nr. 1.2 b) 

und zur Kündigung (Nr. 1.2 c) stehen dem Versicherer nur zu, wenn er 
den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform 
auf die Folgen der Verletzung der Anzeigepflicht hingewiesen hat.

1.5 	 Vertreter des Versicherungsnehmers
	 Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers ge-

schlossen, so sind bei der Anwendung von Nr. 1.1 und Nr. 1.2 sowohl 
die Kenntnis und die Arglist des Vertreters als auch die Kenntnis und 
die Arglist des Versicherungsnehmers zu berücksichtigen.

	 Der Versicherungsnehmer kann sich darauf, dass die Anzeigepflicht 
nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, 
wenn weder dem Vertreter noch dem Versicherungsnehmer Vorsatz 
oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

1.6 	 Erlöschen der Rechte des Versicherers
	 Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (Nr. 1.2 a), zum Rück-

tritt (Nr. 1.2 b) und zur Kündigung (Nr. 1.2 c) erlöschen mit Ablauf von 
fünf Jahren nach Vertragsschluss; dies gilt nicht für Versicherungsfälle, 
die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind.

	 Die Frist beläuft sich auf zehn Jahre, wenn der Versicherungsnehmer 
oder sein Vertreter die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt 
hat.
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2 	 Beginn des Versicherungsschutzes; Dauer und Ende des Vertrages

2.1 	 Beginn des Versicherungsschutzes
	 Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Regelungen über 

die Folgen verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung der Erst- oder Ein-
malprämie zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt.

2.2 	 Dauer
	 Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebenen Zeitraum 

abgeschlossen.

2.3 	 Stillschweigende Verlängerung
	 Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der 

Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht einer der Vertragsparteien spä-
testens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres 
eine Kündigung zugegangen ist.

2.4 	 Kündigung bei mehrjährigen Verträgen
	 Der Vertrag kann bei einer Vertragslaufzeit von mehr als drei Jahren 

zum Ablauf des dritten oder jedes darauf folgenden Jahres unter 
Einhaltung einer Frist von drei Monaten vom Versicherungsnehmer 
gekündigt werden.

	 Die Kündigung muss dem Versicherer spätestens drei Monate vor dem 
Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres zugehen.

2.5 	 Vertragsdauer von weniger als einem Jahr
	 Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, 

ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt.

2.6 	 Wegfall des versicherten Interesses
	 Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung weg, 

endet der Vertrag zu dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer vom Weg-
fall des Risikos Kenntnis erlangt.

3 	 Prämien, Versicherungsperiode
	 Je nach Vereinbarung werden die Prämien entweder durch laufende 

Zahlungen monatlich, vierteljährlich, halbjährlich, jährlich oder als 
Einmalprämie im Voraus gezahlt.

	 Die Versicherungsperiode beträgt ein Jahr. Das gilt auch, wenn die 
vereinbarte Vertragsdauer länger als ein Jahr ist. Ist die vereinbarte Ver-
tragsdauer kürzer als ein Jahr, so entspricht die Versicherungsperiode 
der Vertragsdauer.

4 	 Fälligkeit der Erst- oder Einmalprämie; Folgen verspäteter Zahlung 
oder Nichtzahlung

4.1 	 Fälligkeit der Erst- oder Einmalprämie
	 Die erste oder einmalige Prämie ist – unabhängig von dem Bestehen 

eines Widerrufrechts – unverzüglich nach dem Zeitpunkt des vereinbar-
ten und im Versicherungsschein angegebenen Versicherungsbeginns 
zu zahlen.

	 Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns vor Ver-
tragsschluss, ist die erste oder einmalige Prämie unverzüglich nach 
Vertragsschluss zu zahlen.

	 Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach dem in Satz 
1 oder 2 bestimmten Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz erst, 
nachdem die Zahlung bewirkt ist.

	 Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versicherungsneh-
mers oder getroffenen Vereinbarungen ab, ist die erste oder einmalige 
Prämie frühestens einen Monat nach Zugang des Versicherungsscheins 
zu zahlen.

4.2 	 Rücktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug
	 Wird die erste oder einmalige Prämie nicht zu dem nach Nr. 4.1 maß-

gebenden Fälligkeitszeitpunkt gezahlt, so kann der Versicherer vom 
Vertrag zurücktreten, solange die Zahlung nicht bewirkt ist.

	 Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer die 
Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

4.3 	 Leistungsfreiheit des Versicherers
	 Wenn der Versicherungsnehmer die erste oder einmalige Prämie nicht 

zu dem nach Nr. 4.1 maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt zahlt, so ist der 
Versicherer für einen vor Zahlung der Prämie eingetretenen Versiche-
rungsfall nicht zur Leistung verpflichtet, wenn er den Versicherungs-
nehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform oder durch einen 
auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge der 
Nichtzahlung der Prämie aufmerksam gemacht hat.

	 Die Leistungsfreiheit tritt jedoch nicht ein, wenn der Versicherungsneh-
mer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

5 	 Folgeprämie

5.1 	 Fälligkeit
a)	Eine Folgeprämie wird zu dem jeweils vereinbarten Zeitpunkt 

fällig.
b)	Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb des im Versi-

cherungsschein oder in der Prämienrechnung angegebenen Zeit-
raums bewirkt ist.

5.2 	 Schadenersatz bei Verzug
	 Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Folgeprämie in 

Verzug, ist der Versicherer berechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug 
entstandenen Schadens zu verlangen.

5.3 	 Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht nach Mahnung
a)	Der Versicherer kann den Versicherungsnehmer bei nicht recht-

zeitiger Zahlung einer Folgeprämie auf dessen Kosten in Textform 
zur Zahlung auffordern und eine Zahlungsfrist von mindestens 
zwei Wochen ab Zugang der Zahlungsaufforderung bestimmen 
(Mahnung).

	 Die Mahnung ist nur wirksam, wenn der Versicherer je Vertrag die 
rückständigen Beträge der Prämie, Zinsen und Kosten im Einzelnen 
beziffert und außerdem auf die Rechtsfolgen – Leistungsfreiheit 
und Kündigungsrecht – aufgrund der nicht fristgerechten Zahlung 
hinweist.

b)	Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist 
ein Versicherungsfall ein und ist der Versicherungsnehmer bei 
Eintritt des Versicherungsfalles mit der Zahlung der Prämie oder 
der Zinsen oder Kosten in Verzug, so ist der Versicherer von der 
Verpflichtung zur Leistung frei.

c)	 Der Versicherer kann nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten 
Zahlungsfrist den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist 
mit sofortiger Wirkung kündigen, sofern der Versicherungsnehmer 
mit der Zahlung der geschuldeten Beträge in Verzug ist.

	 Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist so 
verbunden werden, dass sie mit Fristablauf wirksam wird, wenn 
der Versicherungsnehmer zu diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in 
Verzug ist. Hierauf ist der Versicherungsnehmer bei der Kündigung 
ausdrücklich hinzuweisen.

5.4 	 Zahlung der Prämie nach Kündigung
	 Die Kündigung wird unwirksam, wenn der Versicherungsnehmer in-

nerhalb eines Monats nach der Kündigung oder, wenn sie mit der 
Fristbestimmung verbunden worden ist, innerhalb eines Monats nach 
Fristablauf die Zahlung leistet.

	 Die Regelung über die Leistungsfreiheit des Versicherers (Nr. 5.3 b) 
bleibt unberührt.

6 	 Lastschriftverfahren

6.1 	 Pflichten des Versicherungsnehmers
	 Ist zur Einziehung der Prämie das Lastschriftverfahren vereinbart wor-

den, hat der Versicherungsnehmer zum Zeitpunkt der Fälligkeit der 
Prämie für eine ausreichende Deckung des Kontos zu sorgen.

6.2 	 Änderung des Zahlungsweges
	 Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass eine oder mehrere 

Prämien, trotz wiederholtem Einziehungsversuch, nicht eingezogen 
werden können, ist der Versicherer berechtigt, das SEPA-Lastschrift-
mandat in Textform zu kündigen.

	 Der Versicherer hat in der Kündigung darauf hinzuweisen, dass der 
Versicherungsnehmer verpflichtet ist, die ausstehende Prämie und 
zukünftige Prämien selbst zu übermitteln.

	 Durch die Banken erhobene Bearbeitungsgebühren für fehlgeschla-
genen Lastschrifteinzug können dem Versicherungsnehmer in Rech-
nung gestellt werden.

7 	 Prämie bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

7.1 	 Allgemeiner Grundsatz
a)	Im Falle der vorzeitigen Vertragsbeendigung steht dem Versicherer 

nur derjenige Teil der Prämie zu, der dem Zeitraum entspricht, in 
dem der Versicherungsschutz bestanden hat.

b)	Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung 
weg, steht dem Versicherer die Prämie zu, die er hätte beanspru-
chen können, wenn die Versicherung nur bis zu dem Zeitpunkt 
beantragt worden wäre, zu dem der Versicherer vom Wegfall des 
Interesses Kenntnis erlangt hat.

7.2 	 Prämie oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rücktritt, Anfechtung und 
fehlendem versicherten Interesse

a)	Übt der Versicherungsnehmer sein Recht aus, seine Vertragserklä-
rung innerhalb von 14 Tagen zu widerrufen, hat der Versicherer 
nur den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil 
der Prämien zu erstatten. Voraussetzung ist, dass der Versicherer in 
der Belehrung über das Widerrufsrecht, über die Rechtsfolgen des 
Widerrufs und den zu zahlenden Betrag hingewiesen und der Ver-
sicherungsnehmer zugestimmt hat, dass der Versicherungsschutz 
vor Ende der Widerrufsfrist beginnt.

	 Ist die Belehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der Versicherer 
zusätzlich die für das erste Versicherungsjahr gezahlte Prämie zu 
erstatten; dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer Leistun-
gen aus dem Versicherungsvertrag in Anspruch genommen hat.

b)	Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des Versicherers 
beendet, weil der Versicherungsnehmer Gefahrumstände, nach 
denen der Versicherer vor Vertragsannahme in Textform gefragt 
hat, nicht angezeigt hat, so steht dem Versicherer die Prämie bis 
zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung zu.

	 Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des Versicherers 
beendet, weil die einmalige oder die erste Prämie nicht rechtzeitig 
gezahlt worden ist, so steht dem Versicherer eine angemessene 
Geschäftsgebühr zu.

c)	 Wird das Versicherungsverhältnis durch Anfechtung des Versiche-
rers wegen arglistiger Täuschung beendet, so steht dem Versiche-
rer die Prämie bis zum Wirksamwerden der Anfechtungserklärung 
zu.
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d)	Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung der Prämie ver-
pflichtet, wenn das versicherte Interesse bei Beginn der Versi-
cherung nicht besteht, oder wenn das Interesse bei einer Versi-
cherung, die für ein künftiges Unternehmen oder für ein anderes 
künftiges Interesse genommen ist, nicht entsteht. Der Versicherer 
kann jedoch eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen.

	 Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes Interesse in der 
Absicht versichert, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvor-
teil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht in 
diesem Fall die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die 
Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis erlangt.

8 	 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

8.1 	 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles
a)	Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, die der Versicherungsneh-

mer vor Eintritt des Versicherungsfalles zu erfüllen hat, sind:
aa)	 die Einhaltung aller gesetzlichen, behördlichen sowie vertrag-

lich vereinbarten Sicherheitsvorschriften;
bb)	 die Einhaltung aller sonstigen vertraglich vereinbarten Oblie-

genheiten.
b)	Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob fahrlässig 

eine Obliegenheit, die er vor Eintritt des Versicherungsfalles ge-
genüber dem Versicherer zu erfüllen hat, so kann der Versicherer 
innerhalb eines Monats, nachdem er von der Verletzung Kenntnis 
erlangt hat, den Vertrag fristlos kündigen.

	 Das Kündigungsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen, wenn 
der Versicherungsnehmer beweist, dass er die Obliegenheit weder 
vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt hat.

8.2 	 Obliegenheiten bei und nach Eintritt des Versicherungsfalles
a)	Der Versicherungsnehmer hat bei und nach Eintritt des Versiche-

rungsfalles
aa)	 nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des 

Schadens zu sorgen;
bb)	 dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er von ihm 

Kenntnis erlangt hat, unverzüglich – gegebenenfalls auch 
mündlich oder telefonisch – anzuzeigen;

cc)	 Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/-min-
derung – gegebenenfalls auch mündlich oder telefonisch – 
einzuholen, wenn die Umstände dies gestatten;

dd)	 Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/-minde-
rung, soweit für ihn zumutbar, zu befolgen. Erteilen mehrere 
an dem Versicherungsvertrag beteiligte Versicherer unter-
schiedliche Weisungen, hat der Versicherungsnehmer nach 
pflichtgemäßem Ermessen zu handeln;

ee)	 Schäden durch strafbare Handlungen gegen das Eigentum 
unverzüglich der Polizei anzuzeigen;

ff)	 dem Versicherer und der Polizei unverzüglich ein Verzeichnis 
der abhanden gekommenen Sachen einzureichen;

gg)	 das Schadenbild so lange unverändert zu lassen, bis die Scha-
denstelle oder die beschädigten Sachen durch den Versicherer 
freigegeben worden sind. Sind Veränderungen unumgänglich, 
sind das Schadenbild nachvollziehbar zu dokumentieren (z. B. 
durch Fotos) und die beschädigten Sachen bis zu einer Besich-
tigung durch den Versicherer aufzubewahren;

hh)	 soweit möglich dem Versicherer unverzüglich jede Auskunft – 
auf Verlangen in Schriftform – zu erteilen, die zur Feststellung 
des Versicherungsfalles oder des Umfanges der Leistungs-
pflicht des Versicherers erforderlich ist sowie jede Untersu-
chung über Ursache und Höhe des Schadens und über den 
Umfang der Entschädigungspflicht zu gestatten;

ii)	 vom Versicherer angeforderte Belege beizubringen, deren 
Beschaffung ihm billigerweise zugemutet werden kann;

jj)	 für zerstörte oder abhanden gekommene Wertpapiere oder 
sonstige aufgebotsfähige Urkunden unverzüglich das Auf-
gebotsverfahren einzuleiten und etwaige sonstige Rechte zu 
wahren, insbesondere abhanden gekommene Sparbücher und 
andere sperrfähige Urkunden unverzüglich sperren zu lassen.

b)	Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Versicherers 
einem Dritten zu, so hat dieser die Obliegenheiten gemäß Nr. 8.2 
a) ebenfalls zu erfüllen – soweit ihm dies nach den tatsächlichen 
und rechtlichen Umständen möglich ist.

8.3	 Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung
a)	Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach  

Nr. 8.1 oder Nr. 8.2 vorsätzlich, so ist der Versicherer von der Ver-
pflichtung zur Leistung frei.

	 Bei grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit ist der Versiche-
rer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der 
Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspricht.

	 Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der Versiche-
rungsnehmer zu beweisen. Bis zu einer Schadenhöhe von 20.000 
EUR verzichtet der Versicherer auf sein Recht die Schadenersatz-
leistung wegen grober Fahrlässigkeit zu kürzen. Bei einer Scha-
denhöhe von 20.000 EUR bis 40.000 EUR kürzt der Versicherer 
die Entschädigungsgrenze um maximal 20 Prozent. Bei einer 
Schadenhöhe von mehr als 40.000 EUR erfolgt eine Kürzung nach 
der Schwere des Verschuldens.

b)	Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist der 
Versicherer jedoch zur Leistung verpflichtet, soweit der Versiche-
rungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit 
weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles 
noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des 
Versicherers ursächlich ist.

c)	 Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles bestehende Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit, 
ist der Versicherer nur dann vollständig oder teilweise leistungs-
frei, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mittei-
lung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.

9	 Gefahrerhöhung

9.1	 Begriff der Gefahrerhöhung
a)	Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe der Vertragser-

klärung des Versicherungsnehmers die tatsächlich vorhandenen 
Umstände so verändert werden, dass der Eintritt des Versiche-
rungsfalles oder eine Vergrößerung des Schadens oder die unge-
rechtfertigte Inanspruchnahme des Versicherers wahrscheinlicher 
wird.

b)	Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere – aber nicht nur – vorlie-
gen, wenn sich ein gefahrerheblicher Umstand ändert, nach dem 
der Versicherer vor Vertragsschluss gefragt hat.

c)	 Eine Gefahrerhöhung nach a) liegt nicht vor, wenn sich die Gefahr 
nur unerheblich erhöht hat oder nach den Umständen als mitver-
sichert gelten soll.

9.2	 Pflichten des Versicherungsnehmers
a)	Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versicherungsneh-

mer ohne vorherige Zustimmung des Versicherers keine Gefah-
rerhöhung vornehmen oder deren Vornahme durch einen Dritten 
gestatten.

b)	Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er ohne vor-
herige Zustimmung des Versicherers eine Gefahrerhöhung vor-
genommen oder gestattet hat, so muss er diese dem Versicherer 
unverzüglich anzeigen.

c)	 Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner Vertragserklärung 
unabhängig von seinem Willen eintritt, muss der Versicherungs-
nehmer dem Versicherer unverzüglich anzeigen, nachdem er von 
ihr Kenntnis erlangt hat.

9.3	 Kündigung oder Vertragsänderung durch den Versicherer
a)	Kündigungsrecht
	 Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung nach  

Nr. 9.2 a), kann der Versicherer den Vertrag fristlos kündigen, wenn 
der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung vorsätzlich oder 
grob fahrlässig verletzt hat. Das Nichtvorliegen von Vorsatz oder 
grober Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.

	 Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, kann der Versi-
cherer unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen.

	 Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in den Fällen nach Nr. 
9.2 b) und Nr. 9.2 c) bekannt, kann er den Vertrag unter Einhaltung 
einer Frist von einem Monat kündigen.

b)	Vertragsänderung
	 Statt der Kündigung kann der Versicherer ab dem Zeitpunkt der Ge-

fahrerhöhung eine seinen Geschäftsgrundsätzen entsprechende 
erhöhte Prämie verlangen oder die Absicherung der erhöhten 
Gefahr ausschließen.

	 Erhöht sich die Prämie als Folge der Gefahrerhöhung um mehr als 
10 Prozent oder schließt der Versicherer die Absicherung der er-
höhten Gefahr aus, so kann der Versicherungsnehmer den Vertrag 
innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versiche-
rers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In der Mitteilung hat der 
Versicherer den Versicherungsnehmer auf dieses Kündigungsrecht 
hinzuweisen.

9.4	 Erlöschen der Rechte des Versicherers
	 Die Rechte des Versicherers zur Kündigung oder Vertragsänderung nach 

Nr. 9.3 erlöschen, wenn diese nicht innerhalb eines Monats ab Kenntnis 
des Versicherers von der Gefahrerhöhung ausgeübt werden oder wenn 
der Zustand wiederhergestellt ist, der vor der Gefahrerhöhung bestan-
den hat.

9.5	 Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung
a)	Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall ein, so ist 

der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versi-
cherungsnehmer seine Pflichten nach Nr. 9.2 a) vorsätzlich ver-
letzt hat. Verletzt der Versicherungsnehmer diese Pflichten grob 
fahrlässig, so ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem 
Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Ver-
sicherungsnehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben 
Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.

b)	Nach einer Gefahrerhöhung nach Nr. 9.2 b) und Nr. 9.2 c) ist der 
Versicherer für einen Versicherungsfall, der später als einen Monat 
nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige dem Versicherer 
hätte zugegangen sein müssen, leistungsfrei, wenn der Versiche-
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rungsnehmer seine Anzeigepflicht vorsätzlich verletzt hat. Hat der 
Versicherungsnehmer seine Pflicht grob fahrlässig verletzt, so gilt 
a) Satz 2 und 3 entsprechend. Die Leistungspflicht des Versicherers 
bleibt bestehen, wenn ihm die Gefahrerhöhung zu dem Zeitpunkt, 
zu dem ihm die Anzeige hätte zugegangen sein müssen, bekannt 
war.

c)	 Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen,
aa)	 soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Gefah-

rerhöhung nicht ursächlich für den Eintritt des Versicherungs-
falles oder den Umfang der Leistungspflicht war oder

bb)	 wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist 
für die Kündigung des Versicherers abgelaufen und eine Kün-
digung nicht erfolgt war oder

cc)	 wenn der Versicherer statt der Kündigung ab dem Zeitpunkt 
der Gefahrerhöhung eine seinen Geschäftsgrundsätzen ent-
sprechende erhöhte Prämie verlangt.

10	 Überversicherung
	 Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des versicherten Inte-

resses erheblich, so kann sowohl der Versicherer als auch der Versiche-
rungsnehmer verlangen, dass zur Beseitigung der Überversicherung 
die Versicherungssumme mit sofortiger Wirkung herabgesetzt wird. Ab 
Zugang des Herabsetzungsverlangens, ist für die Höhe der Prämie der 
Betrag maßgebend, den der Versicherer berechnet haben würde, wenn 
der Vertrag von vornherein mit dem neuen Inhalt geschlossen worden 
wäre.

	 Hat der Versicherungsnehmer die Überversicherung in der Absicht 
geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu 
verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht die Prämie 
bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begrün-
denden Umständen Kenntnis erlangt.

11	 Mehrere Versicherer

11.1	 Anzeigepflicht
	 Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr 

versichert, ist verpflichtet, dem Versicherer die andere Versicherung 
unverzüglich mitzuteilen. In der Mitteilung sind der andere Versicherer 
und die Versicherungssumme anzugeben.

11.2 	 Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht
	 Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht (siehe Nr.11.1) 

vorsätzlich oder grob fahrlässig, ist der Versicherer unter den in Nr. 8.1 
beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt oder auch 
ganz oder teilweise leistungsfrei. Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn 
der Versicherer vor Eintritt des Versicherungsfalles Kenntnis von der 
anderen Versicherung erlangt hat.

11.3 	 Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversicherung
a)	Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr 

versichert und übersteigen die Versicherungssummen zusammen 
den Versicherungswert oder übersteigt aus anderen Gründen die 
Summe der Entschädigungen, die von jedem Versicherer ohne 
Bestehen der anderen Versicherung zu zahlen wären, den Gesamt-
schaden, liegt eine Mehrfachversicherung vor.

b)	Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner verpflichtet, 
dass jeder für den Betrag aufzukommen hat, dessen Zahlung ihm 
nach seinem Vertrage obliegt; der Versicherungsnehmer kann 
aber im Ganzen nicht mehr als den Betrag des ihm entstandenen 
Schadens verlangen. Satz 1 gilt entsprechend, wenn die Verträge 
bei demselben Versicherer bestehen.

	 Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte aus anderen 
Versicherungsverträgen Entschädigung für denselben Schaden, so 
ermäßigt sich der Anspruch aus dem vorliegenden Vertrag in der 
Weise, dass die Entschädigung aus allen Verträgen insgesamt nicht 
höher ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versicherungssummen, 
aus denen die Prämien errechnet wurde, nur in diesem Vertrag in 
Deckung gegeben worden wäre.

	 Bei Vereinbarung von Entschädigungsgrenzen ermäßigt sich der 
Anspruch in der Weise, dass aus allen Verträgen insgesamt keine 
höhere Entschädigung zu leisten ist, als wenn der Gesamtbetrag 
der Versicherungssummen in diesem Vertrag in Deckung gegeben 
worden wäre.

c)	 Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversicherung in der 
Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermö-
gensvorteil zu verschaffen, ist jeder in dieser Absicht geschlossene 
Vertrag nichtig.

	 Dem Versicherer steht die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem 
er von den die Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis 
erlangt.

11.4 	 Beseitigung der Mehrfachversicherung
a)	Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den die Mehr-

fachversicherung entstanden ist, ohne Kenntnis von dem Entste-
hen der Mehrfachversicherung geschlossen, kann er verlangen, 
dass der später geschlossene Vertrag aufgehoben oder die Versi-
cherungssumme unter verhältnismäßiger Minderung der Prämie 
auf den Teilbetrag herabgesetzt wird, der durch die frühere Versi-
cherung nicht gedeckt ist.

	 Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabsetzung der Versiche-

rungssumme und Anpassung der Prämie werden zu dem Zeitpunkt 
wirksam, zu dem die Erklärung dem Versicherer zugeht.

b)	Die Regelungen nach a) sind auch anzuwenden, wenn die Mehr-
fachversicherung dadurch entstanden ist, dass nach Abschluss der 
mehreren Versicherungsverträge der Versicherungswert gesunken 
ist.

	 Sind in diesem Fall die mehreren Versicherungsverträge gleichzei-
tig oder im Einvernehmen der Versicherer geschlossen worden, 
kann der Versicherungsnehmer nur die verhältnismäßige Herab-
setzung der Versicherungssummen und der Prämien verlangen.

12 	 Versicherung für fremde Rechnung

12.1 	 Rechte aus dem Vertrag
	 Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag im eigenen 

Namen für das Interesse eines Dritten (Versicherten) schließen. Die 
Ausübung der Rechte aus diesem Vertrag steht nur dem Versicherungs-
nehmer und nicht auch dem Versicherten zu. Das gilt auch, wenn der 
Versicherte den Versicherungsschein besitzt.

12.2 	 Zahlung der Entschädigung
	 Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an den Versi-

cherungsnehmer den Nachweis verlangen, dass der Versicherte seine 
Zustimmung dazu erteilt hat. Der Versicherte kann die Zahlung der 
Entschädigung nur mit Zustimmung des Versicherungsnehmers ver-
langen.

12.3 	 Kenntnis und Verhalten
a)	Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungsnehmers 

von rechtlicher Bedeutung sind, sind bei der Versicherung für frem-
de Rechnung auch die Kenntnis und das Verhalten des Versicherten 
zu berücksichtigen.

	 Soweit der Vertrag Interessen des Versicherungsnehmers und des 
Versicherten umfasst, muss sich der Versicherungsnehmer für 
sein Interesse das Verhalten und die Kenntnis des Versicherten 
nur zurechnen lassen, wenn der Versicherte Repräsentant des 
Versicherungsnehmers ist.

b)	Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, wenn der 
Vertrag ohne sein Wissen abgeschlossen worden ist oder ihm eine 
rechtzeitige Benachrichtigung des Versicherungsnehmers nicht 
möglich oder nicht zumutbar war.

c)	 Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen an, wenn der 
Versicherungsnehmer den Vertrag ohne Auftrag des Versicherten 
geschlossen und den Versicherer nicht darüber informiert hat.

13 	 Aufwendungsersatz

13.1 	 Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des Schadens
a)	Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versiche-

rungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles den Umständen 
nach zur Abwendung und Minderung des Schadens für geboten 
halten durfte oder die er auf Weisung des Versicherers macht.

b)	Macht der Versicherungsnehmer Aufwendungen, um einen un-
mittelbar bevorstehenden Versicherungsfall abzuwenden oder in 
seinen Auswirkungen zu mindern, geltend, so leistet der Versiche-
rer Aufwendungsersatz nur, wenn diese Aufwendungen bei einer 
nachträglichen objektiven Betrachtung der Umstände verhältnis-
mäßig und erfolgreich waren oder die Aufwendungen auf Weisung 
des Versicherers erfolgten.

c)	 Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er 
auch den Aufwendungsersatz nach a) und b) entsprechend kürzen; 
dies gilt jedoch nicht, soweit Aufwendungen auf Weisung des 
Versicherers entstanden sind.

d)	Der Ersatz dieser Aufwendungen und die sonstige Entschädigung 
betragen zusammen höchstens die Versicherungssumme je verein-
barter Position; dies gilt jedoch nicht, soweit Aufwendungen auf 
Weisung des Versicherers entstanden sind.

e)	Der Versicherer hat den für die Aufwendungen gemäß a) erforder-
lichen Betrag auf Verlangen des Versicherungsnehmers vorzuschie-
ßen.

f)	 Nicht versichert sind Aufwendungen für Leistungen der Feuerwehr 
oder anderer Institutionen, wenn diese Leistungen im öffentlichen 
Interesse kostenfrei zu erbringen sind.

13.2 	 Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens
a)	Der Versicherer ersetzt bis zur vereinbarten Höhe die Kosten für 

die Ermittlung und Feststellung eines von ihm zu ersetzenden 
Schadens, sofern diese den Umständen nach geboten waren.

	 Zieht der Versicherungsnehmer einen Sachverständigen oder Bei-
stand hinzu, so werden diese Kosten nur ersetzt, soweit er zur 
Zuziehung vertraglich verpflichtet ist oder vom Versicherer aufge-
fordert wurde.

b)	Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er 
auch den Kostenersatz nach a) entsprechend kürzen.

14	 Übergang von Ersatzansprüchen

14.1	 Übergang von Ersatzansprüchen
	 Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen einen Drit-

ten zu, geht dieser Anspruch auf den Versicherer über, soweit der 
Versicherer den Schaden ersetzt.
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	 Der Übergang kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers 
geltend gemacht werden.

	 Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers gegen eine 
Person, mit der er bei Eintritt des Schadens in häuslicher Gemeinschaft 
lebt, kann der Übergang nicht geltend gemacht werden, es sei denn, 
diese Person hat den Schaden vorsätzlich verursacht.

14.2 	 Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen
	 Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein zur 

Sicherung dieses Anspruchs dienendes Recht unter Beachtung der gel-
tenden Form- und Fristvorschriften zu wahren, und nach Übergang des 
Ersatzanspruchs auf den Versicherer bei dessen Durchsetzung durch 
den Versicherer soweit erforderlich mitzuwirken.

	 Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vorsätzlich, ist 
der Versicherer zur Leistung insoweit nicht verpflichtet, als er infolge 
dessen keinen Ersatz von dem Dritten erlangen kann. Im Fall einer grob 
fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, 
seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versiche-
rungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast 
für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versiche-
rungsnehmer.

15 	 Kündigung nach dem Versicherungsfall

15.1 	 Kündigungsrecht
	 Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der Vertrags-

parteien den Versicherungsvertrag kündigen. Die Kündigung ist in 
Textform zu erklären. Die Kündigung ist nur bis zum Ablauf eines 
Monats seit dem Abschluss der Verhandlungen über die Entschädigung 
zulässig.

15.2 	 Kündigung durch Versicherungsnehmer
	 Der Versicherungsnehmer ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis 

mit sofortiger Wirkung oder zu jedem späteren Zeitpunkt bis zum 
Ablauf der Versicherungsperiode in Textform zu kündigen.

15.3	 Kündigung durch Versicherer
	 Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang 

beim Versicherungsnehmer wirksam.

16 	 Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen

16.1 	 Vorsätzliche oder grob fahrlässige Herbeiführung des Versicherungs-
falles

a)	Führt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall vorsätzlich 
herbei, so ist der Versicherer von der Entschädigungspflicht frei.

	 Ist die Herbeiführung des Schadens durch rechtskräftiges Straf-
urteil wegen Vorsatzes in der Person des Versicherungsnehmers 
festgestellt, so gilt die vorsätzliche Herbeiführung des Schadens 
als bewiesen.

b)	Führt der Versicherungsnehmer den Schaden grob fahrlässig her-
bei, so ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der 
Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspre-
chenden Verhältnis zu kürzen. Bis zu einer Schadenhöhe von 
30.000 EUR verzichtet der Versicherer auf sein Recht die Schaden-
ersatzleistung wegen grober Fahrlässigkeit zu kürzen. Bei einer 
Schadenhöhe von 30.000 EUR bis 50.000 EUR kürzt der Versicherer 
die Entschädigungsgrenze um maximal 20 Prozent. Bei einer Scha-
denhöhe von mehr als 50.000 EUR erfolgt eine Kürzung nach der 
Schwere des Verschuldens.

16.2 	 Arglistige Täuschung nach Eintritt des Versicherungsfalles
	 Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, wenn der Versi-

cherungsnehmer den Versicherer arglistig über Tatsachen, die für den 
Grund oder die Höhe der Entschädigung von Bedeutung sind, täuscht 
oder zu täuschen versucht.

	 Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch rechtskräftiges 
Strafurteil gegen den Versicherungsnehmer wegen Betruges oder Be-
trugsversuches festgestellt, so gelten die Voraussetzungen des Satzes 
1 als bewiesen.

17 	 Anzeigen; Willenserklärungen; Anschriftenänderung

17.1 	 Form
	 Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit in diesem 

Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist, sind die für den Versicherer 
bestimmten Erklärungen und Anzeigen, die das Versicherungsverhält-
nis betreffen und die unmittelbar gegenüber dem Versicherer erfolgen, 
in Textform abzugeben.	Erklärungen und Anzeigen sollen an die Haupt-
verwaltung des Versicherers oder an die im Versicherungsschein oder in 
dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete Stelle gerichtet werden. 
Die gesetzlichen Regelungen über den Zugang von Erklärungen und 
Anzeigen bleiben unberührt.

17.2 	 Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namensänderung
	 Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem 

Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, die 
dem Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben ist, die Absendung 
eines eingeschriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer bekann-
te Anschrift. Entsprechendes gilt bei einer dem Versicherer nicht 
angezeigten Namensänderung. Die Erklärung gilt drei Tage nach der 
Absendung des Briefes als zugegangen.

17.3 	 Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Niederlassung
	 Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter der Anschrift 

seines Gewerbebetriebs abgeschlossen, finden bei einer Verlegung der 
gewerblichen Niederlassung die Bestimmungen nach Nr. 2 entspre-
chend Anwendung.

18 	 Vollmacht des Versicherungsvertreters

18.1 	 Erklärungen des Versicherungsnehmers
	 Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versicherungs-

nehmer abgegebene Erklärungen entgegenzunehmen betreffend
a)	den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungsvertrages;
b)	ein bestehendes Versicherungsverhältnis einschließlich dessen 

Beendigung;
c)	 Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des Vertrages 

und während des Versicherungsverhältnisses.

18.2 	 Erklärungen des Versicherers
	 Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versicherer 

ausgefertigte Versicherungsscheine oder deren Nachträge dem Versi-
cherungsnehmer zu übermitteln.

19 	 Repräsentanten
	 Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis und das Verhalten 

seiner Repräsentanten zurechnen lassen.

20 	 Verjährung
	 Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren.
	 Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der An-

spruch entstanden ist und der Gläubiger von den Anspruch begrün-
denden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt 
oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste.

	 Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer an-
gemeldet worden, zählt bei der Fristberechnung der Zeitraum zwischen 
Anmeldung und Zugang der in Textform mitgeteilten Entscheidung des 
Versicherers beim Anspruchsteller nicht mit.

21 	 Zuständiges Gericht

21.1 	 Klagen gegen den Versicherer oder Versicherungsvermittler
	 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungsver-

mittlung ist neben den Gerichtsständen der Zivilprozessordnung auch 
das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsneh-
mer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines 
solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

	 Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versicherung 
handelt, kann der Versicherungsnehmer seine Ansprüche auch bei dem 
für den Sitz oder die Niederlassung des Gewerbebetriebes zuständigen 
Gericht geltend machen.

21.2 	 Klagen gegen Versicherungsnehmer
	 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungs-

vermittlung gegen den Versicherungsnehmer ist ausschließlich das 
Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer 
zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines 
solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

	 Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versicherung 
handelt, kann der Versicherer seine Ansprüche auch bei dem für den 
Sitz oder die Niederlassung des Gewerbebetriebes zuständigen Gericht 
geltend machen.

22 	 Anzuwendendes Recht
	 Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

23 	 Sanktionsklausel
	 Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen – Ver-

sicherungsschutz nur, soweit und solange dem keine auf die Vertrags-
parteien direkt anwendbaren Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsank-
tionen bzw. Embargos der Europäischen Union oder der Bundesrepublik 
Deutschland entgegenstehen.

	 Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. 
Embargos, die durch die Vereinigten Staaten von Amerika in Hinblick 
auf den Iran erlassen werden, soweit dem nicht europäische oder 
deutsche Rechtsvorschriften entgegenstehen.



6 | Allgemeine Bedingungen 

Teil B: 	Allgemeine Bedingungen für die 
Feuerversicherung
Die folgenden Allgemeinen Bedingungen sind nur Bestandteil des Vertrags, 
wenn sie im Versicherungsschein und seinen Nachträgen ausdrücklich ver-
einbart und dokumentiert sind.

1.		 Versicherte Gefahren und Schäden

2		 Ausschluss Krieg, Innere Unruhen und Kernenergie

3		 Versicherte Sachen

4		 Daten und Programme

5 		 Aufräumungs- und Abbruchkosten, Bewegungs- und Schutzkosten, 
Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen, Feuerlöschkosten, 
Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen, 
Mehrkosten durch Preissteigerungen

6		 Versicherungsort

7		 Versicherungswert; Versicherungssumme

8		 Umfang der Entschädigung

9		 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung

10		 Sachverständigenverfahren

11		 Vertraglich vereinbarte Sicherheitsvorschriften

12		 Besondere gefahrerhöhende Umstände

13		 Wiederherbeigeschaffte Sachen

14		 Veräußerung der versicherten Sachen

1. 	 Versicherte Gefahren und Schäden

1.1 	 Versicherte Gefahren und Schäden - Brand, Blitzschlag, Explosion, 
Luftfahrzeuge

	 Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die durch 
a) Brand,
b) Blitzschlag,
c) Explosion,
d) Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner 

Ladung 
	 zerstört oder beschädigt werden oder abhanden kommen.

1.2 	 Brand
	 Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungsgemäßen Herd 

entstanden ist oder ihn verlassen hat und das sich aus eigener Kraft 
auszubreiten vermag.

1.3 	 Blitzschlag
	 Blitzschlag ist der unmittelbare Übergang eines Blitzes auf Sachen.
	 Überspannungs-, Überstrom- oder Kurzschlussschäden an elektrischen 

Einrichtungen und Geräten sind nur versichert, wenn an Sachen auf 
dem Grundstück, auf dem der Versicherungsort liegt, durch Blitzschlag 
Schäden anderer Art entstanden sind. Spuren eines Blitzschlags an die-
sem Grundstück, an dort befindlichen Antennen oder anderen Sachen 
als elektrischen Einrichtungen und Geräten stehen Schäden anderer 
Art gleich.

1.4 	 Explosion
	 Explosion ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben von Gasen oder 

Dämpfen beruhende, plötzlich verlaufende Kraftäußerung.
	 Eine Explosion eines Behälters (Kessel, Rohrleitung usw.) liegt nur vor, 

wenn seine Wandung in einem solchen Umfang zerrissen wird, dass ein 
plötzlicher Ausgleich des Druckunterschieds innerhalb und außerhalb 
des Behälters stattfindet. Wird im Innern eines Behälters eine Explosion 
durch chemische Umsetzung hervorgerufen, so ist ein Zerreißen seiner 
Wandung nicht erforderlich.

	 Schäden durch Unterdruck sind nicht versichert.

1.5 	 Nicht versicherte Schäden
	 Nicht versichert sind

a)	ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden durch Erdbe-
ben;

b)	Sengschäden, außer wenn diese dadurch verursacht wurden, dass 
sich eine versicherte Gefahr gemäß Nr. 1.1 verwirklicht hat;

c)	 Schäden, die an Verbrennungskraftmaschinen durch die im Ver-
brennungsraum auftretenden Explosionen, sowie Schäden, die 
an Schaltorganen von elektrischen Schaltern durch den in ihnen 
auftretenden Gasdruck entstehen;

d)	Brandschäden, die an versicherten Sachen dadurch entstehen, 
dass sie einem Nutzfeuer oder der Wärme zur Bearbeitung oder zu 
sonstigen Zwecken ausgesetzt werden; dies gilt auch für Sachen, 
in denen oder durch die Nutzfeuer oder Wärme erzeugt, vermittelt 
oder weitergeleitet wird.

	 Die Ausschlüsse gemäß Nr. 1.5 c) und Nr. 1.5 d) gelten nicht für Schä-
den, die dadurch verursacht wurden, dass sich an anderen Sachen eine 
versicherte Gefahr gemäß Nr. 1.1 verwirklicht hat.

2 	 Ausschluss Krieg, Innere Unruhen und Kernenergie

2.1 	 Ausschluss Krieg
	 Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursa-

chen nicht auf Schäden durch Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, Bürger-
krieg, Revolution, Rebellion oder Aufstand.

2.2 	 Ausschluss Innere Unruhen
	 Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursa-

chen nicht auf Schäden durch Innere Unruhen.

2.3 	 Ausschluss Kernenergie
	 Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursa-

chen nicht auf Schäden durch Kernenergie, nukleare Strahlung oder 
radioaktive Substanzen.

3 	 Versicherte Sachen

3.1 	 Versicherte Sachen
	 Versichert sind die im Versicherungsvertrag bezeichneten

a)	Gebäude und sonstigen Grundstücksbestandteile;
b)	beweglichen Sachen.

	 Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, gelten in das Gebäude ein-
gefügte Sachen, die ein Mieter auf seine Kosten angeschafft oder über-
nommen hat und für die er die Gefahr trägt, als bewegliche Sachen.

	 Daten und Programme sind keine Sachen.

3.2 	 Gebäude
	 Gebäude sind mit ihren Bestandteilen, aber ohne Zubehör versichert, 

soweit nicht etwas anderes vereinbart ist.

3.3 	 Bewegliche Sachen
	 Bewegliche Sachen sind nur versichert, soweit der Versicherungsneh-

mer
a)	Eigentümer ist;
b)	sie unter Eigentumsvorbehalt erworben oder mit Kaufoption ge-

least hat, die zum Schadenzeitpunkt noch nicht abgelaufen oder 
bereits ausgeübt war;

c)	 sie sicherungshalber übereignet hat.

3.4 	 Fremdes Eigentum
	 Über Nr. 3.3 b) und Nr. 3.3 c) hinaus ist fremdes Eigentum nur versi-

chert, soweit es seiner Art nach zu den versicherten Sachen gehört und 
dem Versicherungsnehmer zur Bearbeitung, Benutzung, Verwahrung 
oder zum Verkauf in Obhut gegeben wurde und soweit nicht der Ver-
sicherungsnehmer nachweislich, insbesondere mit dem Eigentümer, 
vereinbart hat, dass die fremden Sachen durch den Versicherungsneh-
mer nicht versichert zu werden brauchen.

3.5 	 Versicherte Interessen
	 Die Versicherung gemäß Nr. 3.3 b), Nr. 3.3 c) und Nr. 3.4 gilt für Rech-

nung des Eigentümers und des Versicherungsnehmers.
	 In den Fällen der Nr. 3.4 ist jedoch für die Höhe des Versicherungswertes 

nur das Interesse des Eigentümers maßgebend.

3.6 	 Nicht versicherte Sachen
	 Nicht versichert sind, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist:

a)	Bargeld und Wertsachen; Wertsachen sind Urkunden (z. B. Spar-
bücher und sonstige Wertpapiere), Briefmarken, Münzen und 
Medaillen, Schmucksachen, Perlen und Edelsteine, auf Geldkarten 
geladene Beträge, unbearbeitete Edelmetalle sowie Sachen aus 
Edelmetallen, soweit sie nicht dem Raumschmuck dienen oder 
Teile von Werkzeugen sind;

b)	Geschäftsunterlagen;
c)	 Baubuden, Zelte, Traglufthallen;
d)	Zulassungspflichtige Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeuganhänger und 

Zugmaschinen;
e)	Hausrat aller Art;
f)	 Grund und Boden, Wald oder Gewässer;
g)	Automaten mit Geldeinwurf (einschließlich Geldwechsler) samt 

Inhalt sowie Geldautomaten;
h)	Anschauungsmodelle, Prototypen und Ausstellungsstücke, ferner 

typengebundene, für die laufende Produktion nicht mehr benöti-
gte Fertigungsvorrichtungen.

4 	 Daten und Programme

4.1 	 Schaden am Datenträger
	 Entschädigung für Daten und Programme gemäß Nr. 4.2, Nr. 4.3 und 

Nr. 4.4 wird nur geleistet, wenn der Verlust, die Veränderung oder die 
Nichtverfügbarkeit der Daten und Programme durch einen dem Grun-
de nach versicherten Schaden an dem Datenträger (Datenspeicher für 
maschinenlesbare Informationen), auf dem die Daten und Programme 
gespeichert waren, verursacht wurde.

4.2 	 Daten und Programme, die für die Grundfunktion einer versicherten 
Sache notwendig sind

	 Der Versicherer ersetzt die für die Grundfunktion einer versicherten 
Sache notwendigen Daten und Programme im Rahmen der Position, 
der die Sache zuzuordnen ist, für deren Grundfunktion die Daten und 
Programme erforderlich sind.

	 Für die Grundfunktion einer versicherten Sache notwendige Daten und 
Programme sind System-Programmdaten aus Betriebssystemen oder 
damit gleichzusetzende Daten.
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4.3 	 Daten und Programme als Handelsware
	 Der Versicherer ersetzt sonstige Daten und Programme im Rahmen der 

Position Geschäftsunterlagen.
	 Sonstige Daten und Programme sind serienmäßig hergestellte Pro-

gramme, individuelle Programme und individuelle Daten, sofern diese 
Daten und Programme weder für die Grundfunktion einer versicherten 
Sache notwendig noch auf einem zum Verkauf bestimmten Datenträ-
ger gespeichert sind.

4.4 	 Ausschlüsse
a)	Nicht versichert sind Daten und Programme, zu deren Nutzung der 

Versicherungsnehmer nicht berechtigt ist, die nicht betriebsfertig 
oder nicht lauffähig sind oder die sich nur im Arbeitsspeicher der 
Zentraleinheit befinden.

b)	Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende Umstände 
keine Entschädigung für Kosten, die zusätzlich entstehen, weil die 
versicherten Daten oder Programme durch Kopierschutz-, Zugriffs-
schutz- oder vergleichbare Vorkehrungen (z. B. Kopierschutzstecker 
oder Verschlüsselungsmaßnahmen) gesichert sind (z. B. Kosten für 
neuerlichen Lizenzerwerb).

5 	 Aufräumungs- und Abbruchkosten, Bewegungs- und Schutzkosten, 
Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen, Feuerlöschko-
sten, Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbeschrän-
kungen, Mehrkosten durch Preissteigerungen

5.1 	 Versicherte Kosten
	 Der Versicherer ersetzt bis zu der hierfür vereinbarten Versicherungs-

summe die infolge eines Versicherungsfalles tatsächlich entstandenen 
Aufwendungen für notwendige

a)	Aufräumungs- und Abbruchkosten;
b)	Bewegungs- und Schutzkosten;
c)	 Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen;
d)	Feuerlöschkosten;
e)	Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbeschrän-

kungen;
f)	 Mehrkosten durch Preissteigerungen.

	 Die vereinbarte Versicherungssumme gemäß Satz 1 wird nicht für 
die Feststellung einer Unterversicherung herangezogen. Sofern eine 
Unterversicherung für eine vom Schaden betroffene Position besteht, 
für welche die Mehrkosten gemäß e) und f) versichert sind, werden 
diese Mehrkosten nur im Verhältnis der Versicherungssumme der vom 
Schaden betroffenen Position zum Versicherungswert der vom Schaden 
betroffenen Position ersetzt.

5.2 	 Aufräumungs- und Abbruchkosten
	 Aufräumungs- und Abbruchkosten sind Aufwendungen für das Aufräu-

men der Schadenstätte einschließlich des Abbruchs stehen gebliebener 
Teile, für das Abfahren von Schutt und sonstigen Resten zum nächsten 
Ablagerungsplatz und für das Ablagern oder Vernichten.

5.3 	 Bewegungs- und Schutzkosten
	 Bewegungs- und Schutzkosten sind Aufwendungen, die dadurch ent-

stehen, dass zum Zweck der Wiederherstellung oder Wiederbeschaf-
fung von versicherten Sachen, andere Sachen bewegt, verändert oder 
geschützt werden müssen.

	 Bewegungs- und Schutzkosten sind insbesondere Aufwendungen für 
De- oder Remontage von Maschinen, für Durchbruch, Abriss oder Wie-
deraufbau von Gebäudeteilen oder für das Erweitern von Öffnungen.

5.4 	 Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen
	 Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen sind Aufwen-

dungen, die innerhalb von zwei Jahren nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles für die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung von 
Geschäftsunterlagen, serienmäßig hergestellten Programmen, indivi-
duellen Daten und individuellen Programmen anfallen.

5.5 	 Feuerlöschkosten
	 Feuerlöschkosten sind Aufwendungen, die der Versicherungsnehmer 

zur Brandbekämpfung für geboten halten durfte, einschließlich der 
Kosten für Leistungen der Feuerwehr oder anderer im öffentlichen In-
teresse zur Hilfeleistung verpflichteter Institutionen, soweit diese nicht 
nach den Bestimmungen über die Aufwendungen zur Abwendung und 
Minderung des Schadens zu ersetzen sind.

	 Nicht versichert sind jedoch Aufwendungen für Leistungen der Feuer-
wehr oder anderer Institutionen, wenn diese Leistungen im öffentli-
chen Interesse kostenfrei zu erbringen sind.

	 Freiwillige Zuwendungen des Versicherungsnehmers an Personen, die 
sich bei der Brandbekämpfung eingesetzt haben, sind nur zu ersetzen, 
wenn der Versicherer vorher zugestimmt hatte.

5.6 	 Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen
a)	Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbeschrän-

kungen sind Aufwendungen, die dadurch entstehen, dass die 
versicherte und vom Schaden betroffene Sache aufgrund öf-
fentlich-rechtlicher Vorschriften nicht in derselben Art und Güte 
wiederhergestellt oder wiederbeschafft werden darf.

b)	Soweit behördliche Anordnungen vor Eintritt des Versicherungs-
falles erteilt wurden, sind die dadurch entstehenden Mehrkosten 
nicht versichert.

	 War aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorschriften die Nutzung der 
Sachen zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles ganz oder teilweise 

untersagt, sind die dadurch entstehenden Mehrkosten nicht versi-
chert.

c)	 Wenn die Wiederherstellung der versicherten und vom Schaden 
betroffenen Sache aufgrund behördlicher Wiederherstellungsbe-
schränkungen nur an anderer Stelle erfolgen darf, werden die 
Mehrkosten nur in dem Umfang ersetzt, in dem sie auch bei Wie-
derherstellung an bisheriger Stelle entstanden wären.

d)	Mehrkosten infolge Preissteigerungen, die dadurch entstehen, 
dass sich die Wiederherstellung durch behördliche Wiederherstel-
lungsbeschränkungen verzögert, werden gemäß Nr. 5.7 ersetzt.

e)	 Ist der Zeitwert Versicherungswert, so werden auch die Mehrko-
sten nur im Verhältnis des Zeitwertes zum Neuwert ersetzt.

5.7 	 Mehrkosten durch Preissteigerungen
a)	Mehrkosten durch Preissteigerungen sind Aufwendungen für 

Preissteigerungen versicherter und vom Schaden betroffener Sa-
chen zwischen dem Eintritt des Versicherungsfalles und der Wie-
derherstellung oder Wiederbeschaffung.

b)	Wenn der Versicherungsnehmer die Wiederherstellung oder Wie-
derbeschaffung nicht unverzüglich veranlasst, werden die Mehr-
kosten nur in dem Umfang ersetzt, in dem sie auch bei unver-
züglicher Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung entstanden 
wären.

c)	 Mehrkosten infolge von außergewöhnlichen Ereignissen, behörd-
lichen Wiederherstellungs- oder Betriebsbeschränkungen oder 
Kapitalmangel sind nicht versichert.

	 Sofern behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen die Wie-
derherstellung oder Wiederbeschaffung der versicherten und vom 
Schaden betroffenen Sachen verzögern, werden die dadurch ent-
standenen Preissteigerungen jedoch ersetzt.

d)	Ist der Zeitwert Versicherungswert, so werden auch die Mehrko-
sten nur im Verhältnis des Zeitwerts zum Neuwert ersetzt.

6	 Versicherungsort

6.1 	 Örtlicher Geltungsbereich
a)	Versicherungsschutz besteht nur innerhalb des Versicherungs-

ortes.
	 Diese Beschränkung gilt nicht für Sachen, die infolge eines einge-

tretenen oder unmittelbar bevorstehenden Versicherungsfalles 
aus dem Versicherungsort entfernt und in zeitlichem und ört-
lichem Zusammenhang mit diesem Vorgang beschädigt oder 
zerstört werden oder abhandenkommen.

b)	Versicherungsort sind die im Versicherungsvertrag bezeichneten 
Gebäude oder Räume von Gebäuden oder die als Versicherungsort 
bezeichneten Grundstücke.

6.2 	 Gebrauchsgegenstände von Betriebsangehörigen
	 Soweit Gebrauchsgegenstände von Betriebsangehörigen versichert 

sind, besteht in den Wohnräumen der Betriebsangehörigen kein Versi-
cherungsschutz.

6.3 	 Bargeld und Wertsachen
	 Soweit Bargeld und Wertsachen versichert sind, besteht Versiche-

rungsschutz nur in verschlossenen Räumen oder Behältnissen der im 
Versicherungsvertrag bezeichneten Art.

	 Sofern zusätzlich vereinbart, sind diese während der Geschäftszeit 
oder sonstiger vereinbarter Zeiträume auch ohne Verschluss bis zu der 
vereinbarten Entschädigungsgrenze versichert.

7 	 Versicherungswert; Versicherungssumme

7.1 	 Versicherungswert von Gebäuden
a)	Der Versicherungswert von Gebäuden ist

aa)	 der Neuwert. Neuwert ist der Betrag, der aufzuwenden ist, 
um Sachen gleicher Art und Güte in neuwertigem Zustand 
herzustellen. Maßgebend ist der ortsübliche Neubauwert 
einschließlich Architektengebühren sowie sonstige Konstruk-
tions- und Planungskosten.

	 Bestandteil des Neuwertes sind insoweit auch Aufwendungen, 
die dadurch entstehen, dass die Wiederherstellung der Sachen 
in derselben Art und Güte infolge Technologiefortschritts 
entweder nicht möglich ist oder nur mit unwirtschaftlichem 
Aufwand möglich wäre. Die Ersatzgüter müssen hierbei den 
vorhandenen Sachen möglichst nahe kommen.

	 Nicht Bestandteil des Neuwertes sind Mehrkosten durch 
behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen, die da-
durch entstehen, dass Sachen aufgrund öffentlich-rechtlicher 
Vorschriften nicht in derselben Art und Güte wiederherge-
stellt werden dürfen, es sei denn, dass diese Mehrkosten als 
Technologiefortschritt gemäß Absatz 2 zu berücksichtigen 
sind. Versicherungsschutz für Mehrkosten durch behördliche 
Wiederherstellungsbeschränkungen besteht gemäß den Ver-
einbarungen zu den versicherten Kosten.

	 Mehrkosten durch Preissteigerungen zwischen dem Eintritt 
des Versicherungsfalles und der Wiederherstellung sind eben-
falls nicht Bestandteil des Neuwertes. Versicherungsschutz für 
diese Mehrkosten besteht gemäß den Vereinbarungen zu den 
versicherten Kosten;
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bb)	 der Zeitwert, falls Versicherung nur zum Zeitwert vereinbart 
ist oder falls der Zeitwert im Fall der Versicherung zum Neu-
wert weniger als 40 Prozent des Neuwertes beträgt (Zeitwert-
vorbehalt). Der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert des Ge-
bäudes durch einen Abzug entsprechend seinem insbesondere 
durch den Abnutzungsgrad bestimmten Zustand;

cc)	 der gemeine Wert, falls Versicherung nur zum gemeinen Wert 
vereinbart ist oder falls das Gebäude zum Abbruch bestimmt 
oder sonst dauernd entwertet ist; eine dauernde Entwertung 
liegt insbesondere vor, wenn das Gebäude für seinen Zweck 
allgemein oder im Betrieb des Versicherungsnehmers nicht 
mehr zu verwenden ist;

	 gemeiner Wert ist der für den Versicherungsnehmer erzielbare 
Verkaufspreis für das Gebäude oder für das Altmaterial.

b)	Der Versicherungswert von Grundstücksbestandteilen, die nicht 
Gebäude sind, ist, soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde, 
entweder der Zeitwert gemäß Nr. a) bb) oder unter den dort ge-
nannten Voraussetzungen der gemeine Wert gemäß Nr. a) cc).

7.2 	 Versicherungswert von beweglichen Sachen
a)	Der Versicherungswert der technischen und kaufmännischen Be-

triebseinrichtung ist
aa)	 der Neuwert. Neuwert ist der Betrag, der aufzuwenden ist, um 

Sachen gleicher Art und Güte in neuwertigem Zustand wieder 
zu beschaffen oder sie neu herzustellen, maßgebend ist der 
niedrigere Betrag.

	 Bestandteil des Neuwertes sind insoweit auch Aufwen-
dungen, die dadurch entstehen, dass die Wiederherstellung 
oder Wiederbeschaffung der Sachen in derselben Art und 
Güte infolge Technologiefortschritts entweder nicht möglich 
ist oder nur mit unwirtschaftlichem Aufwand möglich wäre. 
Die Ersatzgüter müssen hierbei den vorhandenen Sachen 
möglichst nahe kommen.

	 Nicht Bestandteil des Neuwertes sind Mehrkosten durch be-
hördliche Wiederherstellungsbeschränkungen, die dadurch 
entstehen, dass Sachen aufgrund öffentlich-rechtlicher Vor-
schriften nicht in derselben Art und Güte wiederhergestellt 
oder wiederbeschafft werden dürfen, es sei denn, dass diese 
Mehrkosten als Technologiefortschritt gemäß Absatz 2 zu be-
rücksichtigen sind. Versicherungsschutz für Mehrkosten durch 
behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen besteht ge-
mäß den Vereinbarungen zu den versicherten Kosten.

	 Mehrkosten durch Preissteigerungen zwischen dem Eintritt 
des Versicherungsfalles und der Wiederherstellung oder Wie-
derbeschaffung sind ebenfalls nicht Bestandteil des Neu-
wertes. Versicherungsschutz für diese Mehrkosten besteht 
gemäß den Vereinbarungen zu den versicherten Kosten;

bb)	 der Zeitwert, falls Versicherung nur zum Zeitwert vereinbart 
ist oder falls der Zeitwert im Fall der Versicherung zum Neu-
wert weniger als 40 Prozent des Neuwertes beträgt (Zeitwert-
vorbehalt). Versicherte Sachen, die sich ständig in Gebrauch 
befinden und ordnungsgemäß instand gehalten werden sind 
auch dann zum Neuwert versichert, wenn der Zeitwert weni-
ger als 40 Prozent des Neuwertes beträgt.

	 Der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert der beweglichen 
Sachen durch einen Abzug entsprechend ihrem insbesondere 
durch den Abnutzungsgrad bestimmten Zustand;

cc)	 der gemeine Wert, soweit die Sache für ihren Zweck allgemein 
oder im Betrieb des Versicherungsnehmers nicht mehr zu 
verwenden ist.

	 Gemeiner Wert ist der erzielbare Verkaufspreis für die Sache 
oder für das Altmaterial.

b)	Der Versicherungswert von Vorräten ist der Betrag, der aufzuwen-
den ist, um Sachen gleicher Art und Güte wiederzubeschaffen oder 
sie neu herzustellen; maßgebend ist der niedrigere Betrag.

	 Mehrkosten durch Preissteigerung zwischen dem Eintritt des Ver-
sicherungsfalles und der Wiederherstellung oder Wiederbeschaf-
fung der Vorräte sind nicht zu berücksichtigen. Versicherungs-
schutz für diese Mehrkosten besteht gemäß den Vereinbarungen 
zu den versicherten Kosten.

	 Der Versicherungswert ist begrenzt durch den erzielbaren Ver-
kaufspreis, bei nicht fertig hergestellten eigenen Erzeugnissen 
durch den erzielbaren Verkaufspreis der fertigen Erzeugnisse.

c)	 Der Versicherungswert von Anschauungsmodellen, Prototypen 
und Ausstellungsstücken, ferner von typengebundenen, für die 
laufende Produktion nicht mehr benötigten Fertigungsvorrich-
tungen, ohne Kaufoption geleasten Sachen oder geleasten Sachen, 
bei denen die Kaufoption bei Schadeneintritt abgelaufen war, 
sowie für alle sonstigen in a) und b) nicht genannten beweglichen 
Sachen ist entweder der Zeitwert gemäß a) bb) oder unter den dort 
genannten Voraussetzungen der gemeine Wert gemäß a) cc).

d)	Der Versicherungswert von Wertpapieren ist
aa)	 bei Wertpapieren mit amtlichem Kurs der mittlere Einheits-

kurs am Tag der jeweils letzten Notierung aller amtlichen 
Börsen der Bundesrepublik Deutschland;

bb)	 bei Sparbüchern der Betrag des Guthabens;
cc)	 bei sonstigen Wertpapieren der Marktpreis.

7.3 	 Umsatzsteuer
	 Ist der Versicherungsnehmer zum Vorsteuerabzug nicht berechtigt, so 

ist die Umsatzsteuer einzubeziehen.

7.4 	 Versicherungssumme
a)	Die Versicherungssumme ist der zwischen Versicherer und Versi-

cherungsnehmer im Einzelnen vereinbarte Betrag, der dem Versi-
cherungswert gemäß Nr. 7.1 bis Nr. 7.3 entsprechen soll.

b)	Ist Versicherung zum Neuwert, Zeitwert oder gemeinen Wert ver-
einbart worden, soll der Versicherungsnehmer die Versicherungs-
summe für die versicherte Sache für die Dauer des Versicherungs-
verhältnisses dem jeweils gültigen Versicherungswert anpassen.

c)	 Entspricht zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles die Versiche-
rungssumme nicht dem Versicherungswert, kann die Regelung 
über die Unterversicherung zur Anwendung kommen.

8 	 Umfang der Entschädigung

8.1 	 Entschädigungsberechnung
a)	Der Versicherer ersetzt

aa)	 bei zerstörten oder infolge eines Versicherungsfalles abhan-
den gekommenen Sachen den Versicherungswert unmittelbar 
vor Eintritt des Versicherungsfalles;

bb)	 bei beschädigten Sachen die notwendigen Reparaturkosten 
zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalles zuzüglich einer 
durch den Versicherungsfall entstandenen und durch die Re-
paratur nicht auszugleichenden Wertminderung, höchstens 
jedoch den Versicherungswert unmittelbar vor Eintritt des 
Versicherungsfalles. Die Reparaturkosten werden gekürzt, so-
weit durch die Reparatur der Versicherungswert der Sache 
gegenüber dem Versicherungswert unmittelbar vor Eintritt 
des Versicherungsfalles erhöht wird.

b)	Öffentlich-rechtliche Vorschriften, nach denen die noch vorhan-
dene und technisch brauchbare Sachsubstanz der versicherten und 
vom Schaden betroffenen Sache für die Wiederherstellung nicht 
wieder verwendet werden darf, werden bei der Entschädigungs-
berechnung gemäß a) berücksichtigt, soweit
aa)	 es sich nicht um behördliche Anordnungen handelt, die vor 

Eintritt des Versicherungsfalles erteilt wurden oder
bb)	 nicht aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorschriften die Nutzung 

der Sachen zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles ganz oder 
teilweise untersagt war.

	 Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbeschrän-
kungen, die dadurch entstehen, dass die versicherte und vom 
Schaden betroffene Sache aufgrund öffentlich-rechtlicher Vor-
schriften nicht in derselben Art und Güte wiederhergestellt oder 
wiederbeschafft werden darf, werden im Rahmen der Entschädi-
gungsberechnung gemäß a) nicht ersetzt, es sei denn, dass diese 
Mehrkosten als Technologiefortschritt im Versicherungswert zu 
berücksichtigen sind.

c)	 Der erzielbare Verkaufspreis von Resten wird bei der Entschädi-
gungsberechnung gemäß a) und b) angerechnet.

d)	Versicherungsschutz für Aufräumungs- und Abbruchkosten, Be-
wegungs- und Schutzkosten, Wiederherstellungskosten von Ge-
schäftsunterlagen, Feuerlöschkosten, Mehrkosten durch behörd-
liche Wiederherstellungsbeschränkungen und Mehrkosten durch 
Preissteigerungen besteht gemäß den Vereinbarungen zu den 
versicherten Kosten.

e)	Für Ertragsausfallschäden leistet der Versicherer Entschädigung 
nur, soweit dies besonders vereinbart ist.

8.2 	 Neuwertanteil
	 Ist die Entschädigung zum Neuwert vereinbart, erwirbt der Versiche-

rungsnehmer auf den Teil der Entschädigung, der den Zeitwertschaden 
übersteigt (Neuwertanteil), einen Anspruch nur, soweit und sobald er 
innerhalb von drei Jahren nach Eintritt des Versicherungsfalles sicher-
gestellt hat, dass er die Entschädigung verwenden wird, um 

a)	Gebäude in gleicher Art und Zweckbestimmung an der bisherigen 
Stelle wiederherzustellen. Ist die Wiederherstellung an der bis-
herigen Stelle rechtlich nicht möglich oder wirtschaftlich nicht 
zu vertreten, so genügt es, wenn das Gebäude an anderer Stelle 
innerhalb der Bundesrepublik Deutschland wiederhergestellt wird; 
auch in diesem Fall bleibt es bei dem Entschädigungsbetrag, der 
bei einer Wiederherstellung an der bisherigen Stelle entstanden 
wäre;

b)	bewegliche Sachen, die zerstört wurden oder abhandengekommen 
sind, in gleicher Art und Güte und in neuwertigem Zustand wie-
derzubeschaffen. Nach vorheriger Zustimmung des Versicherers 
genügt Wiederbeschaffung gebrauchter Sachen; anstelle von Ma-
schinen können Maschinen beliebiger Art beschafft werden, wenn 
deren Betriebszweck derselbe ist;

c)	 bewegliche Sachen, die beschädigt worden sind, wiederherzustel-
len.

8.3 	 Zeitwertschaden
a)	Der Zeitwertschaden wird bei zerstörten oder abhandengekom-

menen Sachen gemäß den Bestimmungen über den Versiche-
rungswert festgestellt. Bei beschädigten Sachen werden die Ko-
sten einer Reparatur um den Betrag gekürzt, um den durch die 
Reparatur der Zeitwert der Sache gegenüber dem Zeitwert unmit-
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telbar vor Eintritt des Versicherungsfalles erhöht würde.
b)	Sofern Anschauungsmodelle, Prototypen und Ausstellungsstücke, 

ferner typengebundene, für die laufende Produktion nicht mehr 
benötigte Fertigungsvorrichtungen versichert sind, erwirbt der 
Versicherungsnehmer auf den Teil der Entschädigung für diese 
Sachen, der den gemeinen Wert übersteigt, einen Anspruch nur, 
soweit für die Verwendung der Entschädigung die Vorausset-
zungen gemäß Nr. 8.2 b) oder Nr. 8.2 c) erfüllt sind und die Wie-
derherstellung notwendig ist.

8.4	 Unterversicherung
a)	Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versicherungswert 

unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles, so besteht Unter-
versicherung.

	 Im Fall der Unterversicherung wird die Entschädigung nach Nr. 8.1 
in dem Verhältnis von Versicherungssumme zum Versicherungs-
wert nach folgender Berechnungsformel gekürzt:

Entschädigung =    Schadenbetrag x Versicherungssumme 
	 Versicherungswert

	 Ist die Entschädigung für einen Teil der in einer Position versi-
cherten Sachen auf bestimmte Beträge begrenzt, so werden bei 
Ermittlung des Versicherungswertes der davon betroffenen Sachen 
höchstens diese Beträge berücksichtigt. Ergibt sich aus dem so 
ermittelten Versicherungswert eine Unterversicherung, so wird 
die Entschädigung nach Nr. 1 entsprechend gekürzt.

b)	Ob Unterversicherung vorliegt, ist für jede vereinbarte Position 
gesondert festzustellen.

c)	 Die Bestimmungen über den Selbstbehalt nach Nr. 8.6 und Ent-
schädigungsgrenzen nach Nr. 8.7 sind im Anschluss an a) und b) 
anzuwenden.

d)	�Verzicht auf Einwand der Unterversicherung
	 Auf die Anrechnung der Unterversicherung verzichtet der Versiche-

rer, wenn die Schadenhöhe 10.000 EUR nicht übersteigt.

8.5 	 Versicherung auf Erstes Risiko
	 Ist für einzelne Positionen die Versicherung auf Erstes Risiko vereinbart, 

wird eine Unterversicherung bei diesen Positionen nicht berücksichtigt.

8.6 	 Selbstbehalt
	 Die Entschädigung wird je Versicherungsfall um den vereinbarten 

Selbstbehalt gekürzt.
	 Die Bestimmungen über die Entschädigungsgrenzen nach Nr. 8.7 sind 

im Anschluss an diese Kürzung anzuwenden.

8.7 	 Entschädigungsgrenzen
	 Der Versicherer leistet Entschädigung je Versicherungsfall höchstens

a)	bis zu der je Position vereinbarten Versicherungssumme;
b)	bis zu den zusätzlich vereinbarten Entschädigungsgrenzen;
c)	 bis zu der vereinbarten Jahreshöchstentschädigung; Schäden, die 

im laufenden Versicherungsjahr beginnen, fallen insgesamt unter 
die Jahreshöchstentschädigung.

	 Maßgebend ist der niedrigere Betrag.

8.8 	 Umsatzsteuer
	 Die Umsatzsteuer wird nicht ersetzt, wenn der Versicherungsnehmer 

vorsteuerabzugsberechtigt ist.
	 Das Gleiche gilt, wenn der Versicherungsnehmer die Umsatzsteuer 

anlässlich der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung tatsächlich 
nicht gezahlt hat.

9 	 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung

9.1 	 Fälligkeit der Entschädigung
a)	Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen des Versi-

cherers zum Grunde und zur Höhe des Anspruchs abgeschlossen 
sind.

	 Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Meldung des 
Schadens den Betrag als Abschlagszahlung beanspruchen, der 
nach Lage der Sache mindestens zu zahlen ist.

b)	Der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der Entschädi-
gung wird fällig, nachdem der Versicherungsnehmer gegenüber 
dem Versicherer den Nachweis geführt hat, dass er die Wiederher-
stellung oder Wiederbeschaffung sichergestellt hat.

c)	 Der über den gemeinen Wert hinausgehende Teil der Entschädi-
gung für Anschauungsmodelle, Prototypen, Ausstellungsstücke 
sowie typengebundene, für die laufende Produktion nicht mehr 
benötigte Fertigungsvorrichtungen wird fällig, nachdem der Ver-
sicherungsnehmer gegenüber dem Versicherer den Nachweis ge-
führt hat, dass er die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung 
sichergestellt hat.

9.2 	 Rückzahlung des Neuwert- oder Zeitwertanteils
	 Der Versicherungsnehmer ist zur Rückzahlung der vom Versicherer 

nach Nr. 9.1 b) oder Nr. 9.1 c) geleisteten Entschädigung einschließlich 
etwaiger nach Nr. 9.3 b) gezahlter Zinsen verpflichtet, wenn die Sache 
infolge eines Verschuldens des Versicherungsnehmers nicht innerhalb 
einer angemessenen Frist wiederhergestellt oder wiederbeschafft wor-
den ist.

9.3 	 Verzinsung
	 Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen Rechtsgrund 

eine weitergehende Zinspflicht besteht:
a)	die Entschädigung ist, soweit sie nicht innerhalb eines Monats 

nach Meldung des Schadens geleistet wird, seit Anzeige des Scha-
dens zu verzinsen;

b)	der über den Zeitwertschaden nach Nr. 9.1 b) oder den gemeinen 
Wert nach Nr. 9.1 c) hinausgehende Teil der Entschädigung ist ab 
dem Zeitpunkt zu verzinsen, in dem der Versicherungsnehmer die 
Sicherstellung der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung 
versicherter Sachen gegenüber dem Versicherer nachgewiesen 
hat;

c)	 der Zinssatz beträgt vier Prozent pro Jahr;
d)	die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung fällig.

9.4 	 Hemmung
	 Bei der Berechnung der Fristen gemäß Nr. 9.1, Nr. 9.3 a) und Nr. 9.3 b) ist 

der Zeitraum nicht zu berücksichtigen, in dem infolge Verschuldens des 
Versicherungsnehmers die Entschädigung nicht ermittelt oder nicht 
gezahlt werden kann.

9.5 	 Aufschiebung der Zahlung
	 Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange

a)	Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungsnehmers 
bestehen;

b)	ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen den Ver-
sicherungsnehmer oder seinen Repräsentanten aus Anlass dieses 
Versicherungsfalles noch läuft;

c)	 eine Mitwirkung des Realgläubigers gemäß den gesetzlichen Be-
stimmungen über die Sicherung von Realgläubigern nicht erfolgte.

10 	 Sachverständigenverfahren

10.1 	 Feststellung der Schadenhöhe
	 Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versicherungsfalles 

verlangen, dass die Höhe des Schadens in einem Sachverständigenver-
fahren festgestellt wird.

	 Ein solches Sachverständigenverfahren können Versicherer und Versi-
cherungsnehmer auch gemeinsam vereinbaren.

10.2 	 Weitere Feststellungen
	 Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung auf weitere 

Feststellungen zum Versicherungsfall ausgedehnt werden.

10.3 	 Verfahren vor Feststellung
	 Für das Sachverständigenverfahren gilt:

a)	Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen zu benennen. 
Eine Partei, die ihren Sachverständigen benannt hat, kann die 
andere unter Angabe des von ihr genannten Sachverständigen in 
Textform auffordern, den zweiten Sachverständigen zu benennen.

	 Wird der zweite Sachverständige nicht innerhalb von zwei Wochen 
nach Zugang der Aufforderung benannt, so kann ihn die auffor-
dernde Partei durch das für den Schadenort zuständige Amtsge-
richt ernennen lassen. In der Aufforderung durch den Versicherer 
ist der Versicherungsnehmer auf diese Folge hinzuweisen.

b)	Der Versicherer darf als Sachverständigen keine Person benennen, 
die Mitbewerber des Versicherungsnehmers ist oder mit ihm in 
dauernder Geschäftsverbindung steht; ferner keine Person, die 
bei Mitbewerbern oder Geschäftspartnern angestellt ist oder mit 
ihnen in einem ähnlichen Verhältnis steht.

c)	 Beide Sachverständige benennen in Textform vor Beginn ihrer 
Feststellungen einen dritten Sachverständigen als Obmann. Die 
Regelung unter b) gilt entsprechend für die Benennung eines 
Obmannes durch die Sachverständigen. Einigen sich die Sachver-
ständigen nicht, so wird der Obmann auf Antrag einer Partei durch 
das für den Schadenort zuständige Amtsgericht ernannt.

10.4 	 Feststellung
	 Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten:

a)	ein Verzeichnis der abhanden gekommenen, zerstörten und be-
schädigten versicherten Sachen sowie deren nach dem Versi-
cherungsvertrag in Frage kommenden Versicherungswerte zum 
Zeitpunkt des Versicherungsfalles;

b)	die Wiederherstellungs- und Wiederbeschaffungskosten;
c)	 die Restwerte der vom Schaden betroffenen Sachen;
d)	die nach dem Versicherungsvertrag versicherten Kosten.

10.5	 Verfahren nach Feststellung
	 Der Sachverständige übermittelt seine Feststellungen beiden Parteien 

gleichzeitig. Weichen die Feststellungen der Sachverständigen vonei-
nander ab, so übergibt der Versicherer sie unverzüglich dem Obmann. 
Dieser entscheidet über die streitig gebliebenen Punkte innerhalb der 
durch die Feststellungen der Sachverständigen gezogenen Grenzen und 
übermittelt seine Entscheidung beiden Parteien gleichzeitig.

	 Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obmannes sind für 
die Vertragsparteien verbindlich, wenn nicht nachgewiesen wird, dass 
sie offenbar von der wirklichen Sachlage erheblich abweichen. Auf-
grund dieser verbindlichen Feststellungen berechnet der Versicherer 
die Entschädigung.

	 Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese durch gericht-
liche Entscheidung. Dies gilt auch, wenn die Sachverständigen die 
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Feststellung nicht treffen können oder wollen oder sie verzögern.

10.6 	 Kosten
	 Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Partei die Kosten 

ihres Sachverständigen. Die Kosten des Obmannes tragen beide Par-
teien je zur Hälfte.

10.7 	 Obliegenheiten
	 Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegenheiten des 

Versicherungsnehmers nicht berührt.

11 	 Vertraglich vereinbarte Sicherheitsvorschriften

11.1 	 Sicherheitsvorschriften
	 Vor Eintritt des Versicherungsfalles hat der Versicherungsnehmer:

a)	die versicherten Räume genügend häufig zu kontrollieren; dies 
gilt auch während einer vorübergehenden Betriebsstilllegung (z. 
B. Betriebsferien);

b)	mindestens wöchentlich Duplikate von Daten und Programmen zu 
erstellen, sofern nicht in der Branche des Versicherungsnehmers 
kürzere Fristen zur Datensicherung üblich sind. Diese sind so auf-
zubewahren, dass sie im Versicherungsfall voraussichtlich nicht 
gleichzeitig mit den Originalen zerstört oder beschädigt werden 
oder abhandenkommen können;

c)	 über Wertpapiere und sonstige Urkunden, über Sammlungen 
und über sonstige Sachen, für die dies besonders vereinbart ist, 
Verzeichnisse zu führen und diese so aufzubewahren, dass sie im 
Versicherungsfall voraussichtlich nicht gleichzeitig mit den versi-
cherten Sachen zerstört oder beschädigt werden oder abhanden-
kommen können.

	 Dies gilt nicht für Wertpapiere und sonstige Urkunden sowie für 
Sammlungen, wenn der Wert dieser Sachen insgesamt 2.500 EUR 
nicht übersteigt.

	 Dies gilt ferner nicht für Briefmarken.

11.2 	 Folgen der Obliegenheitsverletzung
	 Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Nr. 1 genannten Oblie-

genheiten, ist der Versicherer unter den in Teil A Nr. 8 beschriebenen 
Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt oder auch ganz oder teil-
weise leistungsfrei.

12 	 Besondere gefahrerhöhende Umstände
	 Eine anzeigepflichtige Gefahrerhöhung gemäß Teil A Nr. 9.1 a) kann 

insbesondere dann vorliegen, wenn
a)	sich ein Umstand ändert, nach dem der Versicherer vor Vertrags-

schluss gefragt hat;
b)	von der dokumentierten Betriebsbeschreibung abgewichen wird, 

Neu- oder Erweiterungsbauten durchgeführt werden oder ein 
Gebäude oder der überwiegende Teil des Gebäudes nicht genutzt 
wird.

13 	 Wiederherbeigeschaffte Sachen

13.1 	 Anzeigepflicht
	 Wird der Verbleib abhanden gekommener Sachen ermittelt, hat der 

Versicherungsnehmer oder der Versicherer dies nach Kenntniserlan-
gung unverzüglich dem Vertragspartner in Textform anzuzeigen.

13.2 	 Wiedererhalt vor Zahlung der Entschädigung
	 Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekommenen 

Sache zurückerlangt, bevor die volle Entschädigung für diese Sache ge-
zahlt worden ist, so behält er den Anspruch auf die Entschädigung, falls 
er die Sache innerhalb von zwei Wochen dem Versicherer zur Verfügung 
stellt.

	 Andernfalls ist eine für diese Sache gewährte Entschädigung zurückzu-
geben.

13.3 	 Wiedererhalt nach Zahlung der Entschädigung
a)	Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden ge-

kommenen Sache zurückerlangt, nachdem für diese Sache eine 
Entschädigung in voller Höhe ihres Versicherungswertes gezahlt 
worden ist, so hat der Versicherungsnehmer die Entschädigung 
zurückzuzahlen oder die Sache dem Versicherer zur Verfügung zu 
stellen. Der Versicherungsnehmer hat dieses Wahlrecht innerhalb 
von zwei Wochen nach Empfang einer schriftlichen Aufforderung 
des Versicherers auszuüben; nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist 
geht das Wahlrecht auf den Versicherer über.

b)	Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekom-
menen Sache zurückerlangt, nachdem für diese Sache eine Ent-
schädigung gezahlt worden ist, die bedingungsgemäß geringer als 
der Versicherungswert ist, so kann der Versicherungsnehmer die 
Sache behalten und muss sodann die Entschädigung zurückzahlen.

	 Erklärt er sich hierzu innerhalb von zwei Wochen nach Empfang 
einer schriftlichen Aufforderung des Versicherers nicht bereit, so 
hat der Versicherungsnehmer die Sache im Einvernehmen mit dem 
Versicherer öffentlich meistbietend verkaufen zu lassen.

	 Von dem Erlös abzüglich der Verkaufskosten erhält der Versicherer 
den Anteil, welcher der von ihm geleisteten bedingungsgemäßen 
Entschädigung entspricht.

13.4 	 Beschädigte Sachen

	 Sind wiederbeschaffte Sachen beschädigt worden, so kann der Versi-
cherungsnehmer die bedingungsgemäße Entschädigung in Höhe der 
Reparaturkosten auch dann verlangen oder behalten, wenn die Sachen 
in den Fällen von Nr. 13.2 oder Nr. 13.3 bei ihm verbleiben.

13.5 	 Gleichstellung
	 Dem Besitz einer zurückerlangten Sache steht es gleich, wenn der 

Versicherungsnehmer die Möglichkeit hat, sich den Besitz wieder zu 
verschaffen.

13.6 	 Übertragung der Rechte
	 Hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer zurückerlangte Sachen 

zur Verfügung zu stellen, so hat er dem Versicherer den Besitz, das 
Eigentum und alle sonstigen Rechte zu übertragen, die ihm mit Bezug 
auf diese Sachen zustehen.

13.7 	 Rückabwicklung bei kraftlos erklärten Wertpapieren
	 Ist ein Wertpapier in einem Aufgebotsverfahren für kraftlos erklärt 

worden, so hat der Versicherungsnehmer die gleichen Rechte und 
Pflichten, wie wenn er das Wertpapier zurückerlangt hätte. Jedoch 
kann der Versicherungsnehmer die Entschädigung behalten, soweit 
ihm durch Verzögerung fälliger Leistungen aus den Wertpapieren ein 
Zinsverlust entstanden ist.

14 	 Veräußerung der versicherten Sachen

14.1 	 Rechtsverhältnisse nach Eigentumsübergang
a)	Wird die versicherte Sache vom Versicherungsnehmer veräußert, 

so tritt zum Zeitpunkt des Eigentumsübergangs (bei Immobi-
lien das Datum des Grundbucheintrages) an dessen Stelle der 
Erwerber in die während der Dauer seines Eigentums aus dem 
Versicherungsverhältnis sich ergebenden Rechte und Pflichten des 
Versicherungsnehmers ein.

b)	Der Veräußerer und der Erwerber haften für die Prämie, die auf die 
zur Zeit des Eintrittes des Erwerbers laufende Versicherungsperio-
de entfällt, als Gesamtschuldner.

c)	 Der Versicherer muss den Eintritt des Erwerbers erst gegen sich 
gelten lassen, wenn er hiervon Kenntnis erlangt.

14.2 	 Kündigungsrechte
a)	Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber das Versicherungsver-

hältnis unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kündigen. 
Dieses Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines 
Monats ab der Kenntnis des Versicherers von der Veräußerung 
ausgeübt wird.

b)	Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis mit so-
fortiger Wirkung oder zum Ablauf der Versicherungsperiode in 
Textform zu kündigen.

	 Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Mo-
nats nach dem Erwerb, bei fehlender Kenntnis des Erwerbers vom 
Bestehen der Versicherung innerhalb eines Monats ab Erlangung 
der Kenntnis, ausgeübt wird.

c)	 Im Falle der Kündigung nach a) und b) haftet der Veräußerer allein 
für die Zahlung der Prämie.

14.3 	 Anzeigepflichten
a)	Die Veräußerung ist dem Versicherer vom Veräußerer oder Erwer-

ber unverzüglich in Textform anzuzeigen.
b)	Ist die Anzeige unterblieben, so ist der Versicherer nicht zur Lei-

stung verpflichtet, wenn der Versicherungsfall später als einen 
Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige hätte 
zugehen müssen, und der Versicherer nachweist, dass er den mit 
dem Veräußerer bestehenden Vertrag mit dem Erwerber nicht 
geschlossen hätte.

c)	 Abweichend von b) ist der Versicherer zur Leistung verpflichtet, 
wenn ihm die Veräußerung zu dem Zeitpunkt bekannt war, zu dem 
ihm die Anzeige hätte zugehen müssen, oder wenn zur Zeit des 
Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist für die Kündigung des 
Versicherers abgelaufen war und er nicht gekündigt hat.
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Teil C: 	Allgemeine Bedingungen für die  
Einbruchdiebstahl- und Raubversicherung  
(AERB 2021)
Die folgenden Allgemeinen Bedingungen sind nur Bestandteil des Vertrags, 
wenn sie im Versicherungsschein und seinen Nachträgen ausdrücklich ver-
einbart und dokumentiert sind.

1 	 Versicherte Gefahren und Schäden

2 	 Ausschlüsse Krieg, Innere Unruhen und Kernenergie

3 	 Versicherte Sachen

4	 Daten und Programme

5 	 Aufräumungs- und Abbruchkosten, Bewegungs- und Schutzkosten, Wie-
derherstellungskosten von Geschäftsunterlagen, Schlossänderungs-
kosten, Kosten für die Beseitigung von Gebäudeschäden, Mehrkosten 
durch behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen, Mehrkosten 
durch Preissteigerungen

6 	 Versicherungsort

7 	 Versicherungswert; Versicherungssumme

8 	 Umfang der Entschädigung

9 	 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung

10. 	Sachverständigenverfahren

11 	 Vertraglich vereinbarte Sicherheitsvorschriften

12 	 Besondere gefahrerhöhende Umstände

13 	 Wiederherbeigeschaffte Sachen

14 	 Veräußerung der versicherten Sachen

1 	 Versicherte Gefahren und Schäden

1.1 	 Versicherte Gefahren und Schäden – Einbruchdiebstahl, Vandalismus 
nach einem Einbruch sowie Raub

	 Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die durch
a)	Einbruchdiebstahl;
b)	Vandalismus nach einem Einbruch;
c)	 Raub innerhalb eines Gebäudes oder Grundstücks;
d)	Raub auf Transportwegen 

	 oder durch den Versuch einer solchen Tat abhandenkommen, zerstört 
oder beschädigt werden.

	 Jede der in a) bis d) genannten Gefahren ist nur versichert, wenn dies 
vereinbart ist.

1.2 	 Einbruchdiebstahl
	 Einbruchdiebstahl liegt vor, wenn der Dieb

a)	in einen Raum eines Gebäudes einbricht, einsteigt oder mittels 
eines Schlüssels, dessen Anfertigung für das Schloss nicht von 
einer dazu berechtigten Person veranlasst oder gebilligt worden ist 
(falscher Schlüssel) oder mittels anderer Werkzeuge eindringt. Der 
Gebrauch eines falschen Schlüssels ist nicht schon dann bewiesen, 
wenn feststeht, dass versicherte Sachen abhandengekommen 
sind.

b)	in einem Raum eines Gebäudes ein Behältnis aufbricht oder 
falsche Schlüssel (siehe a) oder andere Werkzeuge benutzt, um es 
zu öffnen. Der Gebrauch eines falschen Schlüssels ist nicht schon 
dann bewiesen, wenn feststeht, dass versicherte Sachen abhand-
engekommen sind.

c)	 aus einem verschlossenen Raum eines Gebäudes Sachen entwen-
det, nachdem er sich in das Gebäude eingeschlichen oder dort 
verborgen gehalten hatte.

d)	in einem Raum eines Gebäudes bei einem Diebstahl auf frischer Tat 
angetroffen wird und eines der Mittel gemäß Nr. 1.4 a) aa) oder Nr. 
1.4 a) bb) anwendet, um sich den Besitz des gestohlenen Gutes zu 
erhalten.

e)	mittels richtiger Schlüssel, die er innerhalb oder außerhalb des 
Versicherungsortes durch Einbruchdiebstahl oder außerhalb des 
Versicherungsortes durch Raub gemäß Nr. 1.4 an sich gebracht 
hatte, in einen Raum eines Gebäudes eindringt oder dort ein 
Behältnis öffnet; werden jedoch Sachen entwendet, die gegen 
Einbruchdiebstahl nur unter vereinbarten zusätzlichen Vorausset-
zungen eines besonderen Verschlusses versichert sind, so gilt dies 
als Einbruchdiebstahl nur, wenn der Dieb die richtigen Schlüssel 
des Behältnisses erlangt hat durch
aa)	 Einbruchdiebstahl gemäß Nr. 1.2 b) aus einem Behältnis, das 

mindestens die gleiche Sicherheit wie die Behältnisse bietet, 
in denen die Sachen versichert sind;

bb)	 Einbruchdiebstahl, wenn die Behältnisse, in denen die Sachen 
versichert sind, zwei Schlösser besitzen und alle zugehörigen 
Schlüssel außerhalb des Versicherungsortes verwahrt werden; 
Schlüssel zu verschiedenen Schlössern müssen außerhalb des 
Versicherungsortes voneinander getrennt verwahrt werden;

cc)	 Raub außerhalb des Versicherungsortes; bei Türen von Be-
hältnissen oder Tresorräumen, die mit einem Schlüsselschloss 
und einem Kombinationsschloss oder mit zwei Kombinations-

schlössern versehen sind, steht es dem Raub des Schlüssels 
gleich, wenn der Täter gegenüber dem Versicherungsnehmer 
oder einem seiner Arbeitnehmer eines der Mittel gemäß Nr. 
1.4 a) aa) oder Nr. 1.4 a) bb) anwendet, um sich die Öffnung 
des Kombinationsschlosses zu ermöglichen;

f)	 in einen Raum eines Gebäudes mittels richtigem Schlüssel ein-
dringt, den er – innerhalb oder auch außerhalb des Versicherungs-
ortes – durch Diebstahl an sich gebracht hatte, vorausgesetzt, dass 
weder der Versicherungsnehmer noch der Gewahrsamsinhaber 
den Diebstahl der Schlüssel durch fahrlässiges Verhalten ermögli-
cht hatte.

1.3 	 Vandalismus nach einem Einbruch
	 Vandalismus nach einem Einbruch liegt vor, wenn der Täter auf eine 

der in Nr. 1.2 a), Nr. 1.2 e) oder Nr. 1.2 f) bezeichneten Arten in den 
Versicherungsort eindringt und versicherte Sachen vorsätzlich zerstört 
oder beschädigt.

1.4 	 Raub
a)	Raub liegt vor, wenn

aa)	 gegen den Versicherungsnehmer oder einen seiner Arbeitneh-
mer Gewalt angewendet wird, um dessen Widerstand gegen 
die Wegnahme versicherter Sachen auszuschalten. Gewalt 
liegt nicht vor, wenn versicherte Sachen ohne Überwindung 
eines bewussten Widerstandes entwendet werden (einfacher 
Diebstahl/Trickdiebstahl);

bb)	 der Versicherungsnehmer oder einer seiner Arbeitnehmer ver-
sicherte Sachen herausgibt oder sich wegnehmen lässt, weil 
eine Gewalttat mit Gefahr für Leib oder Leben angedroht wird, 
die innerhalb des Versicherungsortes – bei mehreren Versiche-
rungsorten innerhalb desjenigen Versicherungsortes, an dem 
auch die Drohung ausgesprochen wird – verübt werden soll;

cc)	 dem Versicherungsnehmer oder einem seiner Arbeitnehmer 
versicherte Sachen weggenommen werden, weil sein kör-
perlicher Zustand unmittelbar vor der Wegnahme infolge 
eines Unfalls oder infolge einer nicht verschuldeten sonstigen 
Ursache wie beispielsweise Ohnmacht oder Herzinfarkt beein-
trächtigt und dadurch seine Widerstandskraft ausgeschaltet 
ist.

b)	Dem Versicherungsnehmer stehen geeignete volljährige Personen 
gleich, denen er die Obhut über die versicherten Sachen vorüber-
gehend überlassen hat. Das gleiche gilt für geeignete volljährige 
Personen, die durch den Versicherungsnehmer mit der Bewachung 
der als Versicherungsort vereinbarten Räume beauftragt sind.

1.5 	 Raub auf Transportwegen
a)	Für Raub auf Transportwegen gilt abweichend von Nr. 1.4:

aa)	 Dem Versicherungsnehmer stehen sonstige Personen gleich, 
die in seinem Auftrag den Transport durchführen. Dies gilt 
jedoch nicht, wenn der Transportauftrag durch ein Unterneh-
men durchgeführt wird, das sich gewerbsmäßig mit Geld-
transporten befasst.

bb)	 Die den Transport durchführenden Personen, gegebenenfalls 
auch der Versicherungsnehmer selbst, müssen für diese Tätig-
keit geeignet und volljährig sein.

cc)	 In den Fällen von Nr. 1.4 a) bb) liegt Raub nur vor, wenn die 
angedrohte Gewalttat an Ort und Stelle verübt werden soll.

b)	Wenn der Versicherungsnehmer bei der Durchführung des Trans-
ports nicht persönlich mitwirkt, so leistet der Versicherer Ent-
schädigung bis zu der je Versicherungsfall vereinbarten Summe 
auch für Schäden, die ohne Verschulden einer der den Transport 
ausführenden Personen entstehen
aa)	 durch Erpressung gemäß § 253 StGB, begangen an diesen 

Personen;
bb)	 durch Betrug gemäß § 263 StGB, begangen an diesen Per-

sonen;
cc)	 durch Diebstahl von Sachen, die sich in unmittelbarer körper-

licher Obhut dieser Person befinden;
dd)	 dadurch, dass diese Personen nicht mehr in der Lage sind, die 

ihnen anvertrauten Sachen zu betreuen.
c)	 Für Schäden durch Raub auf Transportwegen leistet, soweit nicht 

etwas anderes vereinbart ist, der Versicherer Entschädigung
aa)	 über 25.000 Euro nur, wenn der Transport durch mindestens 

zwei Personen durchgeführt wurde;
bb)	 über 50.000 Euro nur, wenn der Transport durch mindestens 

zwei Personen und mit Kraftwagen durchgeführt wurde;
cc)	 über 125.000 Euro nur, wenn der Transport durch mindestens 

drei Personen und mit Kraftwagen durchgeführt wurde;
dd)	 über 250.000 Euro nur, wenn der Transport durch mindestens 

drei Personen mit Kraftwagen und außerdem unter polizei-
lichem Schutz oder unter besonderen, mit dem Versicherer 
vorher für den Einzelfall oder für mehrere Fälle schriftlich 
vereinbarten Sicherheitsvorkehrungen durchgeführt wurde.

d)	Soweit c) Transport durch mehrere Personen voraussetzt, muss 
gemeinschaftlicher Gewahrsam dieser Personen an den versicher-
ten Sachen bestehen. Gewahrsam haben nur Personen, die sich 
unmittelbar bei den Sachen befinden.

	 Soweit c) Transport mit Kraftwagen voraussetzt, zählt der Fahrer 
nicht als den Transport durchführende Person. Jedoch muss er als 
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Fahrer von Geldtransporten geeignet sein.
	 Gewahrsam an Sachen in Kraftwagen haben nur die Personen, die 

sich in oder unmittelbar bei dem Kraftwagen befinden.

1.6 	 Ereignisort
a)	Alle Voraussetzungen eines Einbruchdiebstahls, eines Raubes oder 

von Vandalismus nach einem Einbruch müssen innerhalb des 
Versicherungsortes verwirklicht worden sein. Bei mehreren Versi-
cherungsorten müssen alle Voraussetzungen innerhalb desselben 
Versicherungsortes verwirklicht worden sein.

b)	Nicht versichert sind Sachen, die an den Ort der Herausgabe oder 
Wegnahme erst auf Verlangen des Täters herangeschafft werden, 
es sei denn, das Heranschaffen erfolgt nur innerhalb des Versiche-
rungsortes, an dem die Tathandlungen nach Nr. 1.4 a) aa) bis Nr. 
1.4 a) cc) verübt wurden.

c)	 Bei Raub auf Transportwegen beginnt der Transportweg mit der 
Übernahme versicherter Sachen für einen unmittelbar anschlie-
ßenden Transport und endet an der Ablieferungsstelle mit der 
Übergabe.

	 Versichert sind nur die Sachen, die sich bei Beginn der Tat an dem 
Ort befunden haben, an dem die Gewalt ausgeübt oder die Dro-
hung mit Gewalt verübt wurde.

1.7 	 Nicht versicherte Schäden
	 Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schä-

den durch
a)	Raub auf Transportwegen, wenn und solange eine größere als die 

vereinbarte Zahl von Transporten gleichzeitig unterwegs ist;
b)	Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz eines Luftfahr-

zeuges, seiner Teile oder seiner Ladung oder bestimmungswidrig 
austretendes Leitungswasser; für Schäden gemäß Nr. 1.5 b) dd) gilt 
dieser Ausschluss nicht;

c)	 Erdbeben;
d)	Überschwemmung;
e)	durch vorsätzliche Handlungen von Personen, die mit dem Versi-

cherungsnehmer in häuslicher Gemeinschaft leben oder bei ihm 
wohnen, es sei denn, dass dadurch die Tat weder ermöglicht noch 
erleichtert wurde;

f)	 durch vorsätzliche Handlungen von Arbeitnehmern des Versiche-
rungsnehmers, es sei denn, dass die Tat nur außerhalb des Versi-
cherungsortes oder nur zu einer Zeit vorbereitet und begangen 
worden ist, zu der die als Versicherungsort vereinbarten Räume 
für diese Arbeitnehmer geschlossen waren.

2 	 Ausschlüsse Krieg, Innere Unruhen und Kernenergie

2.1 	 Ausschluss Krieg
	 Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursa-

chen nicht auf Schäden durch Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, Bürger-
krieg, Revolution, Rebellion oder Aufstand.

2.2 	 Ausschluss Innere Unruhen
	 Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursa-

chen nicht auf Schäden durch Innere Unruhen.

2.3 	 Ausschluss Kernenergie
	 Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursa-

chen nicht auf Schäden durch Kernenergie, nukleare Strahlung oder 
radioaktive Substanzen.

3 	 Versicherte Sachen

3.1 	 Versicherte Sachen
	 Versichert sind die in dem Versicherungsvertrag bezeichneten beweg-

lichen Sachen.
	 Daten und Programme sind keine Sachen.

3.2 	 Bewegliche Sachen
	 Bewegliche Sachen sind nur versichert, soweit der Versicherungsneh-

mer
a)	Eigentümer ist;
b)	sie unter Eigentumsvorbehalt erworben oder mit Kaufoption ge-

least hat, die zum Schadenzeitpunkt noch nicht abgelaufen oder 
bereits ausgeübt war;

c)	 sie sicherungshalber übereignet hat.

3.3 	 Fremdes Eigentum
	 Über Nr. 3.2 b) und Nr. 3.2 c) hinaus ist fremdes Eigentum nur versi-

chert, soweit es seiner Art nach zu den versicherten Sachen gehört und 
dem Versicherungsnehmer zur Bearbeitung, Benutzung, Verwahrung 
oder zum Verkauf in Obhut gegeben wurde und soweit nicht der Ver-
sicherungsnehmer nachweislich, insbesondere mit dem Eigentümer, 
vereinbart hat, dass die fremden Sachen durch den Versicherungsneh-
mer nicht versichert zu werden brauchen.

4. 	 Versicherte Interessen
	 Die Versicherung gemäß Nr. 1.2 b), Nr. 1.2 c) und Nr. 3.3 gilt für Rech-

nung des Eigentümers und des Versicherungsnehmers.
	 In den Fällen der Nr. 3.3 ist jedoch für die Höhe des Versicherungswertes 

nur das Interesse des Eigentümers maßgebend.

5. 	 Nicht versicherte Sachen
	 Nicht versichert sind, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist:

a)	Bargeld und Wertsachen; Wertsachen sind Urkunden (z. B. Spar-
bücher und sonstige Wertpapiere), Briefmarken, Münzen und 
Medaillen, Schmucksachen, Perlen und Edelsteine, auf Geldkarten 
geladene Beträge, unbearbeitete Edelmetalle sowie Sachen aus 
Edelmetallen, soweit sie nicht dem Raumschmuck dienen oder 
Teile von Werkzeugen sind;

b)	Geschäftsunterlagen;
c)	 Zulassungspflichtige Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeuganhänger und 

Zugmaschinen;
d)	Hausrat aller Art;
e)	Automaten mit Geldeinwurf (einschließlich Geldwechsler) samt 

Inhalt sowie Geldautomaten;
f)	 Anschauungsmodelle, Prototypen und Ausstellungsstücke, ferner 

typengebundene, für die laufende Produktion nicht mehr benöti-
gte Fertigungsvorrichtungen.

4	  Daten und Programme

4.1 	 Schaden am Datenträger
	 Entschädigung für Daten und Programme gemäß Nr. 4.2, Nr. 4.3 und 

Nr. 4.4 wird nur geleistet, wenn der Verlust, die Veränderung oder die 
Nichtverfügbarkeit der Daten und Programme durch einen dem Grun-
de nach versicherten Schaden an dem Datenträger (Datenspeicher für 
maschinenlesbare Informationen), auf dem die Daten und Programme 
gespeichert waren, verursacht wurde.

4.2 	 Daten und Programme, die für die Grundfunktion einer versicherten 
Sache notwendig sind

	 Der Versicherer ersetzt die für die Grundfunktion einer versicherten 
Sache notwendigen Daten und Programme im Rahmen der Position, 
der die Sache zuzuordnen ist, für deren Grundfunktion die Daten und 
Programme erforderlich sind.

	 Für die Grundfunktion einer versicherten Sache notwendige Daten und 
Programme sind System-Programmdaten aus Betriebssystemen oder 
damit gleichzusetzende Daten.

4.3 	 Daten und Programme als Handelsware
	 Der Versicherer ersetzt die auf einem versicherten und zum Verkauf 

bestimmten Datenträger gespeicherten Daten und Programme im 
Rahmen der Position, der der zum Verkauf bestimmte Datenträger 
zuzuordnen ist.

4.4	 Sonstige Daten und Programme
	 Der Versicherer ersetzt sonstige Daten und Programme im Rahmen der 

Position Geschäftsunterlagen.
	 Sonstige Daten und Programme sind serienmäßig hergestellte Pro-

gramme, individuelle Programme und individuelle Daten, sofern diese 
Daten und Programme weder für die Grundfunktion einer versicherten 
Sache notwendig noch auf einem zum Verkauf bestimmten Datenträ-
ger gespeichert sind.

4.5 	 Ausschlüsse
a)	Nicht versichert sind Daten und Programme, zu deren Nutzung der 

Versicherungsnehmer nicht berechtigt ist, die nicht betriebsfertig 
oder nicht lauffähig sind oder die sich nur im Arbeitsspeicher der 
Zentraleinheit befinden.

b)	Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende Umstände 
keine Entschädigung für Kosten, die zusätzlich entstehen, weil die 
versicherten Daten oder Programme durch Kopierschutz-, Zugriffs-
schutz- oder vergleichbare Vorkehrungen (z. B. Kopierschutzstecker 
oder Verschlüsselungsmaßnahmen) gesichert sind (z. B. Kosten für 
neuerlichen Lizenzerwerb).

5	 Aufräumungs- und Abbruchkosten, Bewegungs- und Schutzkosten, 
Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen, Schlossände-
rungskosten, Kosten für die Beseitigung von Gebäudeschäden, Mehr-
kosten durch behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen, Mehr-
kosten durch Preissteigerungen

5.1 	 Versicherte Kosten
	 Der Versicherer ersetzt bis zu der hierfür vereinbarten Versicherungs-

summe die infolge eines Versicherungsfalles tatsächlich entstandenen 
Aufwendungen für notwendige

a)	Aufräumungs- und Abbruchkosten;
b)	Bewegungs- und Schutzkosten;
c)	 Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen;
d)	Schlossänderungskosten;
e)	die Beseitigung von Gebäudeschäden,
f)	 Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbeschrän-

kungen,
g)	Mehrkosten durch Preissteigerungen.

	 Die vereinbarte Versicherungssumme gemäß Satz 1 wird nicht für 
die Feststellung einer Unterversicherung herangezogen. Sofern eine 
Unterversicherung für eine vom Schaden betroffene Position besteht, 
für welche die Mehrkosten gemäß f) und g) versichert sind, werden 
diese Mehrkosten nur im Verhältnis der Versicherungssumme der vom 
Schaden betroffenen Position zum Versicherungswert der vom Schaden 
betroffenen Position ersetzt.
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5.2 	 Aufräumungs- und Abbruchkosten
	 Aufräumungs- und Abbruchkosten sind Aufwendungen für das Aufräu-

men der Schadenstätte einschließlich des Abbruchs stehen gebliebener 
Teile, für das Abfahren von Schutt und sonstigen Resten zum nächsten 
Ablagerungsplatz und für das Ablagern oder Vernichten.

5.3 	 Bewegungs- und Schutzkosten
	 Bewegungs- und Schutzkosten sind Aufwendungen, die dadurch ent-

stehen, dass zum Zweck der Wiederherstellung oder Wiederbeschaf-
fung von versicherten Sachen, andere Sachen bewegt, verändert oder 
geschützt werden müssen.

	 Bewegungs- und Schutzkosten sind insbesondere Aufwendungen für 
De- oder Remontage von Maschinen, für Durchbruch, Abriss oder Wie-
deraufbau von Gebäudeteilen oder für das Erweitern von Öffnungen.

5.4 	 Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen
	 Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen sind Aufwen-

dungen, die innerhalb von zwei Jahren nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles für die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung von 
Geschäftsunterlagen, serienmäßig hergestellten Programmen, indivi-
duellen Daten und individuellen Programmen anfallen.

5.5 	 Schlossänderungskosten
	 Schlossänderungskosten sind Aufwendungen für Schlossänderungen 

an den Türen der als Versicherungsort vereinbarten Räume, wenn 
Schlüssel zu diesen Türen durch einen Versicherungsfall oder durch 
eine außerhalb des Versicherungsortes begangenen Einbruchdiebstahl 
oder Raub innerhalb eines Gebäudes oder Grundstücks oder Raub auf 
Transportwegen abhandengekommen sind; dies gilt nicht bei Türen von 
Tresorräumen.

5.6 	 Beseitigung von Gebäudeschäden
	 Beseitigungskosten für Gebäudeschäden sind Aufwendungen für 

Schäden an Dächern, Decken, Wänden, Fußböden, Türen, Schlössern, 
Fenstern (ausgenommen Schaufensterverglasungen), Rollläden und 
Schutzgittern der als Versicherungsort vereinbarten Räume durch 
Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem Einbruch oder Raub oder 
dem Versuch einer solchen Tat.

	 Hierzu zählen auch Aufwendungen für die Beseitigung von Schäden 
an Schaukästen und Vitrinen (ausgenommen Verglasungen) außerhalb 
des Versicherungsortes, aber innerhalb des Grundstücks, auf dem der 
Versicherungsort liegt und in dessen unmittelbarer Umgebung.

5.7 	 Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen
a)	Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbeschrän-

kungen sind Aufwendungen, die dadurch entstehen, dass die 
versicherte und vom Schaden betroffene Sache aufgrund öf-
fentlich-rechtlicher Vorschriften nicht in derselben Art und Güte 
wiederhergestellt oder wiederbeschafft werden darf.

b)	Soweit behördliche Anordnungen vor Eintritt des Versicherungs-
falles erteilt wurden, sind die dadurch entstehenden Mehrkosten 
nicht versichert.

	 War aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorschriften die Nutzung der 
Sachen zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles ganz oder teilweise 
untersagt, sind die dadurch entstehenden Mehrkosten nicht versi-
chert.

c)	 Wenn die Wiederherstellung der versicherten und vom Schaden 
betroffenen Sache aufgrund behördlicher Wiederherstellungsbe-
schränkungen nur an anderer Stelle erfolgen darf, werden die 
Mehrkosten nur in dem Umfang ersetzt, in dem sie auch bei Wie-
derherstellung an bisheriger Stelle entstanden wären.

d)	Mehrkosten infolge Preissteigerungen, die dadurch entstehen, 
dass sich die Wiederherstellung durch behördliche Wiederherstel-
lungsbeschränkungen verzögert, werden gemäß Nr. 8 ersetzt.

e)	 Ist der Zeitwert Versicherungswert, so werden auch die Mehrko-
sten nur im Verhältnis des Zeitwertes zum Neuwert ersetzt.

5.8 	 Mehrkosten durch Preissteigerungen
a)	Mehrkosten durch Preissteigerungen sind Aufwendungen für 

Preissteigerungen versicherter und vom Schaden betroffener Sa-
chen zwischen dem Eintritt des Versicherungsfalles und der Wie-
derherstellung oder Wiederbeschaffung.

b)	Wenn der Versicherungsnehmer die Wiederherstellung oder Wie-
derbeschaffung nicht unverzüglich veranlasst, werden die Mehr-
kosten nur in dem Umfang ersetzt, in dem sie auch bei unver-
züglicher Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung entstanden 
wären.

c)	 Mehrkosten infolge von außergewöhnlichen Ereignissen, behörd-
lichen Wiederherstellungs- oder Betriebsbeschränkungen oder 
Kapitalmangel sind nicht versichert.

	 Sofern behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen die Wie-
derherstellung oder Wiederbeschaffung der versicherten und vom 
Schaden betroffenen Sachen verzögern, werden die dadurch ent-
standenen Preissteigerungen jedoch ersetzt.

d)	Ist der Zeitwert Versicherungswert, so werden auch die Mehrko-
sten nur im Verhältnis des Zeitwerts zum Neuwert ersetzt.

6 	 Versicherungsort

6.1 	 Örtlicher Geltungsbereich
a)	Versicherungsschutz besteht nur innerhalb des Versicherungs-

ortes.
	 Diese Beschränkung gilt nicht für Sachen, die infolge eines einge-

tretenen oder unmittelbar bevorstehenden Versicherungsfalles 
aus dem Versicherungsort entfernt und in zeitlichem und ört-
lichem Zusammenhang mit diesem Vorgang beschädigt oder 
zerstört werden oder abhandenkommen.

b)	Versicherungsort für Einbruchdiebstahl oder Vandalismus nach 
einem Einbruch sind nur die Gebäude oder Räume von Gebäuden, 
die im Versicherungsvertrag bezeichnet sind oder die sich auf den 
im Versicherungsvertrag bezeichneten Grundstücken befinden.

c)	 Versicherungsort für Raub innerhalb eines Gebäudes oder Grund-
stücks ist das gesamte Grundstück, auf dem der Versicherungsort 
liegt, wenn das Grundstück allseitig umfriedet ist.

d)	Versicherungsort für Raub auf Transportwegen ist, soweit nicht 
etwas anderes vereinbart ist, die Bundesrepublik Deutschland.

6.2 	 Gebrauchsgegenstände von Betriebsangehörigen
	 Soweit Gebrauchsgegenstände von Betriebsangehörigen versichert 

sind, besteht in den Wohnräumen der Betriebsangehörigen kein Versi-
cherungsschutz.

6.3 	 Bargeld und Wertsachen
	 Soweit Bargeld und Wertsachen versichert sind, besteht Versiche-

rungsschutz nur in verschlossenen Räumen oder Behältnissen der im 
Versicherungsvertrag bezeichneten Art.

	 Sofern zusätzlich vereinbart, sind diese während der Geschäftszeit 
oder sonstiger vereinbarter Zeiträume auch ohne Verschluss bis zu der 
vereinbarten Entschädigungsgrenze versichert.

	 Satz 1 gilt nicht für Schäden durch Raub.

7 	 Versicherungswert; Versicherungssumme

7.1 	 Versicherungswert von Gebäuden
a) Versicherungswert von Gebäuden ist

aa)	 der Neuwert. Neuwert ist der Betrag, der aufzuwenden ist, 
um Sachen gleicher Art und Güte in neuwertigem Zustand 
herzustellen. Maßgebend ist der ortsübliche Neubauwert 
einschließlich Architektengebühren sowie sonstige Konstruk-
tions- und Planungskosten.

	 Bestandteil des Neuwertes sind insoweit auch Aufwendungen, 
die dadurch entstehen, dass die Wiederherstellung der Sachen 
in derselben Art und Güte infolge Technologiefortschritts 
entweder nicht möglich ist oder nur mit unwirtschaftlichem 
Aufwand möglich wäre. Die Ersatzgüter müssen hierbei den 
vorhandenen Sachen möglichst nahe kommen.

	 Nicht Bestandteil des Neuwertes sind Mehrkosten durch 
behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen, die da-
durch entstehen, dass Sachen aufgrund öffentlich-rechtlicher 
Vorschriften nicht in derselben Art und Güte wiederherge-
stellt werden dürfen, es sei denn, dass diese Mehrkosten als 
Technologiefortschritt gemäß Absatz 2 zu berücksichtigen 
sind. Versicherungsschutz für Mehrkosten durch behördliche 
Wiederherstellungsbeschränkungen besteht gemäß den Ver-
einbarungen zu den versicherten Kosten.

	 Mehrkosten durch Preissteigerungen zwischen dem Eintritt 
des Versicherungsfalles und der Wiederherstellung sind eben-
falls nicht Bestandteil des Neuwertes. Versicherungsschutz für 
diese Mehrkosten besteht gemäß den Vereinbarungen zu den 
versicherten Kosten.

bb)	 der Zeitwert, falls Versicherung nur zum Zeitwert vereinbart 
ist oder falls der Zeitwert im Fall der Versicherung zum Neu-
wert weniger als 40 Prozent des Neuwertes beträgt (Zeitwert-
vorbehalt).

	 Der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert des Gebäudes 
durch einen Abzug entsprechend seinem insbesondere durch 
den Abnutzungsgrad bestimmten Zustand.

cc)	 der gemeine Wert, falls Versicherung nur zum gemeinen Wert 
vereinbart ist oder falls das Gebäude zum Abbruch bestimmt 
oder sonst dauernd entwertet ist; eine dauernde Entwertung 
liegt insbesondere vor, wenn das Gebäude für seinen Zweck 
allgemein oder im Betrieb des Versicherungsnehmers nicht 
mehr zu verwenden ist.

	 Gemeiner Wert ist der für den Versicherungsnehmer er-
zielbare Verkaufspreis für das Gebäude oder für das  
Altmaterial.

b)	Der Versicherungswert von Grundstücksbestandteilen, die nicht 
Gebäude sind, ist, soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde, 
entweder der Zeitwert gemäß Nr. 7.1 a) bb) oder unter den dort 
genannten Voraussetzungen der gemeine Wert gemäß Nr. 7.1 a) 
cc).
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7.2 	 Versicherungswert von beweglichen Sachen
a)	Der Versicherungswert der technischen und kaufmännischen Be-

triebseinrichtung ist
aa)	 der Neuwert. Neuwert ist der Betrag, der aufzuwenden ist, um 

Sachen gleicher Art und Güte in neuwertigem Zustand wieder 
zu beschaffen oder sie neu herzustellen, maßgebend ist der 
niedrigere Betrag.

	 Bestandteil des Neuwertes sind insoweit auch Aufwen-
dungen, die dadurch entstehen, dass die Wiederherstellung 
oder Wiederbeschaffung der Sachen in derselben Art und 
Güte infolge Technologiefortschritts entweder nicht möglich 
ist oder nur mit unwirtschaftlichem Aufwand möglich wäre. 
Die Ersatzgüter müssen hierbei den vorhandenen Sachen 
möglichst nahe kommen.

	 Nicht Bestandteil des Neuwertes sind Mehrkosten durch be-
hördliche Wiederherstellungsbeschränkungen, die dadurch 
entstehen, dass Sachen aufgrund öffentlich-rechtlicher Vor-
schriften nicht in derselben Art und Güte wiederhergestellt 
oder wiederbeschafft werden dürfen, es sei denn, dass diese 
Mehrkosten als Technologiefortschritt gemäß Absatz 2 zu be-
rücksichtigen sind. Versicherungsschutz für Mehrkosten durch 
behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen besteht ge-
mäß den Vereinbarungen zu den versicherten Kosten.

	 Mehrkosten durch Preissteigerungen zwischen dem Eintritt 
des Versicherungsfalles und der Wiederherstellung oder Wie-
derbeschaffung sind ebenfalls nicht Bestandteil des Neu-
wertes. Versicherungsschutz für diese Mehrkosten besteht 
gemäß den Vereinbarungen zu den versicherten Kosten;

bb)	 der Zeitwert, falls Versicherung nur zum Zeitwert vereinbart 
ist oder falls der Zeitwert im Fall der Versicherung zum Neu-
wert weniger als 40 Prozent des Neuwertes beträgt (Zeitwert-
vorbehalt). Versicherte Sachen, die sich ständig in Gebrauch 
befinden und ordnungsgemäß instand gehalten werden sind 
auch dann zum Neuwert versichert, wenn der Zeitwert weni-
ger als 40 Prozent des Neuwertes beträgt.

	 Der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert der beweglichen 
Sachen durch einen Abzug entsprechend ihrem insbesondere 
durch den Abnutzungsgrad bestimmten Zustand;

cc)	 der gemeine Wert, soweit die Sache für ihren Zweck allgemein 
oder im Betrieb des Versicherungsnehmers nicht mehr zu 
verwenden ist.

	 Gemeiner Wert ist der erzielbare Verkaufspreis für die Sache 
oder für das Altmaterial.

b)	Der Versicherungswert von Vorräten ist der Betrag, der aufzuwen-
den ist, um Sachen gleicher Art und Güte wiederzubeschaffen oder 
sie neu herzustellen; maßgebend ist der niedrigere Betrag.

	 Mehrkosten durch Preissteigerung zwischen dem Eintritt des Ver-
sicherungsfalles und der Wiederherstellung oder Wiederbeschaf-
fung der Vorräte sind nicht zu berücksichtigen. Versicherungs-
schutz für diese Mehrkosten besteht gemäß den Vereinbarungen 
zu den versicherten Kosten.

	 Der Versicherungswert ist begrenzt durch den erzielbaren Ver-
kaufspreis, bei nicht fertig hergestellten eigenen Erzeugnissen 
durch den erzielbaren Verkaufspreis der fertigen Erzeugnisse.

c)	 Der Versicherungswert von Anschauungsmodellen, Prototypen 
und Ausstellungsstücken, ferner von typengebundenen, für die 
laufende Produktion nicht mehr benötigten Fertigungsvorrich-
tungen, ohne Kaufoption geleasten Sachen oder geleasten Sachen, 
bei denen die Kaufoption bei Schadeneintritt abgelaufen war, 
sowie für alle sonstigen in a) und b) nicht genannten beweglichen 
Sachen ist entweder der Zeitwert gemäß a) bb) oder unter den dort 
genannten Voraussetzungen der gemeine Wert gemäß a) cc);

d)	Der Versicherungswert von Wertpapieren ist
aa)	 bei Wertpapieren mit amtlichem Kurs der mittlere Einheits-

kurs am Tag der jeweils letzten Notierung aller amtlichen 
Börsen der Bundesrepublik Deutschland;

bb)	 bei Sparbüchern der Betrag des Guthabens;
cc)	 bei sonstigen Wertpapieren der Marktpreis.

7.3 	 Umsatzsteuer
	 Ist der Versicherungsnehmer zum Vorsteuerabzug nicht berechtigt, so 

ist die Umsatzsteuer einzubeziehen.

7.4 	 Versicherungssumme
a)	Die Versicherungssumme ist der zwischen Versicherer und Versi-

cherungsnehmer im Einzelnen vereinbarte Betrag, der dem Versi-
cherungswert gemäß Nr. 7.1 bis Nr. 7.3 entsprechen soll.

b)	Ist Versicherung zum Neuwert, Zeitwert oder gemeinen Wert ver-
einbart worden, soll der Versicherungsnehmer die Versicherungs-
summe für die versicherte Sache für die Dauer des Versicherungs-
verhältnisses dem jeweils gültigen Versicherungswert anpassen.

c)	 Entspricht zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles die Versiche-
rungssumme nicht dem Versicherungswert, kann die Regelung 
über die Unterversicherung zur Anwendung kommen.

8 	 Umfang der Entschädigung

8.1 	 Entschädigungsberechnung
a) Der Versicherer ersetzt

aa)	 bei zerstörten oder infolge eines Versicherungsfalles abhan-
den gekommenen Sachen den Versicherungswert unmittelbar 
vor Eintritt des Versicherungsfalles;

bb)	 bei beschädigten Sachen die notwendigen Reparaturkosten 
zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalles zuzüglich einer 
durch den Versicherungsfall entstandenen und durch die Re-
paratur nicht auszugleichenden Wertminderung, höchstens 
jedoch den Versicherungswert unmittelbar vor Eintritt des 
Versicherungsfalles. Die Reparaturkosten werden gekürzt, so-
weit durch die Reparatur der Versicherungswert der Sache 
gegenüber dem Versicherungswert unmittelbar vor Eintritt 
des Versicherungsfalles erhöht wird.

b)	Öffentlich-rechtliche Vorschriften, nach denen die noch vorhan-
dene und technisch brauchbare Sachsubstanz der versicherten und 
vom Schaden betroffenen Sache für die Wiederherstellung nicht 
wieder verwendet werden darf, werden bei der Entschädigungs-
berechnung gemäß a) berücksichtigt, soweit
aa)	 es sich nicht um behördliche Anordnungen handelt, die vor 

Eintritt des Versicherungsfalles erteilt wurden oder
bb)	 nicht aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorschriften die Nutzung 

der Sachen zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles ganz oder 
teilweise untersagt war.

	 Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbeschrän-
kungen, die dadurch entstehen, dass die versicherte und 
vom Schaden betroffene Sache aufgrund öffentlich-rechtlicher 
Vorschriften nicht in derselben Art und Güte wiederhergestellt 
oder wiederbeschafft werden darf, werden im Rahmen der 
Entschädigungsberechnung gemäß a) nicht ersetzt, es sei 
denn, dass diese Mehrkosten als Technologiefortschritt im 
Versicherungswert zu berücksichtigen sind.

c)	 Der erzielbare Verkaufspreis von Resten wird bei der Entschädi-
gungsberechnung gemäß a) und b) angerechnet.

d)	Versicherungsschutz für Aufräumungs- und Abbruchkosten, Be-
wegungs- und Schutzkosten, Wiederherstellungskosten von Ge-
schäftsunterlagen, Feuerlöschkosten, Mehrkosten durch behörd-
liche Wiederherstellungsbeschränkungen und Mehrkosten durch 
Preissteigerungen besteht gemäß den Vereinbarungen zu den 
versicherten Kosten.

e)	Für Ertragsausfallschäden leistet der Versicherer Entschädigung 
nur, soweit dies besonders vereinbart ist.

8.2 	 Neuwertanteil
	 Ist die Entschädigung zum Neuwert vereinbart, erwirbt der Versiche-

rungsnehmer auf den Teil der Entschädigung, der den Zeitwertschaden 
übersteigt (Neuwertanteil), einen Anspruch nur, soweit und sobald er 
innerhalb von drei Jahren nach Eintritt des Versicherungsfalles sicher-
gestellt hat, dass er die Entschädigung verwenden wird, um

a)	Gebäude in gleicher Art und Zweckbestimmung an der bisherigen 
Stelle wiederherzustellen. Ist die Wiederherstellung an der bis-
herigen Stelle rechtlich nicht möglich oder wirtschaftlich nicht 
zu vertreten, so genügt es, wenn das Gebäude an anderer Stelle 
innerhalb der Bundesrepublik Deutschland wiederhergestellt wird; 
auch in diesem Fall bleibt es bei dem Entschädigungsbetrag, der 
bei einer Wiederherstellung an der bisherigen Stelle entstanden 
wäre;

b)	bewegliche Sachen, die zerstört wurden oder abhandengekommen 
sind, in gleicher Art und Güte und in neuwertigem Zustand wie-
derzubeschaffen. Nach vorheriger Zustimmung des Versicherers 
genügt Wiederbeschaffung gebrauchter Sachen; anstelle von Ma-
schinen können Maschinen beliebiger Art beschafft werden, wenn 
deren Betriebszweck derselbe ist;

c)	 bewegliche Sachen, die beschädigt worden sind, wiederherzustel-
len.

8.3 	 Zeitwertschaden
a)	Der Zeitwertschaden wird bei zerstörten oder abhandengekom-

menen Sachen gemäß den Bestimmungen über den Versiche-
rungswert festgestellt. Bei beschädigten Sachen werden die Ko-
sten einer Reparatur um den Betrag gekürzt, um den durch die 
Reparatur der Zeitwert der Sache gegenüber dem Zeitwert unmit-
telbar vor Eintritt des Versicherungsfalles erhöht würde.

b)	Sofern Anschauungsmodelle, Prototypen und Ausstellungsstücke, 
ferner typengebundene, für die laufende Produktion nicht mehr 
benötigte Fertigungsvorrichtungen versichert sind, erwirbt der 
Versicherungsnehmer auf den Teil der Entschädigung für diese 
Sachen, der den gemeinen Wert übersteigt, einen Anspruch nur, 
soweit für die Verwendung der Entschädigung die Vorausset-
zungen gemäß Nr. 8.2 b) oder Nr. 8.2 c) erfüllt sind und die Wie-
derherstellung notwendig ist.

8.4 	 Unterversicherung
a)	Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versicherungswert 

unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles, so besteht Unter-
versicherung.

	 Im Fall der Unterversicherung wird die Entschädigung nach Nr. 8.1 
in dem Verhältnis von Versicherungssumme zum Versicherungs-
wert nach folgender Berechnungsformel gekürzt:

	 Entschädigung = Schadenbetrag x Versicherungssumme  
	 Versicherungswert.
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	 Ist die Entschädigung für einen Teil der in einer Position versi-
cherten Sachen auf bestimmte Beträge begrenzt, so werden bei 
Ermittlung des Versicherungswertes der davon betroffenen Sachen 
höchstens diese Beträge berücksichtigt. Ergibt sich aus dem so 
ermittelten Versicherungswert eine Unterversicherung, so wird 
die Entschädigung nach Nr. 8.1 entsprechend gekürzt.

b)	Ob Unterversicherung vorliegt, ist für jede vereinbarte Position 
gesondert festzustellen.

c)	 Die Bestimmungen über den Selbstbehalt nach Nr. 8.6 und Ent-
schädigungsgrenzen nach Nr. 8.7 sind im Anschluss an a) und b) 
anzuwenden.

d)	Verzicht auf Einwand der Unterversicherung
	 Auf die Anrechnung der Unterversicherung verzichtet der Versiche-

rer, wenn die Schadenhöhe 10.000 EUR nicht übersteigt.

8.5 	 Versicherung auf Erstes Risiko
	 Ist für einzelne Positionen die Versicherung auf Erstes Risiko vereinbart, 

wird eine Unterversicherung bei diesen Positionen nicht berücksichtigt.

8.6 	 Selbstbehalt
	 Die Entschädigung wird je Versicherungsfall um den vereinbarten 

Selbstbehalt gekürzt.
	 Die Bestimmungen über die Entschädigungsgrenzen nach Nr. 8.7 sind 

im Anschluss an diese Kürzung anzuwenden.

8.7 	 Entschädigungsgrenzen
	 Der Versicherer leistet Entschädigung je Versicherungsfall höchstens

a)	bis zu der je Position vereinbarten Versicherungssumme;
b)	bis zu den zusätzlich vereinbarten Entschädigungsgrenzen;
c)	 bis zu der vereinbarten Jahreshöchstentschädigung; Schäden, die 

im laufenden Versicherungsjahr beginnen, fallen insgesamt unter 
die Jahreshöchstentschädigung.

	 Maßgebend ist der niedrigere Betrag.

8.8 	 Umsatzsteuer
	 Die Umsatzsteuer wird nicht ersetzt, wenn der Versicherungsnehmer 

vorsteuerabzugsberechtigt ist.
	 Das Gleiche gilt, wenn der Versicherungsnehmer die Umsatzsteuer 

anlässlich der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung tatsächlich 
nicht gezahlt hat.

9	 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung

9.1 	 Fälligkeit der Entschädigung
a)	Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen des Versi-

cherers zum Grunde und zur Höhe des Anspruchs abgeschlossen 
sind.

	 Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Meldung des 
Schadens den Betrag als Abschlagszahlung beanspruchen, der 
nach Lage der Sache mindestens zu zahlen ist.

b)	Der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der Entschädi-
gung wird fällig, nachdem der Versicherungsnehmer gegenüber 
dem Versicherer den Nachweis geführt hat, dass er die Wiederher-
stellung oder Wiederbeschaffung sichergestellt hat.

c)	 Der über den gemeinen Wert hinausgehende Teil der Entschädi-
gung für Anschauungsmodelle, Prototypen, Ausstellungsstücke 
sowie typengebundene, für die laufende Produktion nicht mehr 
benötigte Fertigungsvorrichtungen wird fällig, nachdem der Ver-
sicherungsnehmer gegenüber dem Versicherer den Nachweis ge-
führt hat, dass er die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung 
sichergestellt hat.

9.2 	 Rückzahlung des Neuwert- oder Zeitwertanteils
	 Der Versicherungsnehmer ist zur Rückzahlung der vom Versicherer 

nach Nr. 9.1 b) oder Nr. 9.1 c) geleisteten Entschädigung einschließlich 
etwaiger nach Nr. 9.3 b) gezahlter Zinsen verpflichtet, wenn die Sache 
infolge eines Verschuldens des Versicherungsnehmers nicht innerhalb 
einer angemessenen Frist wiederhergestellt oder wiederbeschafft wor-
den ist.

9.3 	 Verzinsung
	 Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen Rechtsgrund 

eine weitergehende Zinspflicht besteht:
a)	die Entschädigung ist, soweit sie nicht innerhalb eines Monats 

nach Meldung des Schadens geleistet wird, seit Anzeige des Scha-
dens zu verzinsen;

b)	der über den Zeitwertschaden nach Nr. 9.1 b) oder den gemeinen 
Wert nach Nr. 9.1 c) hinausgehende Teil der Entschädigung ist ab 
dem Zeitpunkt zu verzinsen, in dem der Versicherungsnehmer die 
Sicherstellung der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung 
versicherter Sachen gegenüber dem Versicherer nachgewiesen 
hat;

c)	 der Zinssatz beträgt vier Prozent pro Jahr;
d)	die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung fällig.

9.4	 Hemmung
	 Bei der Berechnung der Fristen gemäß Nr. 9.1, Nr. 9.3 a) und Nr. 9.3 b) ist 

der Zeitraum nicht zu berücksichtigen, in dem infolge Verschuldens des 
Versicherungsnehmers die Entschädigung nicht ermittelt oder nicht 
gezahlt werden kann.

9.5 	 Aufschiebung der Zahlung
	 Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange

a)	Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungsnehmers 
bestehen;

b)	ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen den Ver-
sicherungsnehmer oder seinen Repräsentanten aus Anlass dieses 
Versicherungsfalles noch läuft;

c)	 eine Mitwirkung des Realgläubigers gemäß den gesetzlichen Be-
stimmungen über die Sicherung von Realgläubigern nicht erfolgte.

10. 	 Sachverständigenverfahren

10.1 	 Feststellung der Schadenhöhe
	 Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versicherungsfalles 

verlangen, dass die Höhe des Schadens in einem Sachverständigenver-
fahren festgestellt wird.

	 Ein solches Sachverständigenverfahren können Versicherer und Versi-
cherungsnehmer auch gemeinsam vereinbaren.

10.2 	 Weitere Feststellungen
	 Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung auf weitere 

Feststellungen zum Versicherungsfall ausgedehnt werden.

10.3 	 Verfahren vor Feststellung
	 Für das Sachverständigenverfahren gilt:

a)	Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen zu benennen. 
Eine Partei, die ihren Sachverständigen benannt hat, kann die 
andere unter Angabe des von ihr genannten Sachverständigen in 
Textform auffordern, den zweiten Sachverständigen zu benennen.

	 Wird der zweite Sachverständige nicht innerhalb von zwei Wochen 
nach Zugang der Aufforderung benannt, so kann ihn die auffor-
dernde Partei durch das für den Schadenort zuständige Amtsge-
richt ernennen lassen. In der Aufforderung durch den Versicherer 
ist der Versicherungsnehmer auf diese Folge hinzuweisen.

b)	Der Versicherer darf als Sachverständigen keine Person benennen, 
die Mitbewerber des Versicherungsnehmers ist oder mit ihm in 
dauernder Geschäftsverbindung steht; ferner keine Person, die 
bei Mitbewerbern oder Geschäftspartnern angestellt ist oder mit 
ihnen in einem ähnlichen Verhältnis steht.

c)	 Beide Sachverständige benennen in Textform vor Beginn ihrer 
Feststellungen einen dritten Sachverständigen als Obmann. Die 
Regelung unter b) gilt entsprechend für die Benennung eines 
Obmannes durch die Sachverständigen. Einigen sich die Sachver-
ständigen nicht, so wird der Obmann auf Antrag einer Partei durch 
das für den Schadenort zuständige Amtsgericht ernannt.

10.4 	 Feststellung
	 Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten:

a)	ein Verzeichnis der abhanden gekommenen, zerstörten und be-
schädigten versicherten Sachen sowie deren nach dem Versi-
cherungsvertrag in Frage kommenden Versicherungswerte zum 
Zeitpunkt des Versicherungsfalles;

b)	die Wiederherstellungs- und Wiederbeschaffungskosten;
c)	 die Restwerte der vom Schaden betroffenen Sachen;
d)	die nach dem Versicherungsvertrag versicherten Kosten.

10.5 	 Verfahren nach Feststellung
	 Der Sachverständige übermittelt seine Feststellungen beiden Parteien 

gleichzeitig. Weichen die Feststellungen der Sachverständigen vonei-
nander ab, so übergibt der Versicherer sie unverzüglich dem Obmann. 
Dieser entscheidet über die streitig gebliebenen Punkte innerhalb der 
durch die Feststellungen der Sachverständigen gezogenen Grenzen und 
übermittelt seine Entscheidung beiden Parteien gleichzeitig.

	 Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obmannes sind für 
die Vertragsparteien verbindlich, wenn nicht nachgewiesen wird, dass 
sie offenbar von der wirklichen Sachlage erheblich abweichen. Auf-
grund dieser verbindlichen Feststellungen berechnet der Versicherer 
die Entschädigung.

	 Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese durch gericht-
liche Entscheidung. Dies gilt auch, wenn die Sachverständigen die 
Feststellung nicht treffen können oder wollen oder sie verzögern.

10.6 	 Kosten
	 Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Partei die Kosten 

ihres Sachverständigen. Die Kosten des Obmannes tragen beide Par-
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teien je zur Hälfte.

10.7 	 Obliegenheiten
	 Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegenheiten des 

Versicherungsnehmers nicht berührt.

11 	 Vertraglich vereinbarte Sicherheitsvorschriften

11.1 	 Sicherheitsvorschriften
	 Vor Eintritt des Versicherungsfalles hat der Versicherungsnehmer:

a)	die versicherten Räume genügend häufig zu kontrollieren; dies 
gilt auch während einer vorübergehenden Betriebsstilllegung (z. 
B. Betriebsferien);

b)	mindestens wöchentlich Duplikate von Daten und Programmen zu 
erstellen, sofern nicht in der Branche des Versicherungsnehmers 
kürzere Fristen zur Datensicherung üblich sind. Diese sind so auf-
zubewahren, dass sie im Versicherungsfall voraussichtlich nicht 
gleichzeitig mit den Originalen zerstört oder beschädigt werden 
oder abhandenkommen können;

c)	 über Wertpapiere und sonstige Urkunden, über Sammlungen 
und über sonstige Sachen, für die dies besonders vereinbart ist, 
Verzeichnisse zu führen und diese so aufzubewahren, dass sie im 
Versicherungsfall voraussichtlich nicht gleichzeitig mit den versi-
cherten Sachen zerstört oder beschädigt werden oder abhanden-
kommen können.

	 Dies gilt nicht für Wertpapiere und sonstige Urkunden sowie 
für Sammlungen, wenn der Wert dieser Sachen insgesamt  
2.500 EUR nicht übersteigt.

	 Dies gilt ferner nicht für Briefmarken;
d)	alle Öffnungen (z. B. Fenster und Türen) in dem Betrieb oder in 

Teilen des Betriebes verschlossen zu halten, solange die Arbeit, von 
Nebenarbeiten abgesehen, in diesen Betriebsteilen ruht; 

	 alle bei der Antragstellung vorhandenen und alle zusätzlich ver-
einbarten Sicherungen (Sicherungen sind z. B. Schlösser von Tü-
ren oder Behältnissen, Riegel, Einbruchmeldeanlagen) uneinge-
schränkt gebrauchsfähig zu erhalten und zu betätigen, solange 
die Arbeit, von Nebenarbeiten abgesehen, in diesen Betriebsteilen 
ruht; 

	 nach Verlust eines Schlüssels für einen Zugang zum Versiche-
rungsort oder für ein Behältnis das Schloss unverzüglich durch ein 
gleichwertiges zu ersetzen; 

	 Registrierkassen, elektrische und elektronische Kassen, sowie Rück-
geldgeber nach Geschäftsschluss zu entleeren und offen zu lassen;

11.2 	 Folgen einer Obliegenheitsverletzung
	 Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Nr. 11.1 genannten Ob-

liegenheiten, ist der Versicherer unter den in Teil A Nr. 8 beschriebenen 
Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt oder auch ganz oder teil-
weise leistungsfrei.

12 	 Besondere gefahrerhöhende Umstände
	 Eine anzeigepflichtige Gefahrerhöhung gemäß Teil A Nr. 9.1 a) kann 

insbesondere dann vorliegen, wenn
a)	sich ein Umstand ändert, nach dem der Versicherer vor Vertrags-

schluss gefragt hat;
b)	von der dokumentierten Betriebsbeschreibung abgewichen wird, 

Neu- oder Erweiterungsbauten durchgeführt werden oder ein 
Gebäude oder der überwiegende Teil des Gebäudes nicht genutzt 
wird;

c)	 Räumlichkeiten, die oben, unten oder seitlich an den Versiche-
rungsort angrenzen, dauernd oder vorübergehend nicht mehr 
benutzt werden.

13 	 Wiederherbeigeschaffte Sachen

13.1	 Anzeigepflicht
	 Wird der Verbleib abhanden gekommener Sachen ermittelt, hat der 

Versicherungsnehmer oder der Versicherer dies nach Kenntniserlan-
gung unverzüglich dem Vertragspartner in Textform anzuzeigen.

13.2 	 Wiedererhalt vor Zahlung der Entschädigung
	 Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekommenen 

Sache zurückerlangt, bevor die volle Entschädigung für diese Sache ge-
zahlt worden ist, so behält er den Anspruch auf die Entschädigung, falls 
er die Sache innerhalb von zwei Wochen dem Versicherer zur Verfügung 
stellt.

	 Andernfalls ist eine für diese Sache gewährte Entschädigung zurückzu-
geben.

13.3 	 Wiedererhalt nach Zahlung der Entschädigung
a)	Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden ge-

kommenen Sache zurückerlangt, nachdem für diese Sache eine 
Entschädigung in voller Höhe ihres Versicherungswertes gezahlt 
worden ist, so hat der Versicherungsnehmer die Entschädigung 
zurückzuzahlen oder die Sache dem Versicherer zur Verfügung zu 
stellen. Der Versicherungsnehmer hat dieses Wahlrecht innerhalb 
von zwei Wochen nach Empfang einer schriftlichen Aufforderung 
des Versicherers auszuüben; nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist 
geht das Wahlrecht auf den Versicherer über.

b)	Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekom-
menen Sache zurückerlangt, nachdem für diese Sache eine Ent-
schädigung gezahlt worden ist, die bedingungsgemäß geringer als 
der Versicherungswert ist, so kann der Versicherungsnehmer die 

Sache behalten und muss sodann die Entschädigung zurückzahlen.
		 Erklärt er sich hierzu innerhalb von zwei Wochen nach Empfang 

einer schriftlichen Aufforderung des Versicherers nicht bereit, so 
hat der Versicherungsnehmer die Sache im Einvernehmen mit dem 
Versicherer öffentlich meistbietend verkaufen zu lassen.

	 Von dem Erlös abzüglich der Verkaufskosten erhält der Versicherer 
den Anteil, welcher der von ihm geleisteten bedingungsgemäßen 
Entschädigung entspricht.

13.4 	 Beschädigte Sachen
	 Sind wiederbeschaffte Sachen beschädigt worden, so kann der Versi-

cherungsnehmer die bedingungsgemäße Entschädigung in Höhe der 
Reparaturkosten auch dann verlangen oder behalten, wenn die Sachen 
in den Fällen von Nr. 13.2 oder Nr. 13.3 bei ihm verbleiben.

13.5 	 Gleichstellung
	 Dem Besitz einer zurückerlangten Sache steht es gleich, wenn der 

Versicherungsnehmer die Möglichkeit hat, sich den Besitz wieder zu 
verschaffen.

13.6 	 Übertragung der Rechte
	 Hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer zurückerlangte Sachen 

zur Verfügung zu stellen, so hat er dem Versicherer den Besitz, das 
Eigentum und alle sonstigen Rechte zu übertragen, die ihm mit Bezug 
auf diese Sachen zustehen.

13.7 	 Rückabwicklung bei kraftlos erklärten Wertpapieren
	 Ist ein Wertpapier in einem Aufgebotsverfahren für kraftlos erklärt 

worden, so hat der Versicherungsnehmer die gleichen Rechte und 
Pflichten, wie wenn er das Wertpapier zurückerlangt hätte. Jedoch 
kann der Versicherungsnehmer die Entschädigung behalten, soweit 
ihm durch Verzögerung fälliger Leistungen aus den Wertpapieren ein 
Zinsverlust entstanden ist.

14 	 Veräußerung der versicherten Sachen

14.1 	 Rechtsverhältnisse nach Eigentumsübergang
a)	Wird die versicherte Sache vom Versicherungsnehmer veräußert, 

so tritt zum Zeitpunkt des Eigentumsübergangs (bei Immobi-
lien das Datum des Grundbucheintrages) an dessen Stelle der 
Erwerber in die während der Dauer seines Eigentums aus dem 
Versicherungsverhältnis sich ergebenden Rechte und Pflichten des 
Versicherungsnehmers ein.

b)	Der Veräußerer und der Erwerber haften für die Prämie, die auf die 
zur Zeit des Eintrittes des Erwerbers laufende Versicherungsperio-
de entfällt, als Gesamtschuldner.

c)	 Der Versicherer muss den Eintritt des Erwerbers erst gegen sich 
gelten lassen, wenn er hiervon Kenntnis erlangt.

14.2 	 Kündigungsrechte
a)	Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber das Versicherungsver-

hältnis unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kündigen. 
Dieses Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines 
Monats ab der Kenntnis des Versicherers von der Veräußerung 
ausgeübt wird.

b)	Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis mit so-
fortiger Wirkung oder zum Ablauf der Versicherungsperiode in 
Textform zu kündigen.

	 Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Mo-
nats nach dem Erwerb, bei fehlender Kenntnis des Erwerbers vom 
Bestehen der Versicherung innerhalb eines Monats ab Erlangung 
der Kenntnis, ausgeübt wird.

c)	 Im Falle der Kündigung nach a) und b) haftet der Veräußerer allein 
für die Zahlung der Prämie.

14.3 	 Anzeigepflichten
a)	Die Veräußerung ist dem Versicherer vom Veräußerer oder Erwer-

ber unverzüglich in Textform anzuzeigen.
b)	Ist die Anzeige unterblieben, so ist der Versicherer nicht zur Lei-

stung verpflichtet, wenn der Versicherungsfall später als einen 
Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige hätte 
zugehen müssen, und der Versicherer nachweist, dass er den mit 
dem Veräußerer bestehenden Vertrag mit dem Erwerber nicht 
geschlossen hätte.

c)	 Abweichend von b) ist der Versicherer zur Leistung verpflichtet, 
wenn ihm die Veräußerung zu dem Zeitpunkt bekannt war, zu dem 
ihm die Anzeige hätte zugehen müssen, oder wenn zur Zeit des 
Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist für die Kündigung des 
Versicherers abgelaufen war und er nicht gekündigt hat.
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Teil D:	 Allgemeine Bedingungen für die  
Leitungswasserversicherung (AWB 2021)
Die folgenden Allgemeinen Bedingungen sind nur Bestandteil des Vertrags, 
wenn sie im Versicherungsschein und seinen Nachträgen ausdrücklich ver-
einbart und dokumentiert sind.

1 	 Versicherte Gefahren und Schäden

2 	 Ausschlüsse Krieg, Innere Unruhen und Kernenergie

3 	 Versicherte Sachen

4 	 Daten und Programme

5 	 Aufräumungs- und Abbruchkosten, Bewegungs- und Schutzkosten, Wie-
derherstellungskosten von Geschäftsunterlagen, Mehrkosten durch be-
hördliche Wiederherstellungsbeschränkungen, Mehrkosten durch Preis-
steigerungen

6 	 Versicherungsort

7 	 Versicherungswert; Versicherungssumme

8 	 Umfang der Entschädigung

9 	 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung

10 	 Sachverständigenverfahren

11 	 Vertraglich vereinbarte Sicherheitsvorschriften

12 	 Besondere gefahrerhöhende Umstände

13 	 Wiederherbeigeschaffte Sachen

14 	 Veräußerung der versicherten Sachen

1 	 Versicherte Gefahren und Schäden

1.1 	 Bruchschäden innerhalb von Gebäuden
	 Der Versicherer leistet Entschädigung für innerhalb von Gebäuden 

eintretende
a)	frostbedingte und sonstige Bruchschäden an versicherten Rohren

aa)	 der Wasserversorgung (Zu- oder Ableitungen) und den damit 
verbundenen Schläuchen;

bb)	 der Warmwasser- oder Dampfheizung sowie Klima-, Wär-
mepumpen- oder Solarheizungsanlagen, sofern diese Rohre 
nicht Bestandteil von Heizkesseln, Boilern oder vergleichbaren 
Anlagen sind.

b)	frostbedingte Bruchschäden an nachfolgend genannten versicher-
ten Installationen:
aa)	 Badeeinrichtungen, Waschbecken, Spülklosetts, Armaturen 

(z. B. Wasser- und Absperrhähne, Ventile, Geruchsverschlüsse, 
Wassermesser) sowie deren Anschlussschläuche;

bb)	 Heizkörper, Heizkessel, Boiler oder vergleichbare Teile von 
Warmwasserheizungs-, Dampfheizungs-, Klima-, Wärmepum-
pen- oder Solarheizungsanlagen.

	 Als innerhalb des Gebäudes gilt der gesamte Baukörper, einschließlich 
der Bodenplatte.

	 Rohre von Solarheizungsanlagen auf dem Dach gelten als Rohre inner-
halb des Gebäudes.

	 Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, sind Rohre und Installati-
onen unterhalb der Bodenplatte (tragend oder nicht tragend) nicht 
versichert.

1.2 	 Bruchschäden außerhalb von Gebäuden
	 Der Versicherer leistet Entschädigung für außerhalb von Gebäuden 

eintretende frostbedingte und sonstige Bruchschäden an den Zulei-
tungsrohren der Wasserversorgung oder an den Rohren der Warmwas-
serheizungs-, Dampfheizungs-, Klima-, Wärmepumpen-, oder Solarhei-
zungsanlagen, soweit

a)	diese Rohre der Versorgung versicherter Gebäude oder Anlagen 
dienen und

b)	die Rohre sich auf dem Versicherungsgrundstück befinden und
c)	 der Versicherungsnehmer die Gefahr trägt.

1.3 	 Nässeschäden
a)	Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die 

durch bestimmungswidrig austretendes Leitungswasser zerstört 
oder beschädigt werden oder abhandenkommen.

b)	Das Leitungswasser muss ausgetreten sein aus
aa)	 Rohren der Wasserversorgung (Zu- und Ableitungen) oder 

damit verbundenen Schläuchen;
bb)	 mit dem Rohrsystem der Wasserversorgung verbundenen 

sonstigen Einrichtungen oder deren wasserführenden Teilen;
cc)	 Einrichtungen der Warmwasser- oder Dampfheizung;
dd)	 Klima- ,Wärmepumpen oder Solarheizungsanlagen;
ee)	 Wasserbetten oder Aquarien.

c)	 Sole, Öle, Kühl- und Kältemittel aus Klima-, Wärmepumpen- oder 
Solarheizungsanlagen sowie Wasserdampf stehen Leitungswasser 
gleich.

1.4 	 Nicht versicherte Schäden
a)	Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen 

Schäden durch
aa)	 Regenwasser aus Fallrohren;
bb)	 Plansch- oder Reinigungswasser;
cc)	 Schwamm;
dd)	 Grundwasser, stehendes oder fließendes Gewässer, Über-

schwemmung oder Witterungsniederschläge oder einen 
durch diese Ursachen hervorgerufenen Rückstau;

ee)	 Erdbeben;
ff)	 Erdsenkung oder Erdrutsch, es sei denn, dass Leitungswasser 

nach Nr. 3 die Erdsenkung oder den Erdrutsch verursacht hat;
gg)	 Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz eines Luft-

fahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung;
hh)	 Leitungswasser aus Eimern, Gießkannen oder ähnlichen mo-

bilen Behältnissen;
ii)	 Flüssigkeiten aus ortsfesten Wasserlöschanlagen.

b)	Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden an
aa)	 Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht bezugsfertig sind 

und an den in diesen Gebäuden oder Gebäudeteilen befind-
lichen Sachen;

bb)	 Sachen die noch nicht betriebsfertig aufgestellt oder montiert 
sind oder deren Probelauf noch nicht erfolgreich abgeschlos-
sen ist (Montageobjekte);

cc)	 ortsfesten Wasserlöschanlagen, sofern es sich um einen 
Bruchschaden handelt.

2 	 Ausschlüsse Krieg, Innere Unruhen und Kernenergie

2.1 	 Ausschluss Krieg
	 Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursa-

chen nicht auf Schäden durch Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, Bürger-
krieg, Revolution, Rebellion oder Aufstand.

2.2 	 Ausschluss Innere Unruhen
	 Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursa-

chen nicht auf Schäden durch Innere Unruhen.

2.3 	 Ausschluss Kernenergie
	 Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursa-

chen nicht auf Schäden durch Kernenergie, nukleare Strahlung oder 
radioaktive Substanzen.

3 	 Versicherte Sachen

3.1 	 Versicherte Sachen
	 Versichert sind die im Versicherungsvertrag bezeichneten

a)	Gebäude und sonstigen Grundstücksbestandteile;
b)	beweglichen Sachen.

	 Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, gelten in das Gebäude 
eingefügte Sachen, die ein Mieter auf seine Kosten angeschafft oder 
übernommen hat und für die er die Gefahr trägt als bewegliche Sachen

	 Daten und Programme sind keine Sachen.

3.2 	 Gebäude
	 Gebäude sind mit ihren Bestandteilen, aber ohne Zubehör versichert, 

soweit nicht etwas anderes vereinbart ist.

3.3 	 Bewegliche Sachen
	 Bewegliche Sachen sind nur versichert, soweit der Versicherungsneh-

mer
a)	Eigentümer ist;
b)	sie unter Eigentumsvorbehalt erworben oder mit Kaufoption ge-

least hat, die zum Schadenzeitpunkt noch nicht abgelaufen oder 
bereits ausgeübt war;

c)	 sie sicherungshalber übereignet hat.

3.4 	 Fremdes Eigentum
	 Über Nr. 3.3 b) und Nr. 3.3 c) hinaus ist fremdes Eigentum nur versi-

chert, soweit es seiner Art nach zu den versicherten Sachen gehört und 
dem Versicherungsnehmer zur Bearbeitung, Benutzung, Verwahrung 
oder zum Verkauf in Obhut gegeben wurde und soweit nicht der Ver-
sicherungsnehmer nachweislich, insbesondere mit dem Eigentümer, 
vereinbart hat, dass die fremden Sachen durch den Versicherungsneh-
mer nicht versichert zu werden brauchen.

3.5 	 Versicherte Interessen
	 Die Versicherung gemäß Nr. 3.3 b), Nr. 3.3 c) und Nr. 3.4 gilt für Rech-

nung des Eigentümers und des Versicherungsnehmers.
	 In den Fällen der Nr. 3.4 ist jedoch für die Höhe des Versicherungswertes 

nur das Interesse des Eigentümers maßgebend.
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3.6 	 Nicht versicherte Sachen
	 Nicht versichert sind, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist:

a)	Bargeld und Wertsachen; Wertsachen sind Urkunden (z. B. Spar-
bücher und sonstige Wertpapiere), Briefmarken, Münzen und 
Medaillen, Schmucksachen, Perlen und Edelsteine, auf Geldkarten 
geladene Beträge, unbearbeitete Edelmetalle sowie Sachen aus 
Edelmetallen, soweit sie nicht dem Raumschmuck dienen oder 
Teile von Werkzeugen sind;

b)	Geschäftsunterlagen;
c)	 Baubuden, Zelte, Traglufthallen;
d)	Zulassungspflichtige Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeuganhänger und 

Zugmaschinen;
e)	Hausrat aller Art;
f)	 Grund und Boden, Wald oder Gewässer;
g)	Automaten mit Geldeinwurf (einschließlich Geldwechsler) samt 

Inhalt sowie Geldautomaten;
h)	Anschauungsmodelle, Prototypen und Ausstellungsstücke, ferner 

typengebundene, für die laufende Produktion nicht mehr benöti-
gte Fertigungsvorrichtungen.

4 	 Daten und Programme

4.1 	 Schaden am Datenträger
	 Entschädigung für Daten und Programme gemäß Nr. 4.2, Nr. 4.3 und 

Nr. 4.4 wird nur geleistet, wenn der Verlust, die Veränderung oder die 
Nichtverfügbarkeit der Daten und Programme durch einen dem Grun-
de nach versicherten Schaden an dem Datenträger (Datenspeicher für 
maschinenlesbare Informationen), auf dem die Daten und Programme 
gespeichert waren, verursacht wurde.

4.2 	 Daten und Programme, die für die Grundfunktion einer versicherten 
Sache notwendig sind

	 Der Versicherer ersetzt die für die Grundfunktion einer versicherten 
Sache notwendigen Daten und Programme im Rahmen der Position, 
der die Sache zuzuordnen ist, für deren Grundfunktion die Daten und 
Programme erforderlich sind.

	 Für die Grundfunktion einer versicherten Sache notwendige Daten und 
Programme sind System-Programmdaten aus Betriebssystemen oder 
damit gleichzusetzende Daten.

4.3 	 Daten und Programme als Handelsware
	 Der Versicherer ersetzt die auf einem versicherten und zum Verkauf 

bestimmten Datenträger gespeicherten Daten und Programme im 
Rahmen der Position, der der zum Verkauf bestimmte Datenträger 
zuzuordnen ist.

4.4 	 Sonstige Daten und Programme
	 Der Versicherer ersetzt sonstige Daten und Programme im Rahmen der 

Position Geschäftsunterlagen.
	 Sonstige Daten und Programme sind serienmäßig hergestellte Pro-

gramme, individuelle Programme und individuelle Daten, sofern diese 
Daten und Programme weder für die Grundfunktion einer versicherten 
Sache notwendig noch auf einem zum Verkauf bestimmten Datenträ-
ger gespeichert sind.

4.5 	 Ausschlüsse
a)	Nicht versichert sind Daten und Programme, zu deren Nutzung der 

Versicherungsnehmer nicht berechtigt ist, die nicht betriebsfertig 
oder nicht lauffähig sind oder die sich nur im Arbeitsspeicher der 
Zentraleinheit befinden.

b)	Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende Umstände 
keine Entschädigung für Kosten, die zusätzlich entstehen, weil die 
versicherten Daten oder Programme durch Kopierschutz-, Zugriffs-
schutz- oder vergleichbare Vorkehrungen (z. B. Kopierschutzstecker 
oder Verschlüsselungsmaßnahmen) gesichert sind (z. B. Kosten für 
neuerlichen Lizenzerwerb).

5 	 Aufräumungs- und Abbruchkosten, Bewegungs- und Schutzkosten, 
Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen, Mehrkosten 
durch behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen, Mehrkosten 
durch Preissteigerungen

5.1 	 Versicherte Kosten
	 Der Versicherer ersetzt bis zu der hierfür vereinbarten Versicherungs-

summe die infolge eines Versicherungsfalles tatsächlich entstandenen 
Aufwendungen für notwendige

a)	Aufräumungs- und Abbruchkosten;
b)	Bewegungs- und Schutzkosten;
c)	 Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen;
d)	Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbeschrän-

kungen;
e)	Mehrkosten durch Preissteigerungen.

	 Die vereinbarte Versicherungssumme gemäß Satz 1 wird nicht für 
die Feststellung einer Unterversicherung herangezogen. Sofern eine 
Unterversicherung für eine vom Schaden betroffene Position besteht, 
für welche die Mehrkosten gemäß d) und e) versichert sind, werden 
diese Mehrkosten nur im Verhältnis der Versicherungssumme der vom 
Schaden betroffenen Position zum Versicherungswert der vom Schaden 
betroffenen Position ersetzt.

5.2 	 Aufräumungs- und Abbruchkosten
	 Aufräumungs- und Abbruchkosten sind Aufwendungen für das Aufräu-

men der Schadenstätte einschließlich des Abbruchs stehen gebliebener 
Teile, für das Abfahren von Schutt und sonstigen Resten zum nächsten 
Ablagerungsplatz und für das Ablagern oder Vernichten.

5.3 	 Bewegungs- und Schutzkosten
	 Bewegungs- und Schutzkosten sind Aufwendungen, die dadurch ent-

stehen, dass zum Zweck der Wiederherstellung oder Wiederbeschaf-
fung von versicherten Sachen, andere Sachen bewegt, verändert oder 
geschützt werden müssen.

	 Bewegungs- und Schutzkosten sind insbesondere Aufwendungen für 
De- oder Remontage von Maschinen, für Durchbruch, Abriss oder Wie-
deraufbau von Gebäudeteilen oder für das Erweitern von Öffnungen.

5.4 	 Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen
	 Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen sind Aufwen-

dungen, die innerhalb von zwei Jahren nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles für die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung von 
Geschäftsunterlagen, serienmäßig hergestellten Programmen, indivi-
duellen Daten und individuellen Programmen anfallen.

5.5 	 Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen
a)	Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbeschrän-

kungen sind Aufwendungen, die dadurch entstehen, dass die 
versicherte und vom Schaden betroffene Sache aufgrund öf-
fentlich-rechtlicher Vorschriften nicht in derselben Art und Güte 
wiederhergestellt oder wiederbeschafft werden darf.

b)	Soweit behördliche Anordnungen vor Eintritt des Versicherungs-
falles erteilt wurden, sind die dadurch entstehenden Mehrkosten 
nicht versichert.

	 War aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorschriften die Nutzung der 
Sachen zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles ganz oder teilweise 
untersagt, sind die dadurch entstehenden Mehrkosten nicht versi-
chert.

c)	 Wenn die Wiederherstellung der versicherten und vom Schaden 
betroffenen Sache aufgrund behördliche Wiederherstellungsbe-
schränkungen nur an anderer Stelle erfolgen darf, werden die 
Mehrkosten nur in dem Umfang ersetzt, in dem sie auch bei Wie-
derherstellung an bisheriger Stelle entstanden wären.

d)	Mehrkosten infolge Preissteigerungen, die dadurch entstehen, 
dass sich die Wiederherstellung durch behördliche Wiederherstel-
lungsbeschränkungen verzögert, werden gemäß Nr. 5.6 ersetzt.

e)	 Ist der Zeitwert Versicherungswert, so werden auch die Mehrko-
sten nur im Verhältnis des Zeitwertes zum Neuwert ersetzt.

5.6 	 Mehrkosten durch Preissteigerungen
a)	Mehrkosten durch Preissteigerungen sind Aufwendungen für 

Preissteigerungen versicherter und vom Schaden betroffener Sa-
chen zwischen dem Eintritt des Versicherungsfalles und der Wie-
derherstellung oder Wiederbeschaffung.

b)	Wenn der Versicherungsnehmer die Wiederherstellung oder Wie-
derbeschaffung nicht unverzüglich veranlasst, werden die Mehr-
kosten nur in dem Umfang ersetzt, in dem sie auch bei unver-
züglicher Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung entstanden 
wären.

c)	 Mehrkosten infolge von außergewöhnlichen Ereignissen, behörd-
lichen Wiederherstellungs- oder Betriebsbeschränkungen oder 
Kapitalmangel sind nicht versichert.

	 Sofern behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen die Wie-
derherstellung oder Wiederbeschaffung der versicherten und vom 
Schaden betroffenen Sachen verzögern, werden die dadurch ent-
standenen Preissteigerungen jedoch ersetzt.

d)	Ist der Zeitwert Versicherungswert, so werden auch die Mehrko-
sten nur im Verhältnis des Zeitwerts zum Neuwert ersetzt.

6 	 Versicherungsort

6.1	  Örtlicher Geltungsbereich
a)	Versicherungsschutz besteht nur innerhalb des Versicherungs-

ortes.
	 Diese Beschränkung gilt nicht für Sachen, die infolge eines einge-

tretenen oder unmittelbar bevorstehenden Versicherungsfalles 
aus dem Versicherungsort entfernt und in zeitlichem und ört-
lichem Zusammenhang mit diesem Vorgang beschädigt oder 
zerstört werden oder abhandenkommen.

b)	Versicherungsort sind die im Versicherungsvertrag bezeichneten 
Gebäude oder Räume von Gebäuden oder die als Versicherungsort 
bezeichneten Grundstücke.

6.2 	 Gebrauchsgegenstände von Betriebsangehörigen
	 Soweit Gebrauchsgegenstände von Betriebsangehörigen versichert 

sind, besteht in den Wohnräumen der Betriebsangehörigen kein Versi-
cherungsschutz.
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6.3 	 Bargeld und Wertsachen
	 Soweit Bargeld und Wertsachen versichert sind, besteht Versiche-

rungsschutz nur in verschlossenen Räumen oder Behältnissen der im 
Versicherungsvertrag bezeichneten Art.

	 Sofern zusätzlich vereinbart, sind diese während der Geschäftszeit 
oder sonstiger vereinbarter Zeiträume auch ohne Verschluss bis zu der 
vereinbarten Entschädigungsgrenze versichert.

7 	 Versicherungswert; Versicherungssumme

7.1 	 Versicherungswert von Gebäuden
a)	Der Versicherungswert von Gebäuden ist

aa)	 der Neuwert. Neuwert ist der Betrag, der aufzuwenden ist, 
um Sachen gleicher Art und Güte in neuwertigem Zustand 
herzustellen. Maßgebend ist der ortsübliche Neubauwert 
einschließlich Architektengebühren sowie sonstige Konstruk-
tions- und Planungskosten.

	 Bestandteil des Neuwertes sind insoweit auch Aufwendungen, 
die dadurch entstehen, dass die Wiederherstellung der Sachen 
in derselben Art und Güte infolge Technologiefortschritts 
entweder nicht möglich ist oder nur mit unwirtschaftlichem 
Aufwand möglich wäre. Die Ersatzgüter müssen hierbei den 
vorhandenen Sachen möglichst nahe kommen.

	 Nicht Bestandteil des Neuwertes sind Mehrkosten durch 
behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen, die da-
durch entstehen, dass Sachen aufgrund öffentlich-rechtlicher 
Vorschriften nicht in derselben Art und Güte wiederherge-
stellt werden dürfen, es sei denn, dass diese Mehrkosten als 
Technologiefortschritt gemäß Absatz 2 zu berücksichtigen 
sind. Versicherungsschutz für Mehrkosten durch behördliche 
Wiederherstellungsbeschränkungen besteht gemäß den Ver-
einbarungen zu den versicherten Kosten.

	 Mehrkosten durch Preissteigerungen zwischen dem Eintritt 
des Versicherungsfalles und der Wiederherstellung sind eben-
falls nicht Bestandteil des Neuwertes. Versicherungsschutz für 
diese Mehrkosten besteht gemäß den Vereinbarungen zu den 
versicherten Kosten.

bb)	 der Zeitwert, falls Versicherung nur zum Zeitwert vereinbart 
ist oder falls der Zeitwert im Fall der Versicherung zum Neu-
wert weniger als 40 Prozent des Neuwertes beträgt (Zeitwert-
vorbehalt).

	 Der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert des Gebäudes 
durch einen Abzug entsprechend seinem insbesondere durch 
den Abnutzungsgrad bestimmten Zustand.

cc)	 der gemeine Wert, falls Versicherung nur zum gemeinen Wert 
vereinbart ist oder falls das Gebäude zum Abbruch bestimmt 
oder sonst dauernd entwertet ist; eine dauernde Entwertung 
liegt insbesondere vor, wenn das Gebäude für seinen Zweck 
allgemein oder im Betrieb des Versicherungsnehmers nicht 
mehr zu verwenden ist;

	 gemeiner Wert ist der für den Versicherungsnehmer erzielbare 
Verkaufspreis für das Gebäude oder für das Altmaterial.

b)	Der Versicherungswert von Grundstücksbestandteilen, die nicht 
Gebäude sind, ist, soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde, 
entweder der Zeitwert gemäß Nr. 7.1 a) bb) oder unter den dort 
genannten Voraussetzungen der gemeine Wert gemäß Nr. 7.1 a) 
cc).

7.2 	 Versicherungswert von beweglichen Sachen
a)	Der Versicherungswert der technischen und kaufmännischen Be-

triebseinrichtung ist
aa)	 der Neuwert. Neuwert ist der Betrag, der aufzuwenden ist, um 

Sachen gleicher Art und Güte in neuwertigem Zustand wieder 
zu beschaffen oder sie neu herzustellen, maßgebend ist der 
niedrigere Betrag.

	 Bestandteil des Neuwertes sind insoweit auch Aufwen-
dungen, die dadurch entstehen, dass die Wiederherstellung 
oder Wiederbeschaffung der Sachen in derselben Art und 
Güte infolge Technologiefortschritts entweder nicht möglich 
ist oder nur mit unwirtschaftlichem Aufwand möglich wäre. 
Die Ersatzgüter müssen hierbei den vorhandenen Sachen 
möglichst nahe kommen.

	 Nicht Bestandteil des Neuwertes sind Mehrkosten durch be-
hördliche Wiederherstellungsbeschränkungen, die dadurch 
entstehen, dass Sachen aufgrund öffentlich-rechtlicher Vor-
schriften nicht in derselben Art und Güte wiederhergestellt 
oder wiederbeschafft werden dürfen, es sei denn, dass diese 
Mehrkosten als Technologiefortschritt gemäß Absatz 2 zu be-
rücksichtigen sind. Versicherungsschutz für Mehrkosten durch 
behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen besteht ge-
mäß den Vereinbarungen zu den versicherten Kosten.

		 Mehrkosten durch Preissteigerungen zwischen dem Eintritt 
des Versicherungsfalles und der Wiederherstellung oder Wie-
derbeschaffung sind ebenfalls nicht Bestandteil des Neu-
wertes. Versicherungsschutz für diese Mehrkosten besteht 
gemäß den Vereinbarungen zu den versicherten Kosten;

bb)	 der Zeitwert, falls Versicherung nur zum Zeitwert vereinbart 
ist oder falls der Zeitwert im Fall der Versicherung zum Neu-
wert weniger als 40 Prozent des Neuwertes beträgt (Zeitwert-
vorbehalt); Versicherte Sachen, die sich ständig in Gebrauch 
befinden und ordnungsgemäß instand gehalten werden sind 
auch dann zum Neuwert versichert, wenn der Zeitwert weni-
ger als 40 Prozent des Neuwertes beträgt.

	 Der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert der beweglichen 
Sachen durch einen Abzug entsprechend ihrem insbesondere 
durch den Abnutzungsgrad bestimmten Zustand.

cc)	 der gemeine Wert, soweit die Sache für ihren Zweck allgemein 
oder im Betrieb des Versicherungsnehmers nicht mehr zu 
verwenden ist.

	 Gemeiner Wert ist der erzielbare Verkaufspreis für die Sache 
oder für das Altmaterial.

b)	Der Versicherungswert von Vorräten ist der Betrag, der aufzuwen-
den ist, um Sachen gleicher Art und Güte wiederzubeschaffen oder 
sie neu herzustellen; maßgebend ist der niedrigere Betrag.

	 Mehrkosten durch Preissteigerung zwischen dem Eintritt des Ver-
sicherungsfalles und der Wiederherstellung oder Wiederbeschaf-
fung der Vorräte sind nicht zu berücksichtigen. Versicherungs-
schutz für diese Mehrkosten besteht gemäß den Vereinbarungen 
zu den versicherten Kosten.

	 Der Versicherungswert ist begrenzt durch den erzielbaren Ver-
kaufspreis, bei nicht fertig hergestellten eigenen Erzeugnissen 
durch den erzielbaren Verkaufspreis der fertigen Erzeugnisse.

c)	 Der Versicherungswert von Anschauungsmodellen, Prototypen 
und Ausstellungsstücken, ferner von typengebundenen, für die 
laufende Produktion nicht mehr benötigten Fertigungsvorrich-
tungen, ohne Kaufoption geleasten Sachen oder geleasten Sachen, 
bei denen die Kaufoption bei Schadeneintritt abgelaufen war, 
sowie für alle sonstigen in a) und b) nicht genannten beweglichen 
Sachen ist entweder der Zeitwert gemäß a) bb) oder unter den dort 
genannten Voraussetzungen der gemeine Wert gemäß a) cc);

d)	Der Versicherungswert von Wertpapieren ist
aa)	 bei Wertpapieren mit amtlichem Kurs der mittlere Einheits-

kurs am Tag der jeweils letzten Notierung aller amtlichen 
Börsen der Bundesrepublik Deutschland;

bb)	 bei Sparbüchern der Betrag des Guthabens;
cc)	 bei sonstigen Wertpapieren der Marktpreis.

7.3 	 Umsatzsteuer
	 Ist der Versicherungsnehmer zum Vorsteuerabzug nicht berechtigt, so 

ist die Umsatzsteuer einzubeziehen.

7.4 	 Versicherungssumme
a)	Die Versicherungssumme ist der zwischen Versicherer und Versi-

cherungsnehmer im Einzelnen vereinbarte Betrag, der dem Versi-
cherungswert gemäß Nr. 7.1 bis Nr. 7.3 entsprechen soll.

b)	Ist Versicherung zum Neuwert, Zeitwert oder gemeinen Wert ver-
einbart worden, soll der Versicherungsnehmer die Versicherungs-
summe für die versicherte Sache für die Dauer des Versicherungs-
verhältnisses dem jeweils gültigen Versicherungswert anpassen.

c)	 Entspricht zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles die Versiche-
rungssumme nicht dem Versicherungswert, kann die Regelung 
über die Unterversicherung zur Anwendung kommen.

8 	 Umfang der Entschädigung

8.1 	 Entschädigungsberechnung
a)	Der Versicherer ersetzt

aa)	 bei zerstörten oder infolge eines Versicherungsfalles abhan-
den gekommenen Sachen den Versicherungswert unmittelbar 
vor Eintritt des Versicherungsfalles;

bb)	 bei beschädigten Sachen die notwendigen Reparaturkosten 
zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalles zuzüglich einer 
durch den Versicherungsfall entstandenen und durch die Re-
paratur nicht auszugleichenden Wertminderung, höchstens 
jedoch den Versicherungswert unmittelbar vor Eintritt des 
Versicherungsfalles. Die Reparaturkosten werden gekürzt, so-
weit durch die Reparatur der Versicherungswert der Sache 
gegenüber dem Versicherungswert unmittelbar vor Eintritt 
des Versicherungsfalles erhöht wird.

b)	Öffentlich-rechtliche Vorschriften, nach denen die noch vorhan-
dene und technisch brauchbare Sachsubstanz der versicherten und 
vom Schaden betroffenen Sache für die Wiederherstellung nicht 
wieder verwendet werden darf, werden bei der Entschädigungs-
berechnung gemäß a) berücksichtigt, soweit
aa)	 es sich nicht um behördliche Anordnungen handelt, die vor 

Eintritt des Versicherungsfalles erteilt wurden oder
bb)	 nicht aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorschriften die Nutzung 

der Sachen zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles ganz oder 
teilweise untersagt war.

	 Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbeschrän-
kungen, die dadurch entstehen, dass die versicherte und 
vom Schaden betroffene Sache aufgrund öffentlich-rechtlicher 
Vorschriften nicht in derselben Art und Güte wiederhergestellt 
oder wiederbeschafft werden darf, werden im Rahmen der 
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Entschädigungsberechnung gemäß a) nicht ersetzt, es sei 
denn, dass diese Mehrkosten als Technologiefortschritt im 
Versicherungswert zu berücksichtigen sind.

c)	 Der erzielbare Verkaufspreis von Resten wird bei der Entschädi-
gungsberechnung gemäß a) und b) angerechnet.

d)	Versicherungsschutz für Aufräumungs- und Abbruchkosten, Be-
wegungs- und Schutzkosten, Wiederherstellungskosten von Ge-
schäftsunterlagen, Feuerlöschkosten, Mehrkosten durch behörd-
liche Wiederherstellungsbeschränkungen und Mehrkosten durch 
Preissteigerungen besteht gemäß den Vereinbarungen zu den 
versicherten Kosten.

e)	Für Ertragsausfallschäden leistet der Versicherer Entschädigung 
nur, soweit dies besonders vereinbart ist.

8.2 	 Neuwertanteil
	 Ist die Entschädigung zum Neuwert vereinbart, erwirbt der Versiche-

rungsnehmer auf den Teil der Entschädigung, der den Zeitwertschaden 
übersteigt (Neuwertanteil), einen Anspruch nur, soweit und sobald er 
innerhalb von drei Jahren nach Eintritt des Versicherungsfalles sicher-
gestellt hat, dass er die Entschädigung verwenden wird, um

a)	Gebäude in gleicher Art und Zweckbestimmung an der bisherigen 
Stelle wiederherzustellen. Ist die Wiederherstellung an der bis-
herigen Stelle rechtlich nicht möglich oder wirtschaftlich nicht 
zu vertreten, so genügt es, wenn das Gebäude an anderer Stelle 
innerhalb der Bundesrepublik Deutschland wiederhergestellt wird; 
auch in diesem Fall bleibt es bei dem Entschädigungsbetrag, der 
bei einer Wiederherstellung an der bisherigen Stelle entstanden 
wäre;

b)	bewegliche Sachen, die zerstört wurden oder abhandengekommen 
sind, in gleicher Art und Güte und in neuwertigem Zustand wie-
derzubeschaffen. Nach vorheriger Zustimmung des Versicherers 
genügt Wiederbeschaffung gebrauchter Sachen; anstelle von Ma-
schinen können Maschinen beliebiger Art beschafft werden, wenn 
deren Betriebszweck derselbe ist;

c)	 bewegliche Sachen, die beschädigt worden sind, wiederherzustel-
len.

8.3 	 Zeitwertschaden
a)	Der Zeitwertschaden wird bei zerstörten oder abhandengekom-

menen Sachen gemäß den Bestimmungen über den Versiche-
rungswert festgestellt. Bei beschädigten Sachen werden die Ko-
sten einer Reparatur um den Betrag gekürzt, um den durch die 
Reparatur der Zeitwert der Sache gegenüber dem Zeitwert unmit-
telbar vor Eintritt des Versicherungsfalles erhöht würde.

b)	Sofern Anschauungsmodelle, Prototypen und Ausstellungsstücke, 
ferner typengebundene, für die laufende Produktion nicht mehr 
benötigte Fertigungsvorrichtungen versichert sind, erwirbt der 
Versicherungsnehmer auf den Teil der Entschädigung für diese 
Sachen, der den gemeinen Wert übersteigt, einen Anspruch nur, 
soweit für die Verwendung der Entschädigung die Vorausset-
zungen gemäß Nr. 8.2 b) oder Nr. 8.2 c) erfüllt sind und die Wie-
derherstellung notwendig ist.

8.4 	 Unterversicherung
a)	Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versicherungswert 

unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles, so besteht Unter-
versicherung.

	 Im Fall der Unterversicherung wird die Entschädigung nach Nr. 8.1 
in dem Verhältnis von Versicherungssumme zum Versicherungs-
wert nach folgender Berechnungsformel gekürzt:

	 Entschädigung = Schadenbetrag x Versicherungssumme
		  Versicherungswert.
	 Ist die Entschädigung für einen Teil der in einer Position versi-

cherten Sachen auf bestimmte Beträge begrenzt, so werden bei 
Ermittlung des Versicherungswertes der davon betroffenen Sachen 
höchstens diese Beträge berücksichtigt. Ergibt sich aus dem so 
ermittelten Versicherungswert eine Unterversicherung, so wird 
die Entschädigung nach Nr. 8.1 entsprechend gekürzt.

b)	Ob Unterversicherung vorliegt, ist für jede vereinbarte Position 
gesondert festzustellen.

c)	 Die Bestimmungen über den Selbstbehalt nach Nr. 8.6 und Ent-
schädigungsgrenzen nach Nr. 8.7 sind im Anschluss an a) und b) 
anzuwenden.

d)	Verzicht auf Einwand der Unterversicherung
	 Auf die Anrechnung der Unterversicherung verzichtet der Versiche-

rer, wenn die Schadenhöhe 10.000 EUR nicht übersteigt.

8.5 	 Versicherung auf Erstes Risiko
	 Ist für einzelne Positionen die Versicherung auf Erstes Risiko vereinbart, 

wird eine Unterversicherung bei diesen Positionen nicht berücksichtigt.

8.6 	 Selbstbehalt
	 Die Entschädigung wird je Versicherungsfall um den vereinbarten 

Selbstbehalt gekürzt.
	 Die Bestimmungen über die Entschädigungsgrenzen nach Nr. 8.7 sind 

im Anschluss an diese Kürzung anzuwenden.

8.7 	 Entschädigungsgrenzen
	 Der Versicherer leistet Entschädigung je Versicherungsfall höchstens

a)	bis zu der je Position vereinbarten Versicherungssumme;
b)	bis zu den zusätzlich vereinbarten Entschädigungsgrenzen;

c)	 bis zu der vereinbarten Jahreshöchstentschädigung; Schäden, die 
im laufenden Versicherungsjahr beginnen, fallen insgesamt unter 
die Jahreshöchstentschädigung.

	 Maßgebend ist der niedrigere Betrag.

8.8 	 Umsatzsteuer
	 Die Umsatzsteuer wird nicht ersetzt, wenn der Versicherungsnehmer 

vorsteuerabzugsberechtigt ist.
	 Das gleiche gilt, wenn der Versicherungsnehmer die Umsatzsteuer 

anlässlich der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung tatsächlich 
nicht gezahlt hat.

9 	 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung

9.1 	 Fälligkeit der Entschädigung
a)	Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen des Versi-

cherers zum Grunde und zur Höhe des Anspruchs abgeschlossen 
sind.

	 Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Meldung des 
Schadens den Betrag als Abschlagszahlung beanspruchen, der 
nach Lage der Sache mindestens zu zahlen ist.

b)	Der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der Entschädi-
gung wird fällig, nachdem der Versicherungsnehmer gegenüber 
dem Versicherer den Nachweis geführt hat, dass er die Wiederher-
stellung oder Wiederbeschaffung sichergestellt hat.

c)	 Der über den gemeinen Wert hinausgehende Teil der Entschädi-
gung für Anschauungsmodelle, Prototypen, Ausstellungsstücke 
sowie typengebundene, für die laufende Produktion nicht mehr 
benötigte Fertigungsvorrichtungen wird fällig, nachdem der Ver-
sicherungsnehmer gegenüber dem Versicherer den Nachweis ge-
führt hat, dass er die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung 
sichergestellt hat.

9.2 	 Rückzahlung des Neuwert- oder Zeitwertanteils
	 Der Versicherungsnehmer ist zur Rückzahlung der vom Versicherer 

nach Nr. 9.1 b) oder Nr. 9.1 c) geleisteten Entschädigung einschließlich 
etwaiger nach Nr. 9.3 b) gezahlter Zinsen verpflichtet, wenn die Sache 
infolge eines Verschuldens des Versicherungsnehmers nicht innerhalb 
einer angemessenen Frist wiederhergestellt oder wiederbeschafft wor-
den ist.

9.3 	 Verzinsung
	 Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen Rechtsgrund 

eine weitergehende Zinspflicht besteht:
a)	die Entschädigung ist, soweit sie nicht innerhalb eines Monats 

nach Meldung des Schadens geleistet wird, seit Anzeige des Scha-
dens zu verzinsen;

b)	der über den Zeitwertschaden nach Nr. 9.1 b) oder den gemeinen 
Wert nach Nr. 9.1 c) hinausgehende Teil der Entschädigung ist ab 
dem Zeitpunkt zu verzinsen, in dem der Versicherungsnehmer die 
Sicherstellung der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung 
versicherter Sachen gegenüber dem Versicherer nachgewiesen 
hat;

c)	 der Zinssatz beträgt vier Prozent pro Jahr;
d)	die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung fällig.

9.4 	 Hemmung
	 Bei der Berechnung der Fristen gemäß Nr. 9.1, Nr. 9.3 a) und Nr. 9.3 b) ist 

der Zeitraum nicht zu berücksichtigen, in dem infolge Verschuldens des 
Versicherungsnehmers die Entschädigung nicht ermittelt oder nicht 
gezahlt werden kann.

9.5 	 Aufschiebung der Zahlung
	 Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange

a)	Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungsnehmers 
bestehen;

b)	ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen den Ver-
sicherungsnehmer oder seinen Repräsentanten aus Anlass dieses 
Versicherungsfalles noch läuft;

c)	 eine Mitwirkung des Realgläubigers gemäß den gesetzlichen Be-
stimmungen über die Sicherung von Realgläubigern nicht erfolgte.

10 	 Sachverständigenverfahren

10.1 	 Feststellung der Schadenhöhe
	 Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versicherungsfalles 

verlangen, dass die Höhe des Schadens in einem Sachverständigenver-
fahren festgestellt wird.

	 Ein solches Sachverständigenverfahren können Versicherer und Versi-
cherungsnehmer auch gemeinsam vereinbaren.

10.2 	 Weitere Feststellungen
	 Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung auf weitere 

Feststellungen zum Versicherungsfall ausgedehnt werden.

10.3 	 Verfahren vor Feststellung
	 Für das Sachverständigenverfahren gilt:

a)	Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen zu benennen. 
Eine Partei, die ihren Sachverständigen benannt hat, kann die 
andere unter Angabe des von ihr genannten Sachverständigen in 
Textform auffordern, den zweiten Sachverständigen zu benennen.

	 Wird der zweite Sachverständige nicht innerhalb von zwei Wochen 



21 | Allgemeine Bedingungen 

nach Zugang der Aufforderung benannt, so kann ihn die auffor-
dernde Partei durch das für den Schadenort zuständige Amtsge-
richt ernennen lassen. In der Aufforderung durch den Versicherer 
ist der Versicherungsnehmer auf diese Folge hinzuweisen.

b)	Der Versicherer darf als Sachverständigen keine Person benennen, 
die Mitbewerber des Versicherungsnehmers ist oder mit ihm in 
dauernder Geschäftsverbindung steht; ferner keine Person, die 
bei Mitbewerbern oder Geschäftspartnern angestellt ist oder mit 
ihnen in einem ähnlichen Verhältnis steht.

c)	 Beide Sachverständige benennen in Textform vor Beginn ihrer 
Feststellungen einen dritten Sachverständigen als Obmann. Die 
Regelung unter b) gilt entsprechend für die Benennung eines 
Obmannes durch die Sachverständigen.

	 Einigen sich die Sachverständigen nicht, so wird der Obmann 
auf Antrag einer Partei durch das für den Schadenort zuständige 
Amtsgericht ernannt.

10.4 	 Feststellung
	 Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten:

a)	ein Verzeichnis der abhanden gekommenen, zerstörten und be-
schädigten versicherten Sachen sowie deren nach dem Versi-
cherungsvertrag in Frage kommenden Versicherungswerte zum 
Zeitpunkt des Versicherungsfalles;

b)	die Wiederherstellungs- und Wiederbeschaffungskosten;
c)	 die Restwerte der vom Schaden betroffenen Sachen;
d)	die nach dem Versicherungsvertrag versicherten Kosten.

10.5 	 Verfahren nach Feststellung
	 Der Sachverständige übermittelt seine Feststellungen beiden Parteien 

gleichzeitig. Weichen die Feststellungen der Sachverständigen vonei-
nander ab, so übergibt der Versicherer sie unverzüglich dem Obmann. 
Dieser entscheidet über die streitig gebliebenen Punkte innerhalb der 
durch die Feststellungen der Sachverständigen gezogenen Grenzen und 
übermittelt seine Entscheidung beiden Parteien gleichzeitig.

	 Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obmannes sind für 
die Vertragsparteien verbindlich, wenn nicht nachgewiesen wird, dass 
sie offenbar von der wirklichen Sachlage erheblich abweichen. Auf-
grund dieser verbindlichen Feststellungen berechnet der Versicherer 
die Entschädigung.

	 Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese durch gericht-
liche Entscheidung. Dies gilt auch, wenn die Sachverständigen die 
Feststellung nicht treffen können oder wollen oder sie verzögern.

10.6 	 Kosten
	 Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Partei die Kosten 

ihres Sachverständigen. Die Kosten des Obmannes tragen beide Par-
teien je zur Hälfte.

10.7 	 Obliegenheiten
	 Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegenheiten des 

Versicherungsnehmers nicht berührt.

11 	 Vertraglich vereinbarte Sicherheitsvorschriften

11.1 	 Sicherheitsvorschriften
	 Vor Eintritt des Versicherungsfalles hat der Versicherungsnehmer:

a)	die versicherten Räume genügend häufig zu kontrollieren; dies 
gilt auch während einer vorübergehenden Betriebsstilllegung (z. 
B. Betriebsferien);

b)	mindestens wöchentlich Duplikate von Daten und Programmen zu 
erstellen, sofern nicht in der Branche des Versicherungsnehmers 
kürzere Fristen zur Datensicherung üblich sind. Diese sind so auf-
zubewahren, dass sie im Versicherungsfall voraussichtlich nicht 
gleichzeitig mit den Originalen zerstört oder beschädigt werden 
oder abhandenkommen können;

c)	 über Wertpapiere und sonstige Urkunden, über Sammlungen 
und über sonstige Sachen, für die dies besonders vereinbart ist, 
Verzeichnisse zu führen und diese so aufzubewahren, dass sie im 
Versicherungsfall voraussichtlich nicht gleichzeitig mit den versi-
cherten Sachen zerstört oder beschädigt werden oder abhanden-
kommen können.

	 Dies gilt nicht für Wertpapiere und sonstige Urkunden sowie für 
Sammlungen, wenn der Wert dieser Sachen insgesamt 2.500 EUR 
nicht übersteigt.
Dies gilt ferner nicht für Briefmarken;

d)	in Räumen unter Erdgleiche aufbewahrte versicherte Sachen min-
destens 12 cm über dem Fußboden zu lagern;

e)	die versicherten wasserführenden Anlagen und Einrichtungen 
stets im ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten und Mängel, Stö-
rungen oder Schäden unverzüglich nach den anerkannten Regeln 
der Technik beseitigen zu lassen;

f)	 nicht genutzte wasserführende Anlagen und Einrichtungen abzu-
sperren, zu entleeren und entleert zu halten;

g)	während der kalten Jahreszeit alle Räume genügend zu beheizen 
und dies genügend häufig zu kontrollieren oder dort alle wasser-
führenden Anlagen und Einrichtungen abzusperren, zu entleeren 
und entleert zu halten.

11.2 	 Folgen der Obliegenheitsverletzung
	 Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Nr. 11.1 genannten Ob-

liegenheiten, ist der Versicherer unter den in Teil A Nr. 8 beschriebenen 
Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt oder auch ganz oder teil-
weise leistungsfrei.

12 	 Besondere gefahrerhöhende Umstände
	 Eine anzeigepflichtige Gefahrerhöhung gemäß Teil A Nr. 9.1 a) kann 

insbesondere dann vorliegen, wenn
a)	sich ein Umstand ändert, nach dem der Versicherer vor Vertrags-

schluss gefragt hat;
b)	von der dokumentierten Betriebsbeschreibung abgewichen wird, 

Neu- oder Erweiterungsbauten durchgeführt werden oder ein 
Gebäude oder der überwiegende Teil des Gebäudes nicht genutzt 
wird.

13 	 Wiederherbeigeschaffte Sachen

13.1 	 Anzeigepflicht
	 Wird der Verbleib abhanden gekommener Sachen ermittelt, hat der 

Versicherungsnehmer oder der Versicherer dies nach Kenntniserlan-
gung unverzüglich dem Vertragspartner in Textform anzuzeigen.

13.2 	 Wiedererhalt vor Zahlung der Entschädigung
	 Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekommenen 

Sache zurückerlangt, bevor die volle Entschädigung für diese Sache ge-
zahlt worden ist, so behält er den Anspruch auf die Entschädigung, falls 
er die Sache innerhalb von zwei Wochen dem Versicherer zur Verfügung 
stellt.

	 Andernfalls ist eine für diese Sache gewährte Entschädigung zurückzu-
geben.

13.3 	 Wiedererhalt nach Zahlung der Entschädigung
a)	Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhandengekom-

menen Sache zurückerlangt, nachdem für diese Sache eine Ent-
schädigung in voller Höhe ihres Versicherungswertes gezahlt 
worden ist, so hat der Versicherungsnehmer die Entschädigung 
zurückzuzahlen oder die Sache dem Versicherer zur Verfügung zu 
stellen. Der Versicherungsnehmer hat dieses Wahlrecht innerhalb 
von zwei Wochen nach Empfang einer schriftlichen Aufforderung 
des Versicherers auszuüben; nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist 
geht das Wahlrecht auf den Versicherer über.

b)	Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekom-
menen Sache zurückerlangt, nachdem für diese Sache eine Ent-
schädigung gezahlt worden ist, die bedingungsgemäß geringer als 
der Versicherungswert ist, so kann der Versicherungsnehmer die 
Sache behalten und muss sodann die Entschädigung zurückzahlen.

	 Erklärt er sich hierzu innerhalb von zwei Wochen nach Empfang 
einer schriftlichen Aufforderung des Versicherers nicht bereit, so 
hat der Versicherungsnehmer die Sache im Einvernehmen mit dem 
Versicherer öffentlich meistbietend verkaufen zu lassen.

	 Von dem Erlös abzüglich der Verkaufskosten erhält der Versicherer 
den Anteil, welcher der von ihm geleisteten bedingungsgemäßen 
Entschädigung entspricht.

13.4 	 Beschädigte Sachen
	 Sind wiederbeschaffte Sachen beschädigt worden, so kann der Versi-

cherungsnehmer die bedingungsgemäße Entschädigung in Höhe der 
Reparaturkosten auch dann verlangen oder behalten, wenn die Sachen 
in den Fällen von Nr. 13.2 oder Nr. 13.3 bei ihm verbleiben.

13.5 	 Gleichstellung
	 Dem Besitz einer zurückerlangten Sache steht es gleich, wenn der 

Versicherungsnehmer die Möglichkeit hat, sich den Besitz wieder zu 
verschaffen.

13.6 	 Übertragung der Rechte
	 Hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer zurückerlangte Sachen 

zur Verfügung zu stellen, so hat er dem Versicherer den Besitz, das 
Eigentum und alle sonstigen Rechte zu übertragen, die ihm mit Bezug 
auf diese Sachen zustehen.

13.7 	 Rückabwicklung bei kraftlos erklärten Wertpapieren
	 Ist ein Wertpapier in einem Aufgebotsverfahren für kraftlos erklärt 

worden, so hat der Versicherungsnehmer die gleichen Rechte und 
Pflichten, wie wenn er das Wertpapier zurückerlangt hätte. Jedoch 
kann der Versicherungsnehmer die Entschädigung behalten, soweit 
ihm durch Verzögerung fälliger Leistungen aus den Wertpapieren ein 
Zinsverlust entstanden ist.

14 	 Veräußerung der versicherten Sachen

14.1	 Rechtsverhältnisse nach Eigentumsübergang
a)	Wird die versicherte Sache vom Versicherungsnehmer veräußert, 

so tritt zum Zeitpunkt des Eigentumsübergangs (bei Immobi-
lien das Datum des Grundbucheintrages) an dessen Stelle der 
Erwerber in die während der Dauer seines Eigentums aus dem 
Versicherungsverhältnis sich ergebenden Rechte und Pflichten des 
Versicherungsnehmers ein.

b)	Der Veräußerer und der Erwerber haften für die Prämie, die auf die 
zur Zeit des Eintrittes des Erwerbers laufende Versicherungsperio-
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de entfällt, als Gesamtschuldner.
c)	 Der Versicherer muss den Eintritt des Erwerbers erst gegen sich 

gelten lassen, wenn er hiervon Kenntnis erlangt.

14.2 	 Kündigungsrechte
a)	Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber das Versicherungsver-

hältnis unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kündigen. 
Dieses Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines 
Monats ab der Kenntnis des Versicherers von der Veräußerung 
ausgeübt wird.

b)	Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis mit so-
fortiger Wirkung oder zum Ablauf der Versicherungsperiode in 
Textform zu kündigen.

	 Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Mo-
nats nach dem Erwerb, bei fehlender Kenntnis des Erwerbers vom 
Bestehen der Versicherung innerhalb eines Monats ab Erlangung 
der Kenntnis, ausgeübt wird.

c)	 Im Falle der Kündigung nach a) und b) haftet der Veräußerer allein 
für die Zahlung der Prämie.

14.3 	 Anzeigepflichten
a)	Die Veräußerung ist dem Versicherer vom Veräußerer oder Erwer-

ber unverzüglich in Textform anzuzeigen.
b)	Ist die Anzeige unterblieben, so ist der Versicherer nicht zur Lei-

stung verpflichtet, wenn der Versicherungsfall später als einen 
Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige hätte 
zugehen müssen, und der Versicherer nachweist, dass er den mit 
dem Veräußerer bestehenden Vertrag mit dem Erwerber nicht 
geschlossen hätte.

c)	 Abweichend von b) ist der Versicherer zur Leistung verpflichtet, 
wenn ihm die Veräußerung zu dem Zeitpunkt bekannt war, zu dem 
ihm die Anzeige hätte zugehen müssen, oder wenn zur Zeit des 
Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist für die Kündigung des 
Versicherers abgelaufen war und er nicht gekündigt hat.

Teil E: 	 Allgemeine Bedingungen für die  
Sturm- und Hagelbedingungen (AStB 2021)
Die folgenden Allgemeinen Bedingungen sind nur Bestandteil des Vertrags, 
wenn sie im Versicherungsschein und seinen Nachträgen ausdrücklich ver-
einbart und dokumentiert sind.

1 	 Versicherte Gefahren und Schäden

2 	 Ausschlüsse Krieg, Innere Unruhen und Kernenergie

3 	 Versicherte Sachen

4 	 Daten und Programme

5 	 Aufräumungs- und Abbruchkosten, Bewegungs- und Schutzkosten, Wie-
derherstellungskosten von Geschäftsunterlagen, Mehrkosten durch be-
hördliche Wiederherstellungsbeschränkungen, Mehrkosten durch Preis-
steigerungen

6 	 Versicherungsort

7 	 Versicherungswert; Versicherungssumme

8 	 Umfang der Entschädigung

9 	 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung

10 	 Sachverständigenverfahren

11 	 Vertraglich vereinbarte Sicherheitsvorschriften

13 	 Wiederherbeigeschaffte Sachen

14 	 Veräußerung der versicherten Sachen

1 	 Versicherte Gefahren und Schäden

1.1 	 Versicherte Gefahren und Schäden – Sturm und Hagel
	 Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die zer-

stört oder beschädigt werden oder abhandenkommen
a)	durch die unmittelbare Einwirkung des Sturms oder Hagels auf 

versicherte Sachen oder auf Gebäude, in denen sich versicherte 
Sachen befinden;

b)	dadurch, dass ein Sturm oder Hagel Gebäudeteile, Bäume oder 
andere Gegenstände auf versicherte Sachen oder auf Gebäude, in 
denen sich versicherte Sachen befinden, wirft;

c)	 als Folge eines Schadens nach a) oder b) an versicherten Sachen;
d)	durch die unmittelbare Einwirkung des Sturms oder Hagels auf 

Gebäude, die mit dem versicherten Gebäude oder Gebäuden, in 
denen sich versicherte Sachen befinden, baulich verbunden sind;

e)	dadurch, dass ein Sturm oder Hagel Gebäudeteile, Bäume oder 
andere Gegenstände auf Gebäude wirft, die mit dem versicherten 
Gebäude oder Gebäuden, in denen sich versicherte Sachen befin-
den, baulich verbunden sind.

1.2 	 Sturm
	 Sturm ist eine wetterbedingte Luftbewegung von mindestens Wind-

stärke 8 nach Beaufort (Windgeschwindigkeit mindestens 62 km/
Stunde).

	 Ist die Windstärke für den Schadenort nicht feststellbar, so wird Wind-
stärke 8 unterstellt, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass

a)	die Luftbewegung in der Umgebung des Versicherungsgrundstücks 
Schäden an Gebäuden in einwandfreiem Zustand oder an ebenso 
widerstandsfähigen anderen Sachen angerichtet hat, oder dass

b)	der Schaden wegen des einwandfreien Zustandes des versicherten 
Gebäudes oder des Gebäudes, in dem sich die versicherten Sachen 
befunden haben, oder mit diesem Gebäude baulich verbundenen 
Gebäuden, nur durch Sturm entstanden sein kann.

1.3 	 Hagel
	 Hagel ist ein fester Witterungsniederschlag in Form von Eiskörnern.

1.4 	 Nicht versicherte Schäden
a)	Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen 

Schäden durch
aa)	 Sturmflut;
bb)	 Eindringen von Regen, Hagel, Schnee oder Schmutz durch 

nicht ordnungsgemäß geschlossene Fenster, Außentüren oder 
andere Öffnungen, es sei denn, dass diese Öffnungen durch 
Sturm oder Hagel entstanden sind und einen Gebäudescha-
den darstellen;

cc)	 Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz eines Luft-
fahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung;

dd)	 Lawinen;
ee)	 Erdbeben.

b)	Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden an
aa)	 Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht bezugsfertig sind 

und an den in diesen Gebäuden oder Gebäudeteilen befind-
lichen Sachen;

bb)	 im Freien befindlichen beweglichen Sachen;
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cc)	 Sachen, die an der Außenseite des Gebäudes angebracht sind 
(z. B. Schilder, Leuchtröhrenanlagen, Markisen, Blendläden, 
Antennenanlagen), elektrische Freileitungen, einschließlich 
Ständer und Masten sowie Einfriedungen;

dd)	 Sachen, die noch nicht betriebsfertig aufgestellt oder montiert 
sind oder deren Probelauf noch nicht erfolgreich abgeschlos-
sen ist (Montageobjekte).

2 	 Ausschlüsse Krieg, Innere Unruhen und Kernenergie

2.1 	 Ausschluss Krieg
	 Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursa-

chen nicht auf Schäden durch Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, Bürger-
krieg, Revolution, Rebellion oder Aufstand.

2.2 	 Ausschluss Innere Unruhen
	 Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursa-

chen nicht auf Schäden durch Innere Unruhen.

2.3 	 Ausschluss Kernenergie
	 Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursa-

chen nicht auf Schäden durch Kernenergie, nukleare Strahlung oder 
radioaktive Substanzen.

3 	 Versicherte Sachen

3.1 	 Versicherte Sachen
	 Versichert sind die im Versicherungsvertrag bezeichneten

a) Gebäude und sonstigen Grundstücksbestandteile;
b) beweglichen Sachen.

	 Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, gelten in das Gebäude 
eingefügte Sachen, die ein Mieter auf seine Kosten angeschafft oder 
übernommen hat und für die er die Gefahr trägt als bewegliche Sachen

	 Daten und Programme sind keine Sachen.

3.2	 Gebäude
	 Gebäude sind mit ihren Bestandteilen, aber ohne Zubehör versichert, 

soweit nicht etwas anderes vereinbart ist.

3.3 	 Bewegliche Sachen
	 Bewegliche Sachen sind nur versichert, soweit der Versicherungsneh-

mer 
a)	Eigentümer ist;
b)	sie unter Eigentumsvorbehalt erworben oder mit Kaufoption ge-

least hat, die zum Schadenzeitpunkt noch nicht abgelaufen oder 
bereits ausgeübt war;

c)	 sie sicherungshalber übereignet hat.

3.4 	 Fremdes Eigentum
	 Über Nr. 3.3 b) und Nr. 3.3 c) hinaus ist fremdes Eigentum nur versi-

chert, soweit es seiner Art nach zu den versicherten Sachen gehört und 
dem Versicherungsnehmer zur Bearbeitung, Benutzung, Verwahrung 
oder zum Verkauf in Obhut gegeben wurde und soweit nicht der Ver-
sicherungsnehmer nachweislich, insbesondere mit dem Eigentümer, 
vereinbart hat, dass die fremden Sachen durch den Versicherungsneh-
mer nicht versichert zu werden brauchen.

3.5 	 Versicherte Interessen
	 Die Versicherung gemäß Nr. 3.3 b), Nr. 3.3 c) und Nr. 3.4 gilt für Rech-

nung des Eigentümers und des Versicherungsnehmers.
	 In den Fällen der Nr. 3.4 ist jedoch für die Höhe des Versicherungswertes 

nur das Interesse des Eigentümers maßgebend.

3.6 	 Nicht versicherte Sachen
	 Nicht versichert sind, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist:

a)	Bargeld und Wertsachen; Wertsachen sind Urkunden (z. B. Spar-
bücher und sonstige Wertpapiere), Briefmarken, Münzen und 
Medaillen, Schmucksachen, Perlen und Edelsteine, auf Geldkarten 
geladene Beträge, unbearbeitete Edelmetalle sowie Sachen aus 
Edelmetallen, soweit sie nicht dem Raumschmuck dienen oder 
Teile von Werkzeugen sind;

b)	Geschäftsunterlagen;
c)	 Baubuden, Zelte, Traglufthallen;
d)	Zulassungspflichtige Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeuganhänger und 

Zugmaschinen;
e)	Hausrat aller Art;
f)	 Grund und Boden, Wald oder Gewässer;
g)	Automaten mit Geldeinwurf (einschließlich Geldwechsler) samt 

Inhalt sowie Geldautomaten;
h)	Anschauungsmodelle, Prototypen und Ausstellungsstücke, ferner 

typengebundene, für die laufende Produktion nicht mehr benöti-
gte Fertigungsvorrichtungen.

4 	 Daten und Programme

4.1 	 Schaden am Datenträger
	 Entschädigung für Daten und Programme gemäß Nr. 4.2, Nr. 4.3 und 

Nr. 4.4 wird nur geleistet, wenn der Verlust, die Veränderung oder die 
Nichtverfügbarkeit der Daten und Programme durch einen dem Grun-
de nach versicherten Schaden an dem Datenträger (Datenspeicher für 
maschinenlesbare Informationen), auf dem die Daten und Programme 
gespeichert waren, verursacht wurde.

4.2 	 Daten und Programme, die für die Grundfunktion einer versicherten 
Sache notwendig sind

	 Der Versicherer ersetzt die für die Grundfunktion einer versicherten 
Sache notwendigen Daten und Programme im Rahmen der Position, 
der die Sache zuzuordnen ist, für deren Grundfunktion die Daten und 
Programme erforderlich sind.

	 Für die Grundfunktion einer versicherten Sache notwendige Daten und 
Programme sind System-Programmdaten aus Betriebssystemen oder 
damit gleichzusetzende Daten.

4.3 	 Daten und Programme als Handelsware
	 Der Versicherer ersetzt die auf einem versicherten und zum Verkauf 

bestimmten Datenträger gespeicherten Daten und Programme im 
Rahmen der Position, der der zum Verkauf bestimmte Datenträger 
zuzuordnen ist.

4.4 	 Sonstige Daten und Programme
	 Der Versicherer ersetzt sonstige Daten und Programme im Rahmen der 

Position Geschäftsunterlagen.
	 Sonstige Daten und Programme sind serienmäßig hergestellte Pro-

gramme, individuelle Programme und individuelle Daten, sofern diese 
Daten und Programme weder für die Grundfunktion einer versicherten 
Sache notwendig noch auf einem zum Verkauf bestimmten Datenträ-
ger gespeichert sind.

4.5 	 Ausschlüsse
a)	Nicht versichert sind Daten und Programme, zu deren Nutzung der 

Versicherungsnehmer nicht berechtigt ist, die nicht betriebsfertig 
oder nicht lauffähig sind oder die sich nur im Arbeitsspeicher der 
Zentraleinheit befinden.

b)	Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende Umstände 
keine Entschädigung für Kosten, die zusätzlich entstehen, weil die 
versicherten Daten oder Programme durch Kopierschutz-, Zugriffs-
schutz- oder vergleichbare Vorkehrungen (z. B. Kopierschutzstecker 
oder Verschlüsselungsmaßnahmen) gesichert sind (z. B. Kosten für 
neuerlichen Lizenzerwerb).

5 	 Aufräumungs- und Abbruchkosten, Bewegungs- und Schutzkosten, 
Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen, Mehrkosten 
durch behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen, Mehrkosten 
durch Preissteigerungen

5.1 	 Versicherte Kosten
	 Der Versicherer ersetzt bis zu der hierfür vereinbarten Versicherungs-

summe die infolge eines Versicherungsfalles tatsächlich entstandenen 
Aufwendungen für notwendige

a)	Aufräumungs- und Abbruchkosten;
b)	Bewegungs- und Schutzkosten;
c)	 Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen;
d)	Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbeschrän-

kungen;
e)	Mehrkosten durch Preissteigerungen.

	 Die vereinbarte Versicherungssumme gemäß Satz 1 wird nicht für 
die Feststellung einer Unterversicherung herangezogen. Sofern eine 
Unterversicherung für eine vom Schaden betroffene Position besteht, 
für welche die Mehrkosten gemäß d) und e) versichert sind, werden 
diese Mehrkosten nur im Verhältnis der Versicherungssumme der vom 
Schaden betroffenen Position zum Versicherungswert der vom Schaden 
betroffenen Position ersetzt.

5.2 	 Aufräumungs- und Abbruchkosten
	 Aufräumungs- und Abbruchkosten sind Aufwendungen für das Aufräu-

men der Schadenstätte einschließlich des Abbruchs stehen gebliebener 
Teile, für das Abfahren von Schutt und sonstigen Resten zum nächsten 
Ablagerungsplatz und für das Ablagern oder Vernichten.

5.3 	 Bewegungs- und Schutzkosten
	 Bewegungs- und Schutzkosten sind Aufwendungen, die dadurch ent-

stehen, dass zum Zweck der Wiederherstellung oder Wiederbeschaf-
fung von versicherten Sachen, andere Sachen bewegt, verändert oder 
geschützt werden müssen.

	 Bewegungs- und Schutzkosten sind insbesondere Aufwendungen für 
De- oder Remontage von Maschinen, für Durchbruch, Abriss oder Wie-
deraufbau von Gebäudeteilen oder für das Erweitern von Öffnungen.

5.4 	 Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen
	 Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen sind Aufwen-

dungen, die innerhalb von zwei Jahren nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles für die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung von 
Geschäftsunterlagen, serienmäßig hergestellten Programmen, indivi-
duellen Daten und individuellen Programmen anfallen.

5.5 	 Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen
a)	Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbeschrän-

kungen sind Aufwendungen, die dadurch entstehen, dass die 
versicherte und vom Schaden betroffene Sache aufgrund öf-
fentlich-rechtlicher Vorschriften nicht in derselben Art und Güte 
wiederhergestellt oder wiederbeschafft werden darf.

b)	Soweit behördliche Anordnungen vor Eintritt des Versicherungs-
falles erteilt wurden, sind die dadurch entstehenden Mehrkosten 
nicht versichert.
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	 War aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorschriften die Nutzung der 
Sachen zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles ganz oder teilweise 
untersagt, sind die dadurch entstehenden Mehrkosten nicht versi-
chert.

c)	 Wenn die Wiederherstellung der versicherten und vom Schaden 
betroffenen Sache aufgrund behördlicher Wiederherstellungsbe-
schränkungen nur an anderer Stelle erfolgen darf, werden die 
Mehrkosten nur in dem Umfang ersetzt, in dem sie auch bei Wie-
derherstellung an bisheriger Stelle entstanden wären.

d)	Mehrkosten infolge Preissteigerungen, die dadurch entste-
hen, dass sich die Wiederherstellung durch behördliche Wie-
derherstellungsbeschränkungen verzögert, werden gemäß  
Nr. 5.6 ersetzt.

e)	 Ist der Zeitwert Versicherungswert, so werden auch die Mehrko-
sten nur im Verhältnis des Zeitwertes zum Neuwert ersetzt.

5.6 	 Mehrkosten durch Preissteigerungen
a)	Mehrkosten durch Preissteigerungen sind Aufwendungen für 

Preissteigerungen versicherter und vom Schaden betroffener Sa-
chen zwischen dem Eintritt des Versicherungsfalles und der Wie-
derherstellung oder Wiederbeschaffung.

b)	Wenn der Versicherungsnehmer die Wiederherstellung oder Wie-
derbeschaffung nicht unverzüglich veranlasst, werden die Mehr-
kosten nur in dem Umfang ersetzt, in dem sie auch bei unver-
züglicher Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung entstanden 
wären.

c)	 Mehrkosten infolge von außergewöhnlichen Ereignissen, behörd-
lichen Wiederherstellungs- oder Betriebsbeschränkungen oder 
Kapitalmangel sind nicht versichert.

	 Sofern behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen die Wie-
derherstellung oder Wiederbeschaffung der versicherten und vom 
Schaden betroffenen Sachen verzögern, werden die dadurch ent-
standenen Preissteigerungen jedoch ersetzt.

d)	Ist der Zeitwert Versicherungswert, so werden auch die Mehrko-
sten nur im Verhältnis des Zeitwerts zum Neuwert ersetzt.

6 	 Versicherungsort

6.1 	 Örtlicher Geltungsbereich
a)	Versicherungsschutz besteht nur innerhalb des Versicherungs-

ortes.
	 Diese Beschränkung gilt nicht für Sachen, die infolge eines einge-

tretenen oder unmittelbar bevorstehenden Versicherungsfalles 
aus dem Versicherungsort entfernt und in zeitlichem und ört-
lichem Zusammenhang mit diesem Vorgang beschädigt oder 
zerstört werden oder abhandenkommen.

b)	Versicherungsort sind die im Versicherungsvertrag bezeichneten 
Gebäude oder Räume von Gebäuden oder die als Versicherungsort 
bezeichneten Grundstücke.

6.2 	 Gebrauchsgegenstände von Betriebsangehörigen
	 Soweit Gebrauchsgegenstände von Betriebsangehörigen versichert 

sind, besteht in den Wohnräumen der Betriebsangehörigen kein Versi-
cherungsschutz.

6.3 	 Bargeld und Wertsachen
	 Soweit Bargeld und Wertsachen versichert sind, besteht Versiche-

rungsschutz nur in verschlossenen Räumen oder Behältnissen der im 
Versicherungsvertrag bezeichneten Art.

	 Sofern zusätzlich vereinbart, sind diese während der Geschäftszeit 
oder sonstiger vereinbarter Zeiträume auch ohne Verschluss bis zu der 
vereinbarten Entschädigungsgrenze versichert.

7 	 Versicherungswert; Versicherungssumme

7.1 	 Versicherungswert von Gebäuden
a)	Der Versicherungswert von Gebäuden ist 

aa)	 der Neuwert. Neuwert ist der Betrag, der aufzuwenden ist, 
um Sachen gleicher Art und Güte in neuwertigem Zustand 
herzustellen. Maßgebend ist der ortsübliche Neubauwert 
einschließlich Architektengebühren sowie sonstige Konstruk-
tions- und Planungskosten.

	 Bestandteil des Neuwertes sind insoweit auch Aufwendungen, 
die dadurch entstehen, dass die Wiederherstellung der Sachen 
in derselben Art und Güte infolge Technologiefortschritts 
entweder nicht möglich ist oder nur mit unwirtschaftlichem 
Aufwand möglich wäre. Die Ersatzgüter müssen hierbei den 
vorhandenen Sachen möglichst nahe kommen.

	 Nicht Bestandteil des Neuwertes sind Mehrkosten durch 
behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen, die da-
durch entstehen, dass Sachen aufgrund öffentlich-rechtlicher 
Vorschriften nicht in derselben Art und Güte wiederherge-
stellt werden dürfen, es sei denn, dass diese Mehrkosten als 
Technologiefortschritt gemäß Absatz 2 zu berücksichtigen 
sind. Versicherungsschutz für Mehrkosten durch behördliche 
Wiederherstellungsbeschränkungen besteht gemäß den Ver-
einbarungen zu den versicherten Kosten.

	 Mehrkosten durch Preissteigerungen zwischen dem Eintritt 
des Versicherungsfalles und der Wiederherstellung sind eben-
falls nicht Bestandteil des Neuwertes. Versicherungsschutz für 
diese Mehrkosten besteht gemäß den Vereinbarungen zu den 
versicherten Kosten.

bb)	 der Zeitwert, falls Versicherung nur zum Zeitwert vereinbart 
ist oder falls der Zeitwert im Fall der Versicherung zum Neu-
wert weniger als 40 Prozent des Neuwertes beträgt (Zeitwert-
vorbehalt).

	 Der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert des Gebäudes 
durch einen Abzug entsprechend seinem insbesondere durch 
den Abnutzungsgrad bestimmten Zustand.

cc)	 der gemeine Wert, falls Versicherung nur zum gemeinen Wert 
vereinbart ist oder falls das Gebäude zum Abbruch bestimmt 
oder sonst dauernd entwertet ist; eine dauernde Entwertung 
liegt insbesondere vor, wenn das Gebäude für seinen Zweck 
allgemein oder im Betrieb des Versicherungsnehmers nicht 
mehr zu verwenden ist; gemeiner Wert ist der für den Ver-
sicherungsnehmer erzielbare Verkaufspreis für das Gebäude 
oder für das Altmaterial.

b)	Der Versicherungswert von Grundstücksbestandteilen, die nicht 
Gebäude sind, ist, soweit nicht etwas anderes vereinbart wur-
de, entweder der Zeitwert gemäß Nr. 7.1 a) bb) oder unter 
den dort genannten Voraussetzungen der gemeine Wert gemäß  
Nr. 7.1 a) cc).

7.2 	 Versicherungswert von beweglichen Sachen
a)	Der Versicherungswert der technischen und kaufmännischen Be-

triebseinrichtung ist
aa)	 der Neuwert. Neuwert ist der Betrag, der aufzuwenden ist, um 

Sachen gleicher Art und Güte in neuwertigem Zustand wieder 
zu beschaffen oder sie neu herzustellen, maßgebend ist der 
niedrigere Betrag.

	 Bestandteil des Neuwertes sind insoweit auch Aufwen-
dungen, die dadurch entstehen, dass die Wiederherstellung 
oder Wiederbeschaffung der Sachen in derselben Art und 
Güte infolge Technologiefortschritts entweder nicht möglich 
ist oder nur mit unwirtschaftlichem Aufwand möglich wäre. 
Die Ersatzgüter müssen hierbei den vorhandenen Sachen 
möglichst nahe kommen.

	 Nicht Bestandteil des Neuwertes sind Mehrkosten durch be-
hördliche Wiederherstellungsbeschränkungen, die dadurch 
entstehen, dass Sachen aufgrund öffentlich-rechtlicher Vor-
schriften nicht in derselben Art und Güte wiederhergestellt 
oder wiederbeschafft werden dürfen, es sei denn, dass diese 
Mehrkosten als Technologiefortschritt gemäß Absatz 2 zu be-
rücksichtigen sind. Versicherungsschutz für Mehrkosten durch 
behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen besteht ge-
mäß den Vereinbarungen zu den versicherten Kosten.

	 Mehrkosten durch Preissteigerungen zwischen dem Eintritt 
des Versicherungsfalles und der Wiederherstellung oder Wie-
derbeschaffung sind ebenfalls nicht Bestandteil des Neu-
wertes. Versicherungsschutz für diese Mehrkosten besteht 
gemäß den Vereinbarungen zu den versicherten Kosten;

bb)	 der Zeitwert, falls Versicherung nur zum Zeitwert vereinbart 
ist oder falls der Zeitwert im Fall der Versicherung zum Neu-
wert weniger als 40 Prozent des Neuwertes beträgt (Zeitwert-
vorbehalt). Versicherte Sachen, die sich ständig in Gebrauch 
befinden und ordnungsgemäß instand gehalten werden sind 
auch dann zum Neuwert versichert, wenn der Zeitwert weni-
ger als 40 Prozent des Neuwertes beträgt.

	 Der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert der beweglichen 
Sachen durch einen Abzug entsprechend ihrem insbesondere 
durch den Abnutzungsgrad bestimmten Zustand.

cc)	 der gemeine Wert, soweit die Sache für ihren Zweck allgemein 
oder im Betrieb des Versicherungsnehmers nicht mehr zu 
verwenden ist.

	 Gemeiner Wert ist der erzielbare Verkaufspreis für die Sache 
oder für das Altmaterial.

b)	Der Versicherungswert von Vorräten ist der Betrag, der aufzuwen-
den ist, um Sachen gleicher Art und Güte wiederzubeschaffen oder 
sie neu herzustellen; maßgebend ist der niedrigere Betrag.

	 Mehrkosten durch Preissteigerung zwischen dem Eintritt des Ver-
sicherungsfalles und der Wiederherstellung oder Wiederbeschaf-
fung der Vorräte sind nicht zu berücksichtigen. Versicherungs-
schutz für diese Mehrkosten besteht gemäß den Vereinbarungen 
zu den versicherten Kosten.

	 Der Versicherungswert ist begrenzt durch den erzielbaren Ver-
kaufspreis, bei nicht fertig hergestellten eigenen Erzeugnissen 
durch den erzielbaren Verkaufspreis der fertigen Erzeugnisse.

c)	 Der Versicherungswert von Anschauungsmodellen, Prototypen 
und Ausstellungsstücken, ferner von typengebundenen, für die 
laufende Produktion nicht mehr benötigten Fertigungsvorrich-
tungen, ohne Kaufoption geleasten Sachen oder geleasten Sachen, 
bei denen die Kaufoption bei Schadeneintritt abgelaufen war, 
sowie für alle sonstigen in a) und b) nicht genannten beweglichen 
Sachen ist entweder der Zeitwert gemäß a) bb) oder unter den dort 
genannten Voraussetzungen der gemeine Wert gemäß a) cc);

d)	Der Versicherungswert von Wertpapieren ist
aa)	 bei Wertpapieren mit amtlichem Kurs der mittlere Einheits-

kurs am Tag der jeweils letzten Notierung aller amtlichen 
Börsen der Bundesrepublik Deutschland;
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bb)	 bei Sparbüchern der Betrag des Guthabens;
cc)	 bei sonstigen Wertpapieren der Marktpreis.

7.3	 Umsatzsteuer
	 Ist der Versicherungsnehmer zum Vorsteuerabzug nicht berechtigt, so 

ist die Umsatzsteuer einzubeziehen.

7.4 	 Versicherungssumme
a)	Die Versicherungssumme ist der zwischen Versicherer und Versi-

cherungsnehmer im Einzelnen vereinbarte Betrag, der dem Versi-
cherungswert gemäß Nr. 7.1 bis Nr. 7.3 entsprechen soll.

b)	Ist Versicherung zum Neuwert, Zeitwert oder gemeinen Wert ver-
einbart worden, soll der Versicherungsnehmer die Versicherungs-
summe für die versicherte Sache für die Dauer des Versicherungs-
verhältnisses dem jeweils gültigen Versicherungswert anpassen.

c)	 Entspricht zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles die Versiche-
rungssumme nicht dem Versicherungswert, kann die Regelung 
über die Unterversicherung zur Anwendung kommen.

8 	 Umfang der Entschädigung

8.1 	 Entschädigungsberechnung
a)	Der Versicherer ersetzt

aa)	 bei zerstörten oder infolge eines Versicherungsfalles abhan-
den gekommenen Sachen den Versicherungswert unmittelbar 
vor Eintritt des Versicherungsfalles;

bb)	 bei beschädigten Sachen die notwendigen Reparaturkosten 
zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalles zuzüglich einer 
durch den Versicherungsfall entstandenen und durch die Re-
paratur nicht auszugleichenden Wertminderung, höchstens 
jedoch den Versicherungswert unmittelbar vor Eintritt des 
Versicherungsfalles. Die Reparaturkosten werden gekürzt, so-
weit durch die Reparatur der Versicherungswert der Sache 
gegenüber dem Versicherungswert unmittelbar vor Eintritt 
des Versicherungsfalles erhöht wird.

b)	Öffentlich-rechtliche Vorschriften, nach denen die noch vorhan-
dene und technisch brauchbare Sachsubstanz der versicherten und 
vom Schaden betroffenen Sache für die Wiederherstellung nicht 
wieder verwendet werden darf, werden bei der Entschädigungs-
berechnung gemäß a) berücksichtigt, soweit
aa)	 es sich nicht um behördliche Anordnungen handelt, die vor 

Eintritt des Versicherungsfalles erteilt wurden oder
bb)	 nicht aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorschriften die Nutzung 

der Sachen zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles ganz oder 
teilweise untersagt war. 

	 Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen, 
die dadurch entstehen, dass die versicherte und vom Schaden betrof-
fene Sache aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorschriften nicht in dersel-
ben Art und Güte wiederhergestellt oder wiederbeschafft werden darf, 
werden im Rahmen der Entschädigungsberechnung gemäß a) nicht 
ersetzt, es sei denn, dass diese Mehrkosten als Technologiefortschritt 
im Versicherungswert zu berücksichtigen sind.

c)	 Der erzielbare Verkaufspreis von Resten wird bei der Entschädi-
gungsberechnung gemäß a) und b) angerechnet.

d)	Versicherungsschutz für Aufräumungs- und Abbruchkosten, Be-
wegungs- und Schutzkosten, Wiederherstellungskosten von Ge-
schäftsunterlagen, Feuerlöschkosten, Mehrkosten durch behörd-
liche Wiederherstellungsbeschränkungen und Mehrkosten durch 
Preissteigerungen besteht gemäß den Vereinbarungen zu den 
versicherten Kosten.

e)	Für Ertragsausfallschäden leistet der Versicherer Entschädigung 
nur, soweit dies besonders vereinbart ist. 

8.2 	 Neuwertanteil
	 Ist die Entschädigung zum Neuwert vereinbart, erwirbt der Versiche-

rungsnehmer auf den Teil der Entschädigung, der den Zeitwertschaden 
übersteigt (Neuwertanteil), einen Anspruch nur, soweit und sobald er 
innerhalb von drei Jahren nach Eintritt des Versicherungsfalles sicher-
gestellt hat, dass er die Entschädigung verwenden wird, um

a)	Gebäude in gleicher Art und Zweckbestimmung an der bisherigen 
Stelle wiederherzustellen. Ist die Wiederherstellung an der bis-
herigen Stelle rechtlich nicht möglich oder wirtschaftlich nicht 
zu vertreten, so genügt es, wenn das Gebäude an anderer Stelle 
innerhalb der Bundesrepublik Deutschland wiederhergestellt wird; 
auch in diesem Fall bleibt es bei dem Entschädigungsbetrag, der 
bei einer Wiederherstellung an der bisherigen Stelle entstanden 
wäre;

b)	bewegliche Sachen, die zerstört wurden oder abhandengekommen 
sind, in gleicher Art und Güte und in neuwertigem Zustand wie-
derzubeschaffen. Nach vorheriger Zustimmung des Versicherers 
genügt Wiederbeschaffung gebrauchter Sachen; anstelle von Ma-
schinen können Maschinen beliebiger Art beschafft werden, wenn 
deren Betriebszweck derselbe ist;

c)	 bewegliche Sachen, die beschädigt worden sind, wiederherzustel-
len.

8.3	 Zeitwertschaden
a)	Der Zeitwertschaden wird bei zerstörten oder abhandengekom-

menen Sachen gemäß den Bestimmungen über den Versiche-
rungswert festgestellt. Bei beschädigten Sachen werden die Ko-
sten einer Reparatur um den Betrag gekürzt, um den durch die 

Reparatur der Zeitwert der Sache gegenüber dem Zeitwert unmit-
telbar vor Eintritt des Versicherungsfalles erhöht würde.

b)	Sofern Anschauungsmodelle, Prototypen und Ausstellungsstücke, 
ferner typengebundene, für die laufende Produktion nicht mehr 
benötigte Fertigungsvorrichtungen versichert sind, erwirbt der 
Versicherungsnehmer auf den Teil der Entschädigung für diese 
Sachen, der den gemeinen Wert übersteigt, einen Anspruch nur, 
soweit für die Verwendung der Entschädigung die Vorausset-
zungen gemäß Nr. 8.2 b) oder Nr. 8.2 c) erfüllt sind und die Wie-
derherstellung notwendig ist.

8.4 	 Unterversicherung
a)	Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versicherungswert 

unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles, so besteht Unter-
versicherung.

	 Im Fall der Unterversicherung wird die Entschädigung nach Nr. 8.1 
in dem Verhältnis von Versicherungssumme zum Versicherungs-
wert nach folgender Berechnungsformel gekürzt:

	 Entschädigung = Schadenbetrag x Versicherungssumme
		  Versicherungswert.
	 Ist die Entschädigung für einen Teil der in einer Position versi-

cherten Sachen auf bestimmte Beträge begrenzt, so werden bei 
Ermittlung des Versicherungswertes der davon betroffenen Sachen 
höchstens diese Beträge berücksichtigt. Ergibt sich aus dem so 
ermittelten Versicherungswert eine Unterversicherung, so wird 
die Entschädigung nach Nr. 8.1 entsprechend gekürzt.

b)	Ob Unterversicherung vorliegt, ist für jede vereinbarte Position 
gesondert festzustellen.

c)	 Die Bestimmungen über den Selbstbehalt nach Nr. 8.6 und Ent-
schädigungsgrenzen nach Nr. 8.7 sind im Anschluss an a) und b) 
anzuwenden. 

d)	Verzicht auf Einwand der Unterversicherung
	 Auf die Anrechnung der Unterversicherung verzichtet der Versiche-

rer, wenn die Schadenhöhe 10.000 EUR nicht übersteigt.

8.5 	 Versicherung auf Erstes Risiko
	 Ist für einzelne Positionen die Versicherung auf Erstes Risiko vereinbart, 

wird eine Unterversicherung bei diesen Positionen nicht berücksichtigt.

8.6 	 Selbstbehalt
	 Die Entschädigung wird je Versicherungsfall um den vereinbarten 

Selbstbehalt gekürzt.
	 Die Bestimmungen über die Entschädigungsgrenzen nach Nr. 8.7 sind 

im Anschluss an diese Kürzung anzuwenden.

8.7 	 Entschädigungsgrenzen
	 Der Versicherer leistet Entschädigung je Versicherungsfall höchstens

a)	bis zu der je Position vereinbarten Versicherungssumme;
b)	bis zu den zusätzlich vereinbarten Entschädigungsgrenzen;
c)	 bis zu der vereinbarten Jahreshöchstentschädigung; Schäden, die 

im laufenden Versicherungsjahr beginnen, fallen insgesamt unter 
die Jahreshöchstentschädigung.

	 Maßgebend ist der niedrigere Betrag. 

8.8 	 Umsatzsteuer
	 Die Umsatzsteuer wird nicht ersetzt, wenn der Versicherungsnehmer 

vorsteuerabzugsberechtigt ist.
	 Das Gleiche gilt, wenn der Versicherungsnehmer die Umsatzsteuer 

anlässlich der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung tatsächlich 
nicht gezahlt hat. 

9 	 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung

9.1 	 Fälligkeit der Entschädigung
a)	Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen des Versi-

cherers zum Grunde und zur Höhe des Anspruchs abgeschlossen 
sind.

	 Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Meldung des 
Schadens den Betrag als Abschlagszahlung beanspruchen, der 
nach Lage der Sache mindestens zu zahlen ist.

b)	Der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der Entschädi-
gung wird fällig, nachdem der Versicherungsnehmer gegenüber 
dem Versicherer den Nachweis geführt hat, dass er die Wiederher-
stellung oder Wiederbeschaffung sichergestellt hat.

c)	 Der über den gemeinen Wert hinausgehende Teil der Entschädi-
gung für Anschauungsmodelle, Prototypen, Ausstellungsstücke 
sowie typengebundene, für die laufende Produktion nicht mehr 
benötigte Fertigungsvorrichtungen wird fällig, nachdem der Ver-
sicherungsnehmer gegenüber dem Versicherer den Nachweis ge-
führt hat, dass er die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung 
sichergestellt hat.

9.2 	 Rückzahlung des Neuwert- oder Zeitwertanteils
	 Der Versicherungsnehmer ist zur Rückzahlung der vom Versicherer 

nach Nr. 9.1 b) oder Nr. 9.1 c) geleisteten Entschädigung einschließlich 
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etwaiger nach Nr. 9.3 b) gezahlter Zinsen verpflichtet, wenn die Sache 
infolge eines Verschuldens des Versicherungsnehmers nicht innerhalb 
einer angemessenen Frist wiederhergestellt oder wiederbeschafft wor-
den ist.

9.3 	 Verzinsung
	 Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen Rechtsgrund 

eine weitergehende Zinspflicht besteht:
a)	die Entschädigung ist, soweit sie nicht innerhalb eines Monats 

nach Meldung des Schadens geleistet wird, seit Anzeige des Scha-
dens zu verzinsen;

b)	der über den Zeitwertschaden nach Nr. 9.1 b) oder den gemeinen 
Wert nach Nr. 9.1 c) hinausgehende Teil der Entschädigung ist ab 
dem Zeitpunkt zu verzinsen, in dem der Versicherungsnehmer die 
Sicherstellung der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung 
versicherter Sachen gegenüber dem Versicherer nachgewiesen 
hat;

c)	 der Zinssatz beträgt vier Prozent pro Jahr;
d)	die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung fällig.

9.4 	 Hemmung
	 Bei der Berechnung der Fristen gemäß Nr. 9.1, Nr. 9.3 a) und Nr. 9.3 b) ist 

der Zeitraum nicht zu berücksichtigen, in dem infolge Verschuldens des 
Versicherungsnehmers die Entschädigung nicht ermittelt oder nicht 
gezahlt werden kann.

9.5 	 Aufschiebung der Zahlung
	 Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange

a)	Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungsnehmers 
bestehen;

b)	ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen den Ver-
sicherungsnehmer oder seinen Repräsentanten aus Anlass dieses 
Versicherungsfalles noch läuft; 

c)	 eine Mitwirkung des Realgläubigers gemäß den gesetzlichen Be-
stimmungen über die Sicherung von Realgläubigern nicht erfolgte. 

10 	 Sachverständigenverfahren

10.1 	 Feststellung der Schadenhöhe
	 Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versicherungsfalles 

verlangen, dass die Höhe des Schadens in einem Sachverständigenver-
fahren festgestellt wird.

	 Ein solches Sachverständigenverfahren können Versicherer und Versi-
cherungsnehmer auch gemeinsam vereinbaren.

10.2 	 Weitere Feststellungen
	 Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung auf weitere 

Feststellungen zum Versicherungsfall ausgedehnt werden.

10.3 	 Verfahren vor Feststellung
	 Für das Sachverständigenverfahren gilt:

a)	Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen zu benennen. 
Eine Partei, die ihren Sachverständigen benannt hat, kann die 
andere unter Angabe des von ihr genannten Sachverständigen in 
Textform auffordern, den zweiten Sachverständigen zu benennen.

	 Wird der zweite Sachverständige nicht innerhalb von zwei Wochen 
nach Zugang der Aufforderung benannt, so kann ihn die auffor-
dernde Partei durch das für den Schadenort zuständige Amtsge-
richt ernennen lassen. In der Aufforderung durch den Versicherer 
ist der Versicherungsnehmer auf diese Folge hinzuweisen.

b)	Der Versicherer darf als Sachverständigen keine Person benennen, 
die Mitbewerber des Versicherungsnehmers ist oder mit ihm in 
dauernder Geschäftsverbindung steht; ferner keine Person, die 
bei Mitbewerbern oder Geschäftspartnern angestellt ist oder mit 
ihnen in einem ähnlichen Verhältnis steht.

c)	 Beide Sachverständige benennen in Textform vor Beginn ihrer 
Feststellungen einen dritten Sachverständigen als Obmann. Die 
Regelung unter b) gilt entsprechend für die Benennung eines 
Obmannes durch die Sachverständigen. Einigen sich die Sachver-
ständigen nicht, so wird der Obmann auf Antrag einer Partei durch 
das für den Schadenort zuständige Amtsgericht ernannt. 

10.4 	 Feststellung
	 Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten:

a)	ein Verzeichnis der abhanden gekommenen, zerstörten und be-
schädigten versicherten Sachen sowie deren nach dem Versi-
cherungsvertrag in Frage kommenden Versicherungswerte zum 
Zeitpunkt des Versicherungsfalles;

b)	die Wiederherstellungs- und Wiederbeschaffungskosten;
c)	 die Restwerte der vom Schaden betroffenen Sachen;
d)	die nach dem Versicherungsvertrag versicherten Kosten.

10.5 	 Verfahren nach Feststellung 
	 Der Sachverständige übermittelt seine Feststellungen beiden Parteien 

gleichzeitig. Weichen die Feststellungen der Sachverständigen vonei-
nander ab, so übergibt der Versicherer sie unverzüglich dem Obmann. 
Dieser entscheidet über die streitig gebliebenen Punkte innerhalb der 
durch die Feststellungen der Sachverständigen gezogenen Grenzen und 
übermittelt seine Entscheidung beiden Parteien gleichzeitig.

	 Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obmannes sind für 
die Vertragsparteien verbindlich, wenn nicht nachgewiesen wird, dass 
sie offenbar von der wirklichen Sachlage erheblich abweichen. Auf-
grund dieser verbindlichen Feststellungen berechnet der Versicherer 

die Entschädigung.
	 Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese durch gericht-

liche Entscheidung. Dies gilt auch, wenn die Sachverständigen die 
Feststellung nicht treffen können oder wollen oder sie verzögern. 

10.6 	 Kosten
	 Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Partei die Kosten 

ihres Sachverständigen. Die Kosten des Obmannes tragen beide Par-
teien je zur Hälfte.

10.7 	 Obliegenheiten
	 Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegenheiten des 

Versicherungsnehmers nicht berührt. 

11 	 Vertraglich vereinbarte Sicherheitsvorschriften

11.1 	 Sicherheitsvorschriften
	 Vor Eintritt des Versicherungsfalles hat der Versicherungsnehmer:

a)	die versicherten Räume genügend häufig zu kontrollieren; dies 
gilt auch während einer vorübergehenden Betriebsstilllegung (z. 
B. Betriebsferien);

b)	mindestens wöchentlich Duplikate von Daten und Programmen zu 
erstellen, sofern nicht in der Branche des Versicherungsnehmers 
kürzere Fristen zur Datensicherung üblich sind. Diese sind so auf-
zubewahren, dass sie im Versicherungsfall voraussichtlich nicht 
gleichzeitig mit den Originalen zerstört oder beschädigt werden 
oder abhandenkommen können;

c)	 über Wertpapiere und sonstige Urkunden, über Sammlungen 
und über sonstige Sachen, für die dies besonders vereinbart ist, 
Verzeichnisse zu führen und diese so aufzubewahren, dass sie im 
Versicherungsfall voraussichtlich nicht gleichzeitig mit den versi-
cherten Sachen zerstört oder beschädigt werden oder abhanden-
kommen können.

	 Dies gilt nicht für Wertpapiere und sonstige Urkunden sowie für 
Sammlungen, wenn der Wert dieser Sachen insgesamt 2.500 EUR 
nicht übersteigt.

	 Dies gilt ferner nicht für Briefmarken;
d)	die versicherten Sachen oder Gebäude, in denen sich die versicher-

ten Sachen befinden, insbesondere Dächer und außen an den Ge-
bäuden angebrachte Sachen stets im ordnungsgemäßen Zustand 
zu erhalten und Mängel, Störungen oder Schäden unverzüglich 
nach den anerkannten Regeln der Technik beseitigen zu lassen. 

11.2 	 Folgen der Obliegenheitsverletzung
	 Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Nr. 11.1 genannten Ob-

liegenheiten, ist der Versicherer unter den in Teil A Nr. 8 beschriebenen 
Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt oder auch ganz oder teil-
weise leistungsfrei. 

12 	 Besondere gefahrerhöhende Umstände
	 Eine anzeigepflichtige Gefahrerhöhung gemäß Teil A Nr. 9.1 a) kann 

insbesondere dann vorliegen, wenn
a)	sich ein Umstand ändert, nach dem der Versicherer vor Vertrags-

schluss gefragt hat;
b)	von der dokumentierten Betriebsbeschreibung abgewichen wird, 

Neu- oder Erweiterungsbauten durchgeführt werden oder ein 
Gebäude oder der überwiegende Teil des Gebäudes nicht genutzt 
wird. 

13 	 Wiederherbeigeschaffte Sachen

13.1	 Anzeigepflicht
	 Wird der Verbleib abhanden gekommener Sachen ermittelt, hat der 

Versicherungsnehmer oder der Versicherer dies nach Kenntniserlan-
gung unverzüglich dem Vertragspartner in Textform anzuzeigen.

13.2 	 Wiedererhalt vor Zahlung der Entschädigung
	 Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekommenen 

Sache zurückerlangt, bevor die volle Entschädigung für diese Sache ge-
zahlt worden ist, so behält er den Anspruch auf die Entschädigung, falls 
er die Sache innerhalb von zwei Wochen dem Versicherer zur Verfügung 
stellt.

	 Andernfalls ist eine für diese Sache gewährte Entschädigung zurückzu-
geben.

13.3 	 Wiedererhalt nach Zahlung der Entschädigung
a)	Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden ge-

kommenen Sache zurückerlangt, nachdem für diese Sache eine 
Entschädigung in voller Höhe ihres Versicherungswertes gezahlt 
worden ist, so hat der Versicherungsnehmer die Entschädigung 
zurückzuzahlen oder die Sache dem Versicherer zur Verfügung zu 
stellen. Der Versicherungsnehmer hat dieses Wahlrecht innerhalb 
von zwei Wochen nach Empfang einer schriftlichen Aufforderung 
des Versicherers auszuüben; nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist 
geht das Wahlrecht auf den Versicherer über.

b)	Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekom-
menen Sache zurückerlangt, nachdem für diese Sache eine Ent-
schädigung gezahlt worden ist, die bedingungsgemäß geringer als 
der Versicherungswert ist, so kann der Versicherungsnehmer die 
Sache behalten und muss sodann die Entschädigung zurückzahlen.

	 Erklärt er sich hierzu innerhalb von zwei Wochen nach Empfang 
einer schriftlichen Aufforderung des Versicherers nicht bereit, so 
hat der Versicherungsnehmer die Sache im Einvernehmen mit dem 
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Versicherer öffentlich meistbietend verkaufen zu lassen. 
	 Von dem Erlös abzüglich der Verkaufskosten erhält der Versicherer 

den Anteil, welcher der von ihm geleisteten bedingungsgemäßen 
Entschädigung entspricht.

13.4 	 Beschädigte Sachen
	 Sind wiederbeschaffte Sachen beschädigt worden, so kann der Versi-

cherungsnehmer die bedingungsgemäße Entschädigung in Höhe der 
Reparaturkosten auch dann verlangen oder behalten, wenn die Sachen 
in den Fällen von Nr. 13.2 oder Nr. 13.3 bei ihm verbleiben.

13.5 	 Gleichstellung
	 Dem Besitz einer zurückerlangten Sache steht es gleich, wenn der 

Versicherungsnehmer die Möglichkeit hat, sich den Besitz wieder zu 
verschaffen.

13.6 	 Übertragung der Rechte
	 Hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer zurückerlangte Sachen 

zur Verfügung zu stellen, so hat er dem Versicherer den Besitz, das 
Eigentum und alle sonstigen Rechte zu übertragen, die ihm mit Bezug 
auf diese Sachen zustehen.

13.7 	 Rückabwicklung bei kraftlos erklärten Wertpapieren
	 Ist ein Wertpapier in einem Aufgebotsverfahren für kraftlos erklärt 

worden, so hat der Versicherungsnehmer die gleichen Rechte und 
Pflichten, wie wenn er das Wertpapier zurückerlangt hätte. Jedoch 
kann der Versicherungsnehmer die Entschädigung behalten, soweit 
ihm durch Verzögerung fälliger Leistungen aus den Wertpapieren ein 
Zinsverlust entstanden ist.

14 	 Veräußerung der versicherten Sachen

14.1 	 Rechtsverhältnisse nach Eigentumsübergang
a)	Wird die versicherte Sache vom Versicherungsnehmer veräußert, 

so tritt zum Zeitpunkt des Eigentumsübergangs (bei Immobi-
lien das Datum des Grundbucheintrages) an dessen Stelle der 
Erwerber in die während der Dauer seines Eigentums aus dem 
Versicherungsverhältnis sich ergebenden Rechte und Pflichten des 
Versicherungsnehmers ein.

b)	Der Veräußerer und der Erwerber haften für die Prämie, die auf die 
zur Zeit des Eintrittes des Erwerbers laufende Versicherungsperio-
de entfällt, als Gesamtschuldner.

c)	 Der Versicherer muss den Eintritt des Erwerbers erst gegen sich 
gelten lassen, wenn er hiervon Kenntnis erlangt.

14.2 	 Kündigungsrechte
a)	Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber das Versicherungsver-

hältnis unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kündigen. 
Dieses Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines 
Monats ab der Kenntnis des Versicherers von der Veräußerung 
ausgeübt wird.

b)	Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis mit so-
fortiger Wirkung oder zum Ablauf der Versicherungsperiode in 
Textform zu kündigen.

		 Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Mo-
nats nach dem Erwerb, bei fehlender Kenntnis des Erwerbers vom 
Bestehen der Versicherung innerhalb eines Monats ab Erlangung 
der Kenntnis, ausgeübt wird.

c)	 Im Falle der Kündigung nach a) und b) haftet der Veräußerer allein 
für die Zahlung der Prämie.

14.3 	 Anzeigepflichten
a)	Die Veräußerung ist dem Versicherer vom Veräußerer oder Erwer-

ber unverzüglich in Textform anzuzeigen.
b)	Ist die Anzeige unterblieben, so ist der Versicherer nicht zur Lei-

stung verpflichtet, wenn der Versicherungsfall später als einen 
Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige hätte 
zugehen müssen, und der Versicherer nachweist, dass er den mit 
dem Veräußerer bestehenden Vertrag mit dem Erwerber nicht 
geschlossen hätte.

c)	 Abweichend von b) ist der Versicherer zur Leistung verpflichtet, 
wenn ihm die Veräußerung zu dem Zeitpunkt bekannt war, zu dem 
ihm die Anzeige hätte zugehen müssen, oder wenn zur Zeit des 
Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist für die Kündigung des 
Versicherers abgelaufen war und er nicht gekündigt hat.

Teil F:	 Besondere Bedingungen für die Ver-
sicherung weiterer Elementarschäden bei 
gewerblichen Risiken (BEG 2021)
Die folgenden Besonderen Bedingungen sind nur Bestandteil des Vertrags, 
wenn sie im Versicherungsschein und seinen Nachträgen ausdrücklich ver-
einbart und dokumentiert sind.

1 Vertragsgrundlage

2 Versicherte Gefahren und Schäden

3 Überschwemmung, Rückstau

4 Erdbeben

5 Erdsenkung

6 Erdrutsch

7 Schneedruck

8 Lawinen

9 Vulkanausbruch

10 Nicht versicherte Schäden

11 Zusätzlich vertraglich vereinbarte Sicherheitsvorschriften

12 Selbstbehalt

13 Kündigung

1 	 Vertragsgrundlage
	 Es gelten die Allgemeinen Bedingungen für die Sturm- und Hagelver-

sicherung (AStB 2021), soweit sich aus den folgenden Bestimmungen 
nicht etwas anderes ergibt.

2 	 Versicherte Gefahren und Schäden
	 Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die durch

a) Überschwemmung, Rückstau;
b) Erdbeben;
c) Erdsenkung;
d) Erdrutsch;
e) Schneedruck;
f) Lawinen;
g) Vulkanausbruch

	 zerstört oder beschädigt werden oder abhandenkommen.

3 	 Überschwemmung, Rückstau

3.1 	 Überschwemmung ist die Überflutung des Grund und Bodens des 
Versicherungsgrundstücks mit erheblichen Mengen von Oberflächen-
wasser durch

a)	Ausuferung von oberirdischen (stehenden oder fließenden) Gewäs-
sern;

b)	Witterungsniederschläge;
c)	 Austritt von Grundwasser an die Erdoberfläche infolge von a) oder 

b).

3.2 	 Rückstau liegt vor, wenn Wasser durch Ausuferung von oberirdischen 
(stehenden oder fließenden) Gewässern oder durch Witterungsnieder-
schläge bestimmungswidrig aus gebäudeeigenen Ableitungsrohren 
oder damit verbundenen Einrichtungen in das Gebäude eindringt.

4 	 Erdbeben

4.1 	 Erdbeben ist eine naturbedingte Erschütterung des Erdbodens, die 
durch geophysikalische Vorgänge im Erdinneren ausgelöst wird.

4.2 	 Erdbeben wird unterstellt, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, 
dass

a)	die naturbedingte Erschütterung des Erdbodens in der Umgebung 
des Versicherungsgrundstücks Schäden an Gebäuden in einwand-
freiem Zustand oder an ebenso widerstandsfähigen anderen Sa-
chen angerichtet hat oder

b)	der Schaden wegen des einwandfreien Zustandes der versicherten 
Sachen nur durch ein Erdbeben entstanden sein kann.

5 	 Erdsenkung
	 Erdsenkung ist eine naturbedingte Absenkung des Erdbodens über 

naturbedingten Hohlräumen. 

6 	 Erdrutsch
	 Erdrutsch ist ein naturbedingtes Abrutschen oder Abstürzen von Erd- 

oder Gesteinsmassen. 

7 	 Schneedruck
	 Schneedruck ist die Wirkung des Gewichts von Schnee- oder Eismassen. 

8 	 Lawinen
	 Lawinen sind an Berghängen niedergehende Schnee- oder Eismassen. 

9 	 Vulkanausbruch
	 Vulkanausbruch ist eine plötzliche Druckentladung beim Aufreißen der 

Erdkruste, verbunden mit Lavaergüssen, Asche-Eruptionen oder dem 
Austritt von sonstigen Materialien und Gasen.
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10 	 Nicht versicherte Schäden

10.1 	 Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schä-
den durch

a) Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz eines Luftfahr-
zeuges, seiner Teile oder seiner Ladung (Dies gilt für die Gefahren 
Überschwemmung, Rückstau, Erdsenkung, Erdrutsch, Schnee-
druck, Lawinen, Vulkanausbruch);

b) Sturmflut (Dies gilt für die Gefahren Überschwemmung und 
Rückstau);

c) Grundwasser, soweit nicht an die Erdoberfläche gedrungen (Dies 
gilt für die Gefahren Überschwemmung und Rückstau);

d) Trockenheit oder Austrocknung (Dies gilt für die Gefahren Erdsen-
kung und Erdrutsch).

10.2 	 Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden an
a) Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht bezugsfertig sind 

und an den in diesen Gebäuden oder Gebäudeteilen befindlichen 
Sachen;

b) Sachen die noch nicht betriebsfertig aufgestellt oder montiert 
sind oder deren Probelauf noch nicht erfolgreich abgeschlossen 
ist (Montageobjekte);

c) im Freien befindlichen beweglichen Sachen.

11 	 Zusätzlich vertraglich vereinbarte Sicherheitsvorschriften

11.1 	 Der Versicherungsnehmer hat
a) Abflussleitungen auf dem Versicherungsgrundstück freizuhalten 

und vorhandene Rückstausicherungen stets funktionsbereit zu 
halten (Dies gilt für die Gefahren Überschwemmung und Rück-
stau);

b) in Räumen unter Erdgleiche aufbewahrte versicherte Sachen 
mindestens 12 cm über dem Fußboden zu lagern (Dies gilt für die 
Gefahren Überschwemmung und Rückstau).

11.2	 Verletzt der Versicherungsnehmer eine dieser Obliegenheiten, so ist 
der Versicherer unter den in Teil A Nr. 8 beschriebenen Vorausset-
zungen zur Kündigung berechtigt oder auch ganz oder teilweise lei-
stungsfrei.

	 Führt die Verletzung dieser Obliegenheiten auch zu einer Gefahrerhö-
hung, so gilt zusätzlich Abschnitt Teil A Nr. 9.1.

12 	 Selbstbehalt
	 Der bedingungsgemäß als entschädigungspflichtig errechnete Betrag 

einschließlich Aufwendungsersatz gemäß § 83 VVG wird je Versiche-
rungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt.

13 	 Kündigung
	 Versicherungsnehmer und Versicherer können unter Einhaltung einer 

Frist von drei Monaten die Versicherung weiterer Elementarschäden 
in Textform kündigen. Kündigt der Versicherungsnehmer, so kann er 
bestimmen, dass seine Kündigung erst zum Schluss des laufenden 
Versicherungsjahres wirksam wird. Kündigt der Versicherer, so kann 
der Versicherungsnehmer die Sturm- und Hagelversicherung innerhalb 
eines Monats nach Zugang der Erklärung des Versicherers zum gleichen 
Zeitpunkt kündigen.

Teil G 	 Allgemeine Bedingungen für die 
Glasversicherung (AGlB 2021)
Die folgenden Allgemeinen Bedingungen sind nur Bestandteil des Vertrags, 
wenn sie im Versicherungsschein und seinen Nachträgen ausdrücklich ver-
einbart und dokumentiert sind.

1 Versicherte Gefahr; Versicherungsfall

2 Ausschlüsse Krieg, Innere Unruhen und Kernenergie

3 Versicherte und nicht versicherte Sachen

4 Versicherte Kosten

5 Versicherungsort

6 Anpassung der Versicherung

7 Entschädigung

8 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung bei Geldleistung

9 Besondere gefahrerhöhende Umstände

1 	 Versicherte Gefahr; Versicherungsfall

1.1 	 Versicherungsfall
	 Entschädigt werden versicherte Sachen (siehe Nr. 3), die durch Bruch 

(Zerbrechen) zerstört oder beschädigt werden.

1.2 	 Nicht versicherte Gefahren und Schäden
a)	Die Versicherung erstreckt sich nicht auf

aa)	 Beschädigungen von Oberflächen oder Kanten (z. B. Schram-
men, Muschelausbrüche);

bb)	 Undichtwerden der Randverbindungen von Mehrscheiben-
Isolierverglasungen.

b)	Nicht versichert sind Schäden, die durch
aa)	 Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Anprall oder Absturz 

eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung;
bb)	 Einbruchdiebstahl, Vandalismus;
cc)	 Sturm, Hagel;
dd)	 Überschwemmung, Erdbeben, Erdsenkung, Erdrutsch, Schnee-

druck, Lawinen oder Vulkanausbruch entstehen und soweit für 
diese anderweitig Versicherungsschutz besteht.

2 	 Ausschlüsse Krieg, Innere Unruhen und Kernenergie

2.1 	 Ausschluss Krieg
	 Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursa-

chen nicht auf Schäden durch Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, Bürger-
krieg, Revolution, Rebellion oder Aufstand.

2.2 	 Ausschluss Innere Unruhen
	 Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursa-

chen nicht auf Schäden durch innere Unruhen.

2.3 	 Ausschluss Kernenergie
	 Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursa-

chen nicht auf Schäden durch Kernenergie, nukleare Strahlung oder 
radioaktive Substanzen.

3 	 Versicherte und nicht versicherte Sachen

3.1 	 Versicherte Sachen
	 Versichert sind die im Versicherungsschein bezeichneten, fertig einge-

setzten oder montierten
a)	Scheiben, Platten und Spiegel aus Glas.
b)	künstlerisch bearbeitete Glasscheiben, -platten und -spiegel. Die 

Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den vereinbarten Betrag 
begrenzt.

c)	 Scheiben und Platten aus Kunststoff,
d)	Platten aus Glaskeramik,
e)	Glasbausteine und Profilbaugläser,
f)	 Lichtkuppeln aus Glas oder Kunststoff,
g)	sonstige Sachen.

3.2 	 Nicht versicherte Sachen
	 Nicht versichert sind

a)	optische Gläser, Hohlgläser, Geschirr, Beleuchtungskörper und 
Handspiegel;

b)	Photovoltaikanlagen;
c)	 Sachen, die bereits bei Antragstellung beschädigt sind;
d)	Scheiben und Platten aus Glas oder Kunststoff, die Bestandteil 

elektronischer Daten-, Ton-, Bildwiedergabe- und Kommunikati-
onsgeräte sind (z. B. Bildschirme von Fernsehgeräten, Computer-
Displays).

4 	 Versicherte Kosten

4.1 	 Versicherte Kosten
	 Versichert sind die infolge eines Versicherungsfalles notwendigen und 

tatsächlich angefallenen Kosten für
a)	das vorläufige Verschließen von Öffnungen (Notverschalungen, 

Notverglasungen);
b)	das Abfahren von versicherten Sachen zum nächsten Ablagerungs-

platz und für die Entsorgung (Entsorgungskosten).
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4.2	 Gesondert versicherbar
	 Soweit dies vereinbart ist, ersetzt der Versicherer bis zum jeweils ver-

einbarten Betrag die infolge eines Versicherungsfalles notwendigen 
und tatsächlich angefallenen Kosten für

a)	zusätzliche Leistungen, um die sich das Liefern und Montieren von 
versicherten Sachen durch deren Lage verteuert (z. B. Kran- oder 
Gerüstkosten);

b)	die Erneuerung von Anstrich, Malereien, Schriften, Verzierungen, 
Lichtfilterlacken und Folien auf den versicherten Sachen (siehe Nr. 
3);

c)	 das Beseitigen und Wiederanbringen von Sachen, die das Einsetzen 
von Ersatzscheiben behindern (z. B. Schutzgitter, Schutzstangen, 
Markisen usw.);

d)	die Beseitigung von Schäden an Umrahmungen, Beschlägen, Mau-
erwerk, Schutz- und Alarmeinrichtungen.

5 	 Versicherungsort
	 Versicherungsort sind die in dem Versicherungsschein bezeichneten 

Gebäude oder Räume von Gebäuden.
	 Soweit Versicherungsschutz für bewegliche Sachen vereinbart ist, 

besteht dieser nur innerhalb des Versicherungsortes. 
	 Gebäudeverglasungen sind nur an ihrem bestimmungsgemäßen Platz 

versichert.

6 	 Anpassung der Versicherung

6.1 	 Anpassung des Versicherungsumfangs
	 Der Versicherer kann den Umfang der Versicherung an die Preisentwick-

lung für Verglasungsarbeiten anpassen; entsprechend verändert sich 
die Prämie.

6.2 	 Anpassung der Prämie
	 Die Prämie erhöht oder vermindert sich jeweils zum 1. Januar eines 

jeden Jahres für die in diesem Jahr beginnende Versicherungsperiode 
entsprechend dem Prozentsatz, um den sich die vom Statistischen 
Bundesamt veröffentlichten Preisindizes für Verglasungsarbeiten ver-
ändert haben. Für gewerbliche Risiken gilt das Mittel aus den Indizes 
für Wohngebäude insgesamt, Bürogebäude und gewerbliche Betriebs-
gebäude. Für Wohnungen, Einfamilien- und Mehrfamiliengebäude gilt 
das Mittel aus den Indizes für Einfamilien- und Mehrfamiliengebäude. 
Der Veränderungsprozentsatz wird auf eine Stelle hinter dem Komma 
gerundet. Maßgebend sind die für den Monat Mai veröffentlichten 
Indizes.

6.3 	 Kündigungsrecht des Versicherungsnehmers
	 Innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versiche-

rers über die Erhöhung des Versicherungsumfangs und der damit 
verbundenen Anpassung der Prämie kann der Versicherungsnehmer 
durch Erklärung in Textform zum Anpassungszeitpunkt kündigen. Zur 
Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung. Die Mitteilung des 
Versicherers, in der der Versicherungsnehmer auf sein Kündigungsrecht 
hinzuweisen ist, muss diesem mindestens 1 Monat vor Wirksamwer-
den der Anpassung der Prämie zugehen.

7 	 Entschädigung 

7.1 	 Entschädigung als Sachleistung
a) Sachleistung

aa)	 Der Versicherer gewährt im Versicherungsfall eine Sachlei-
stung, zu der er den Auftrag erteilt.

bb)	 Sachleistung bedeutet, dass auf Veranlassung und Rechnung 
des Versicherers die zerstörten oder beschädigte Sachen ent-
sorgt und in gleicher Art und Güte (siehe Nr. 3) an den Scha-
denort geliefert und wieder eingesetzt werden.

cc)	 Von der Sachleistung ausgenommen sind besondere Aufwen-
dungen, die zum Erreichen des Schadenortes (z. B. Gerüste, 
Kräne) bzw. im Zusammenhang mit dem Einsetzen der Schei-
be (z. B. Anstriche, De- und Remontage von Vergitterungen) 
notwendig sind. Diese Aufwendungen werden nur - soweit 
dies besonders vereinbart ist - in vereinbarter Höhe ersetzt 
(Nr. 4).

	 Falls solche besonderen Aufwendungen zur Erbringung der 
Sachleistung notwendig sind, erteilt der Versicherer in Ab-
sprache mit dem Versicherungsnehmer in dessen Namen den 
Auftrag hierzu. Der Versicherer erstattet dem Versicherungs-
nehmer die Rechnungskosten bis zur vereinbarten Höhe.

dd)	 Der Versicherer ersetzt keine Aufwendungen, die bei der 
Angleichung unbeschädigter Sachen (z. B. Farbe und Struk-
tur) an entschädigten Sachen sowie für fertigungsbedingte 
Abweichungen der Ersatzsache im äußeren Erscheinungsbild 
entstehen und erteilt hierzu keinen Auftrag.

b)	Abweichende Entschädigungsleistung
aa)	 Im Einvernehmen mit dem Versicherungsnehmer ersetzt der 

Versicherer den Geldbetrag, welcher dem unter Nr 7.1 be-
schriebenen Leistungsumfang entspricht.

bb)	 Darüber hinaus kann der Versicherer in Geld leisten, soweit 
eine Ersatzbeschaffung durch den Versicherer zu den ortsüb-
lichen Wiederherstellungskosten nicht möglich ist.

cc)	 Wird Unterversicherung nach Nr. 7.1 e) festgestellt, leistet der 
Versicherer ausschließlich in Geld.

dd)	 Die Mehrwertsteuer wird nicht ersetzt, wenn der Versiche-
rungsnehmer zum Vorsteuerabzug berechtigt ist; das gleiche 
gilt, soweit der Versicherungsnehmer Mehrwertsteuer tat-
sächlich nicht gezahlt hat.

c)	 Notverglasung / Notverschalung
	 Das vorläufige Verschließen von Öffnungen (Notverglasungen 

und Notverschalungen kann vom Versicherungsnehmer in Auftrag 
gegeben und als notwendige versicherte Kosten geltend gemacht 
werden.

d)	Kosten
aa)	 Maßgeblich für die Berechnung der Kosten (siehe Nr. 4) ist der 

Zeitpunkt des Eintritts des Versicherungsfalles.
bb)	 Kürzungen nach Nr. 7.1 b) dd) gelten entsprechend für die 

versicherten Kosten.
e)	Unterversicherung
	 Soweit eine Versicherungssumme vereinbart worden ist, liegt Un-

terversicherung vor, wenn der Versicherungswert zum Zeitpunkt 
des Versicherungsfalles höher ist als die Versicherungssumme.

	 Ist Unterversicherung festgestellt worden, wird die Entschädigung 
in dem Verhältnis von Versicherungssumme zum Versicherungs-
wert nach folgender Berechnungsformel gekürzt: 

	 Entschädigung = Schadenbetrag x Versicherungssumme  
	 Versicherungswert.

	 Für die Entschädigungsberechnung versicherter Kosten (Nr. 4) gilt 
die Kürzung entsprechend.

	 Auf die Anrechnung der Unterversicherung verzichtet der Versiche-
rer, wenn die Schadenhöhe 10.000 EUR nicht übersteigt.

7.2 	 Entschädigung als Geldleistung
a)	Geldleistung

aa)	 Der Versicherer gewährt im Versicherungsfall eine Geldlei-
stung.

bb)	 Geldleistung bedeutet, dass Aufwendungen für die Entsor-
gung der zerstörten oder beschädigten Sachen, deren Wie-
derbeschaffung in gleicher Art und Güte (siehe Nr. 3), die Lie-
ferung an den Schadenort sowie die Montage in ortsüblicher 
Höhe ersetzt werden.

cc)	 Besondere Aufwendungen, die zum Erreichen des Schaden-
ortes (z. B. Gerüste, Kräne) bzw. im Zusammenhang mit dem 
Einsetzen der Scheibe (z. B. Anstriche, De- und Remontage von 
Vergitterungen) notwendig sind, werden nur soweit verein-
bart und in vereinbarter Höhe ersetzt (siehe Nr. 4).

dd)	 Der Versicherer ersetzt keine Aufwendungen, die bei der 
Angleichung unbeschädigter Sachen (z. B. Farbe und Struk-
tur) an entschädigten Sachen sowie für fertigungsbedingte 
Abweichungen der Ersatzsache im äußeren Erscheinungsbild 
entstehen.

ee)	 Die Mehrwertsteuer wird nicht ersetzt, wenn der Versiche-
rungsnehmer zum Vorsteuerabzug berechtigt ist; das gleiche 
gilt, soweit der Versicherungsnehmer Mehrwertsteuer tat-
sächlich nicht gezahlt hat.

b)	Notverglasung / Notverschalung
	 Das vorläufige Verschließen von Öffnungen (Notverglasungen und 

Notverschalungen) können kann vom Versicherungsnehmer in 
Auftrag gegeben und als notwendige versicherte Kosten geltend 
gemacht werden.

c)	 Kosten
aa)	 Maßgeblich für die Berechnung der Kosten (siehe Nr. 4) ist der 

Zeitpunkt des Eintritts des Versicherungsfalles.
bb)	 Kürzungen nach Nr. 1 e) gelten entsprechend für die versicher-

ten Kosten.
d)	Unterversicherung
	 Soweit eine Versicherungssumme vereinbart worden ist, liegt Un-

terversicherung vor, wenn der Versicherungswert zum Zeitpunkt 
des Versicherungsfalles höher ist als die Versicherungssumme.

	 Ist Unterversicherung festgestellt worden, wird die Entschädigung 
in dem Verhältnis von Versicherungssumme zum Versicherungs-
wert nach folgender Berechnungsformel gekürzt: 

	 Entschädigung = Schadenbetrag x Versicherungssumme  
	 Versicherungswert.

	 Für die Entschädigungsberechnung versicherter Kosten (siehe  
Nr. 4) gilt die Kürzung entsprechend.

	 Auf die Anrechnung der Unterversicherung verzichtet der Versiche-
rer, wenn die Schadenhöhe 10.000 EUR nicht übersteigt.

e)	Restwerte
	 Restwerte werden angerechnet.

8 	 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung bei Geldleistung

8.1	 Fälligkeit der Entschädigung
	 Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen des Versicherers 

zum Grunde und zur Höhe des Anspruchs abgeschlossen sind.
	 Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Meldung des Scha-

dens den Betrag als Abschlagszahlung beanspruchen, der nach Lage 
der Sache mindestens zu zahlen ist.

8.2	 Verzinsung
	 Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen Rechtsgrund 
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eine weitergehende Zinspflicht besteht:
a)	Die Entschädigung ist – soweit sie nicht innerhalb eines Monats 

nach Meldung des Schadens geleistet wird – seit Anzeige des 
Schadens zu verzinsen.

b)	Der Zinssatz beträgt 4 Prozent pro Jahr.
c)	 Die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung fällig.

8.3 	 Hemmung
	 Bei der Berechnung der Fristen gemäß Nr. 8.1, Nr. 8.2 a) (und Nr. 8.2 b) 

ist der Zeitraum nicht zu berücksichtigen, in dem infolge Verschuldens 
des Versicherungsnehmers die Entschädigung nicht ermittelt oder 
nicht gezahlt werden kann.

8.4 	 Aufschiebung der Zahlung
	 Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange

a)	Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungsnehmers 
bestehen;

b)	ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen den Ver-
sicherungsnehmer oder seinen Repräsentanten aus Anlass dieses 
Versicherungsfalles noch läuft.

9 	 Besondere gefahrerhöhende Umstände

9.1 	 Anzeigepflichtige Gefahrerhöhung
	 Eine anzeigepflichtige Gefahrerhöhung gemäß Teil A Nr. 9 kann insbe-

sondere dann vorliegen, wenn
a)	die Wohnung länger als 60 Tage unbewohnt ist;
b)	der Betrieb dauernd oder vorübergehend stillgelegt wird;
c)	 das Gebäude dauernd oder vorübergehend leer steht;
d)	im Versicherungsort ein gewerblicher Betrieb aufgenommen wird;
e)	Art und Umfang eines Betriebes – gleich welcher Art – verändert 

wird, soweit Versicherungsschutz für Glas in der gewerblichen 
Inhaltsversicherung vereinbart ist.

9.2 	 Folgen einer Gefahrerhöhung
	 Zu den Folgen einer Gefahrerhöhung siehe Teil A Nr. 9.3 bis Nr. 9.5.

Teil H:	 Zusatzbedingungen für die einfache Be-
triebsunterbrechungsversicherung (ZKBU 2021)
Die folgenden Zusatzbedingungen sind nur Bestandteil des Vertrags, wenn 
sie im Versicherungsschein und seinen Nachträgen ausdrücklich vereinbart 
und dokumentiert sind.

1 Vertragsgrundlage

2 Gegenstand der Versicherung

3 Versicherungssumme

4 Umfang der Entschädigung

5 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung

6 Sachverständigenverfahren

1 	 Vertragsgrundlage
	 Für die einfache Betriebsunterbrechungs-Versicherung (Klein-BU-

Versicherung) gelten je nach der Vereinbarung über die versicherten 
Gefahren die dem Versicherungsvertrag zugrunde gelegten Versi-
cherungsbedingungen, soweit sich nicht aus den folgenden Bestim-
mungen etwas anderes ergibt.

2 	 Gegenstand der Versicherung

2.1 	 Gegenstand der Deckung
	 Wird der Betrieb des Versicherungsnehmers infolge eines Sachschadens 

unterbrochen oder beeinträchtigt, der nach den vereinbarten Versiche-
rungsbedingungen aus dem Sach-Versicherungsvertrag dem Grunde 
nach entschädigungspflichtig ist, leistet der Versicherer Entschädigung 
für den dadurch entstehenden Ertragsausfallschaden.

	 Über Satz 1 hinaus wird ein Ertragsausfallschaden auch dann ersetzt, 
wenn der dem Grunde nach entschädigungspflichtige Sachschaden am 
Versicherungsort befindliche Gebäude oder bewegliche Sachen betrifft, 
die dem versicherten Betrieb des Versicherungsnehmers dienen, jedoch 
nicht durch den vorliegenden Vertrag versichert sind.

2.2 	 Ertragsausfallschaden
a)	Der Ertragsausfallschaden besteht aus den fortlaufenden Kosten 

und dem Betriebsgewinn in dem versicherten Betrieb, die der 
Versicherungsnehmer bis zu dem Zeitpunkt, von dem an ein 
Ertragsausfallschaden nicht mehr entsteht, längstens jedoch bis 
zum Ende der Haftzeit, infolge der Betriebsunterbrechung oder 
-beeinträchtigung nicht erwirtschaften kann.

b)	Der Versicherer leistet keine Entschädigung, soweit der Ertragsaus-
fallschaden vergrößert wird durch
aa)	 außergewöhnliche, während der Unterbrechung oder Beein-

trächtigung hinzutretende Ereignisse;
bb)	 behördliche Wiederherstellungs- oder Betriebsbeschrän-

kungen;
cc)	 den Umstand, dass dem Versicherungsnehmer zur Wieder-

herstellung oder Wiederbeschaffung zerstörter, beschädigter 
oder abhanden gekommener Sachen, Daten oder Programme 
nicht rechtzeitig genügend Kapital zur Verfügung steht.

c)	 Der Versicherer leistet keine Entschädigung für
aa)	 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für 

bezogene Waren und Leistungen, soweit es sich nicht um 
Aufwendungen zur Betriebserhaltung oder um Mindest- und 
Vorhaltegebühren für Energiefremdbezug handelt;

bb)	 Umsatzsteuer, Verbrauchssteuern und Ausfuhrzölle;
cc)	 umsatzabhängige Aufwendungen für Ausgangsfrachten;
dd)	 umsatzabhängige Versicherungsprämien;
ee)	 umsatzabhängige Lizenzgebühren und umsatzabhängige Er-

findervergütungen;
ff)	 Gewinne und Kosten, die mit dem Fabrikations-, Handels- oder 

Gewerbebetrieb nicht zusammenhängen.

8.3 	 Haftzeit
	 Die Haftzeit legt den Zeitraum fest, für welchen der Versicherer Ent-

schädigung für den Ertragsausfallschaden leistet. Die Haftzeit beginnt 
mit Eintritt des Sachschadens. Die Haftzeit beträgt 12 Monate, soweit 
nicht etwas anderes vereinbart ist. Ist die Haftzeit nach Monaten be-
messen, so gelten jeweils 30 Kalendertage als ein Monat. Ist jedoch ein 
Zeitraum von 12 Monaten vereinbart, so beträgt die Haftzeit ein volles 
Kalenderjahr.

8.4 	 Daten und Programme
	 Ertragsausfallschäden durch den Verlust, die Veränderung oder die 

Nichtverfügbarkeit von Daten und Programmen werden nur ersetzt, 
wenn sie als Folge eines Sachschadens am Datenträger, auf dem die 
Daten und Programme gespeichert waren, entstanden sind.

	 Die Versicherung erstreckt sich nicht auf Ertragsausfallschäden durch 
den Verlust, die Veränderung oder die Nichtverfügbarkeit von Daten 
und Programmen, zu deren Nutzung der Versicherungsnehmer nicht 
berechtigt ist, die nicht betriebsfertig oder nicht lauffähig sind oder 
die sich nur im Arbeitsspeicher der Zentraleinheit befinden.
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3 	 Versicherungssumme
	 Die im Vertrag für die Betriebseinrichtung und Vorräte (Sach-Versi-

cherungsvertrag) vereinbarte Sach-Versicherungssumme gilt auch als 
Versicherungssumme für die Klein-BU-Versicherung.

	 Diese Versicherungssumme für die Klein-BU-Versicherung kann zur Ver-
meidung einer Unterversicherung erhöht werden, soweit Betriebsein-
richtung oder Vorräte, die dem versicherten Betrieb dienen, nicht oder 
nicht mit ihrem vollen Wert durch den Sach-Versicherungsvertrag 
versichert sind.

	 Entspricht zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles die für die Klein-
BU-Versicherung zugrunde gelegte Versicherungssumme nicht dem 
für den Sachversicherungsvertrag maßgebenden Versicherungswert 
zuzüglich der Sachwerte gemäß Satz 2, kann die Regelung über die 
Unterversicherung zur Anwendung kommen.

4 	 Umfang der Entschädigung

4.1 	 Entschädigungsberechnung
a)	Der Versicherer leistet Entschädigung für den versicherten Ertrags-

ausfallschaden.
	 Bei der Feststellung des Ertragsausfallschadens sind alle Umstände 

zu berücksichtigen, die Gang und Ergebnis des Betriebes während 
des Unterbrechungszeitraumes, längstens jedoch bis zum Ende der 
Haftzeit, günstig oder ungünstig beeinflusst haben würden, wenn 
die Unterbrechung oder Beeinträchtigung nicht eingetreten wäre.

b)	Die Entschädigung darf nicht zu einer Bereicherung führen. Wirt-
schaftliche Vorteile, die sich nach dem Zeitpunkt von dem an ein 
Ertragsausfallschaden nicht mehr entsteht, als Folge der Unterbre-
chung oder Beeinträchtigung innerhalb der Haftzeit ergeben, sind 
angemessen zu berücksichtigen.

c)	 Kosten werden nur ersetzt, soweit ihr Weiteraufwand rechtlich 
notwendig oder wirtschaftlich begründet ist und soweit sie ohne 
die Unterbrechung oder Beeinträchtigung erwirtschaftet worden 
wären.

d)	Gebrauchsbedingte Abschreibungen auf Sachen, die dem Betrieb 
dienen, sind nicht zu entschädigen, soweit die Sachen infolge des 
Sachschadens nicht eingesetzt werden.

4.2 	 Unterversicherung
a)	Ist die für die Klein-BU-Versicherung zugrunde gelegte Versi-

cherungssumme niedriger als der unmittelbar vor Eintritt des 
Versicherungsfalles für den Sach-Versicherungsvertrag maßge-
bende Versicherungswert zuzüglich der Betriebseinrichtung oder 
Vorräte, die dem versicherten Betrieb dienen, aber nicht oder 
nicht mit ihrem vollen Wert durch den Sach-Versicherungsvertrag 
versichert sind, so besteht Unterversicherung. Im Fall der Unter-
versicherung wird die Entschädigung nach Nr. 1 in dem Verhältnis 
von Versicherungssumme zum Versicherungswert nach folgender 
Berechnungsformel gekürzt:

	 Entschädigung = Schadenbetrag multipliziert mit der für die Klein-
BU-Versicherung zugrunde gelegten Versicherungssumme, divi-
diert durch den für den Sach-Versicherungsvertrag maßgebenden 
Versicherungswert zuzüglich der Betriebseinrichtung oder Vorräte, 
die dem versicherten Betrieb dienen, aber nicht oder nicht mit 
ihrem vollen Wert durch den Sach-Versicherungsvertrag versichert 
sind.

b)	Die Bestimmungen über den Selbstbehalt nach Nr. 4 und Entschä-
digungsgrenzen nach Nr. 5 sind im Anschluss an a) anzuwenden.

4.3 	 Versicherung auf erstes Risiko
	 Ist für einzelne Positionen die Versicherung auf Erstes Risiko vereinbart, 

wird eine Unterversicherung bei diesen Positionen nicht berücksichtigt.

4.4 	 Selbstbehalt
	 Die Entschädigung wird je Versicherungsfall um den vereinbarten 

Selbstbehalt gekürzt.
	 Die Bestimmungen über die Entschädigungsgrenzen nach Nr. 4.5 sind 

im Anschluss an diese Kürzung anzuwenden.

4.5	 Entschädigungsgrenzen
	 Der Versicherer leistet Entschädigung je Versicherungsfall höchstens

a)	bis zu der je Position vereinbarten Versicherungssumme;
b)	bis zu den zusätzlich vereinbarten Entschädigungsgrenzen;
c)	 bis zu der vereinbarten Jahreshöchstentschädigung; Schäden, die 

im laufenden Versicherungsjahr beginnen, fallen insgesamt unter 
die Jahreshöchstentschädigung.

	 Maßgebend ist der niedrigere Betrag.

5 	 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung

5.1 	 Fälligkeit der Entschädigung
	 Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen des Versicherers 

zum Grunde und zur Höhe des Anspruchs abgeschlossen sind.
	 Wenn es nach Ablauf eines Monats seit Beginn der Unterbrechung und 

nach Ablauf jedes weiteren Monats möglich ist, den Betrag festzustel-
len, den der Versicherer für die verflossene Zeit der Unterbrechung 
mindestens zu vergüten hat, kann der Versicherungsnehmer verlangen, 
dass ihm dieser Betrag in Anrechnung auf die Gesamtleistung gezahlt 
wird.

5.2 	 Verzinsung
	 Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen Rechtsgrund 

eine weitergehende Zinspflicht besteht:
a)	die Entschädigung ist ab Ende der Haftzeit oder ab dem Zeitpunkt, 

von dem an ein Ertragsausfallschaden nicht mehr entsteht zu 
verzinsen; maßgebend ist der frühere Zeitpunkt;

b)	der Zinssatz beträgt vier Prozent pro Jahr;
c)	 die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung fällig.

5.3 	 Hemmung
	 Bei der Berechnung der Fristen gemäß Nr. 5.1 und Nr. 5.2 a) ist der 

Zeitraum nicht zu berücksichtigen, in dem infolge Verschuldens des 
Versicherungsnehmers die Entschädigung nicht ermittelt oder nicht 
gezahlt werden kann.

5.4 	 Aufschiebung der Zahlung
	 Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange

a)	Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungsnehmers 
bestehen;

b)	ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen den Ver-
sicherungsnehmer oder seinen Repräsentanten aus Anlass dieses 
Versicherungsfalles noch läuft.

6 	 Sachverständigenverfahren
	 Die Feststellungen der Sachverständigen müssen zusätzlich enthalten:

a)	Gewinn- und Verlustrechnungen für das laufende Geschäftsjahr 
bis zum Beginn der Betriebsunterbrechung oder -beeinträchtigung 
und für das vorausgegangene Geschäftsjahr;

b)	eine Gewinn- und Verlustrechnung, aus der zu entnehmen ist, wie 
sich Betriebsgewinn und Kosten während des Unterbrechungs-
zeitraumes, längstens jedoch bis zum Ende der Haftzeit, ohne die 
versicherte Unterbrechung oder Beeinträchtigung des Betriebes 
entwickelt hätten;

c)	 eine Gewinn- und Verlustrechnung, aus der zu entnehmen ist, wie 
sich Betriebsgewinn und Kosten während des Unterbrechungs-
zeitraumes, längstens jedoch bis zum Ende der Haftzeit, infolge 
der versicherten Unterbrechung oder Beeinträchtigung gestaltet 
haben;

d)	ob und in welcher Weise Umstände vorliegen, welche den versi-
cherten Ertragsausfallschaden beeinflussen.

	 Die Sachverständigen haben in den Gewinn- und Verlustrechnungen 
die Bestimmungen zum Ertragsausfallschaden zu berücksichtigen. 
Alle Arten von Kosten sind gesondert auszuweisen; die fortlaufenden 
Kosten sind zu kennzeichnen.


